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Zur Einführung: Die „dunkle Seite“ der Demokratie?     
Wissenschaftliche Aufarbeitung des „Radikalenerlasses“ 
in Baden-Württemberg an der Universität Heidelberg

Edgar Wolfrum/Birgit Hofmann

Unzählige Aktenmeter, ein Runder Tisch, offene Fragen von Re-
habilitierungen: Dies sind in Baden-Württemberg die Hinterlassen-
schaften eines Beschlusses, der die Demokratie vor ihren „Feinden“ 
schützen sollte.1 Die Jahrzehnte der 1960er- und der 1970er-Jahre 
waren dynamisch und konfrontativ: An Universitäten, an Schulen, in 
weiteren Behörden hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger linkem, 
auch linksradikalem, Gedankengut zugewandt. Splittergruppen wie die
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) oder auch der maoistische 
Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) verzeichneten Zulauf. 
Mehrheitsmeinungen waren dies auch damals bei Weitem nicht – aber 
lautstarke allemal. Ihr Ruf schien weithin zu hallen und alarmierte die 
Politik. 1972 wurde der von Beginn an umstrittene „Radikalenerlass“ ver-
abschiedet. Der Bund unter Kanzler Willy Brandt (SPD) und die Länder 
hatten zusammengewirkt, um das Beamtenrecht, das bereits bestand, 
zu akzentuieren. Formal gesehen handelte es sich um einen Beschluss, 
zeitgenössisch prägte sich jedoch die Bezeichnung „Erlass“ aus. Über 
die Motivlage wird in der Wissenschaft noch gestritten. Brandt jedenfalls 
bezeichnete die Maßnahme rückblickend als „einen seiner kardinalen 
Fehler“.2 Ausgelegt wurde die Abwehr von „Verfassungsfeinden“ aus dem 

1 In der vorliegenden Publikation wird zur Bezeichnung von Gruppen überwiegend so-
wohl die männliche wie die weibliche Form zur Gänze genutzt; an einigen Stellen aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form. Sie bezieht sich, ausge-
nommen jene Fälle, in denen tatsächlich explizit nur Männer gemeint sind, gleicher-
maßen auf Personen beiderlei Geschlechts.

2 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist, München 2002,    
S. 634.
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öffentlichen Dienst – der föderalen Struktur der Bundesrepublik entspre-
chend – länderspezifisch. Im Süden, wo Christdemokraten Regierungs-
gewalt innehatten, wurden die Durchführungsbestimmungen strikter um-
gesetzt als im Norden der Republik, wo mehrheitlich Sozialdemokraten 
und Liberale regierten. Der bundesdeutsche Föderalismus hat viele Vor-
züge, und einer davon ist, dass er im Vergleich zu zentralistisch regierten 
Ländern in Europa eine gewisse Heterogenität verbürgt, Ideenstreit und 
auch Eigenwege gewährleistet und somit zulässt, was mit dem Slogan 
„Einheit in der Vielfalt“ gefasst wird. Hinsichtlich des „Radikalenerlasses“ 
bedeutet das allerdings in erster Linie, dass sich die Umsetzung massiv 
unterschied und dass für jedes Bundesland ein jeweils eigener Quellen-
korpus besteht, den es zu erfassen gilt.

In Baden-Württemberg gab es eine eigene Variante des Beschlusses: 
Der nach dem damaligen Innenminister Karl Schiess benannte „Erlass“ 
erlaubte umfangreiche Überprüfungen etwa von Referendaren und so-
gar wissenschaftlichen Hilfskräften an Universitäten.3 Schnell hatte 
das Land seinen Ruf weg – als „schwarze Berufsverbots-Provinz“4 galt 
es seinen Kritikern. Allein in den ersten Jahren des „Schiess-Erlasses“ 
kam es in über 200.000 Einstellungsfällen von Bewerberinnen und Be-
werbern für den öffentlichen Dienst zu Anfragen an das Landesamt für 
Verfassungsschutz. Bundesweit wird die Anzahl von Überprüfungen auf 

3 Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15. Oktober 1973, in: Gemeinsames Amtsblatt (GABI.) 21/34, 
1973, S. 950-952.

4 Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hg.): Ohne Zweifel für den Staat. Die Praxis 
zehn Jahre nach dem Radikalenerlaß, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 88.
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über eine Million geschätzt.5 Auch wenn sich die Zahl der in Baden-Würt-
temberg tatsächlich Abgelehnten und Entlassenen mit wenigen hundert 
Personen zunächst bescheiden ausnehmen mag: Für die Betroffenen 
begründeten die Maßnahmen Gefühle der Überwachung und Demüti-
gung, für manche von ihnen bedeuteten sie unangenehme Anhörungen, 
Meinungseinschränkungen oder gar „Berufsverbot“.6 In einigen Fällen, 
in denen es zu justiziellen Auseinandersetzungen kam, trafen Linke vor 
Gericht auf Verantwortliche, die im „Dritten Reich“ überzeugte National-
sozialisten gewesen waren.7

Zentral für die Praxis des „Radikalenerlasses“ war das Instrument der 
sog. Regelanfrage. Es erschloss den Verfassungsschutzbehörden neue 
Aufgabenfelder und stellte mehr oder weniger pauschal eine ganze Ge-
neration junger Menschen unter Generalverdacht. Dies trug dazu bei, 
eine Atmosphäre aus wechselseitigen Verdächtigungen, Misstrauen und 
Angst zu erzeugen – keine gute Grundlage für eine demokratische Ge-
sellschaft. Früh regten sich Gegenstimmen: Mit der Initiative von Bund 
und Ländern ging ein beständig wachsender Protest einher, und auch 
Gerichte, unter ihnen das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), befass-

5 Da die Statistiken und Umfragen der einzelnen Bundesländer nicht vollständig 
sind, können nur Schätzungen zu den Überprüfungen wiedergegeben werden. Hans 
Reckers schätzt die Zahl der Überprüften auf ca. eine Million, Braunthal geht für den 
Zeitraum von 1972 bis 1987 von bis zu 3,5 Millionen Anfragen aus. Siehe hierzu 
Reckers, Hans: Wie wird die Verfassungstreue überprüft?, in: Schönbohm, Wulf (Hg.): 
Verfassungsfeinde als Beamte? Die Kontroverse um die streitbare Demokratie, Mün-
chen 1979, hier: S. 143-145. Braunthal, Gerard: Politische Loyalität und öffentlicher 
Dienst. Der „Radikalenerlass“ von 1972 und die Folgen, Marburg 1992, S. 221. Vgl. 
hierzu auch Jaeger, Alexandra: Auf der Suche nach „Verfassungsfeinden“. Der Radi-
kalenbeschluss in Hamburg 1971-1987 (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitge-
schichte 58), Göttingen 2019, S. 10.

6 Hier muss man mit der Bezeichnung, die von Betroffenen stammt (und die v. a. im 
Ausland Anklang fand), vorsichtig sein, denn es handelte sich nicht um Berufsverbote 
im juristischen Sinne.

7 Diesen Zusammenhang beschreibt für die Bundesebene auch Rigoll, Dominik: Staats-
schutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr (Beiträge 
zur Geschichte des 20. Jahrhunderts 13), Göttingen 2013, z. B. S. 376 f., 430 ff., 473.
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Teil eins und zwei der VorarbeiTen zu einer anzeige der landesregierung baden-würTTemberg zum  
Thema „radikale“ im öffenTlichen diensT für die VeröffenTlichung in Presseorganen Vom sommer 
1973.
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ten sich zunehmend mit den Folgen des „Radikalenerlasses“.8 Innerhalb 
weniger Jahre entwickelte sich aufgrund von Klagen der Betroffenen bei 
Verwaltungs- und Arbeitsgerichten eine überaus uneinheitliche Recht-
sprechung.

Die 1970er-Jahre waren – auch entgegen vieler vordergründiger Be-
zeichnungen vom „rote[n]“9 oder „sozialdemokratische[n]“10 Jahrzehnt 
– eine ambivalente Ära in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land. Niemals zuvor hatte es so tiefe Gräben zwischen der Politik auf 
Bundesebene und der Landespolitik v. a. Baden-Württembergs und Bay-
erns gegeben. Die Jahre waren kontroverser, wilder und widersprüchli-
cher als alle Dezennien davor und danach. Woran lag das? An der Jugend 
und dem Generationenkonflikt in der Folge der 68er-Bewegung? An den 
internationalen Entwicklungen von der Neuen Ostpolitik bis hin zum Wie-
deraufflammen des Nahostkonflikts? An der sozialliberalen Koalition im 
Bund? Am Anfang des Jahrzehnts stand der Leitspruch des neuen Bun-
deskanzlers Willy Brandt, der zur Erkennungsmelodie wurde: „Wir wollen 
mehr Demokratie wagen“.11 Und die F.D.P. hatte im Wahlkampf 1969 pla-
katiert: „Wir schaffen die alten Zöpfe ab“.12 Partizipation, Mitbestimmung 
und Emanzipation sollten in allen gesellschaftlichen Bereichen ausge-
weitet werden. Utopien waren gefragt, neue Jugendbewegungen entstan-
den, kein Jahrzehnt war so bunt und schrill – von psychedelischem Rock 

8 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.5.1975 (BVerfGE 39, 334), Az.: 2 
BvL 13/73, abrufbar unter: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039334.html [Zugriff: 
30.1.2019].

9 Vgl. Koenen, Gerd: Das Rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 
1967-1977, Köln 2001.

10 Vgl. Faulenbach, Bernd: Das sozialdemokratische Jahrzehnt. Von der Reformeuphorie 
zur neuen Unübersichtlichkeit. Die SPD 1969-1982, Bonn 2011.

11 Protokoll über die Sitzung vom 28. Oktober 1969, in: Verhandlungen des Deutschen 
Bundestages, 6. Wahlperiode (1969-1972), Band 71, Bonn 1969/70, S. 20-34, hier: 
S. 20.

12 F.D.P.-Plakat „Wir schaffen die alten Zöpfe ab“, Bonn 1969, in: Hauptstaatsarchiv 
(HStA) Stuttgart J 153 Bü 181.



10

im Bereich der Populärmusik über den Drogenrausch und religiöse New 
Age-Bewegungen bis hin zur Erprobung alternativer Lebensformen. Die 
neuen Freiheiten schienen sprichwörtlich grenzenlos. Viele der früheren 
68er engagierten sich jetzt in den Neuen Sozialen Bewegungen, die oft-
mals auch lokal starteten – aus Protest gegen das Atomkraftwerk vor der 
Haustür sozusagen –, um sich dann sukzessive personell und thematisch 
auszuweiten. Die historisch gesehen zweite Welle der Frauenbewegung 
formierte sich und die neuen ökologischen Bewegungen erhielten auch 
aufgrund von Plänen zur Lagerung von Pershing II-Raketen und der neu-
en Sensibilität für die Verschmutzung der Umwelt erheblich an Zulauf.

Doch einen Teil der früheren „Antiautoritären“ sprach diese Art von 
Aufbruch kaum an: Sie zogen sich in ideologisch verengte Zirkel maois-
tischer Splittergruppen zurück – oder in die Arme der nach dem KPD-
Verbot 1956 im Jahr 1968 gegründeten DKP. Studentinnen und Stu-
denten, Schülerinnen und Schüler druckten Flugblätter und Broschüren, 
widmeten sich theoretischen Schriften des Marxismus unterschiedlicher 
Provenienz, es war das Zeitalter der komplexen Theorien, der rastlosen 
Lektüre, eines spezifischen Szene-Jargons. Patienten radikalisierten ihre 
Ansichten im Sozialistischen Patientenkollektiv (SPK), der Heidelberger 
Variante der Antipsychiatriebewegung, die von der zu Recht geleisteten 
Anklage brutaler Behandlungsmethoden in Gesundheitseinrichtungen 
zum Marxismus gelangte.13 So divers diese Gruppierungen waren – und 
sich oftmals untereinander spinnefeind – sie waren zugleich Symbol und 
Ausdruck zunehmender gesellschaftlicher Krisen und Polarisierungen, 
die ebenfalls die 1970er-Jahre prägten.

13 Siehe zur Geschichte des SPK z. B. Brink, Cornelia: Psychiatrie und Politik: Zum So-
zialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg, in: Weinhauer, Klaus/Requate, Jörg/
Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Terrorismus in der Bundesrepublik. Medien, Staat und 
Subkulturen in den 1970er Jahren, Frankfurt a. M./New York 2006, S. 134-153.
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Aber schon seit Beginn des Jahrzehnts konnte man auch Gegenbewe-
gungen verspüren, die von konservativ regierten Bundesländern ausgin-
gen: CDU und CSU attackierten die Regierung Brandt-Scheel. „Karl Marx 
lugt um die Ecke“, meldete der Bayernkurier,14 und auf einer Wandzeitung 
der baden-württembergischen CDU hieß es: „Wir werden nicht zulassen, 
daß Kommunisten unsere Kinder zu Kommunisten erziehen“.15 Die Kon-
troverse um die Neue Ostpolitik und den Grundlagenvertrag mit der DDR 
wurde bis vor das Bundesverfassungsgericht getragen, und in der Hoch-
schulpolitik verlief eine tiefe Kluft zwischen sozialliberal und christdemo-
kratisch regierten Bundesländern. In der Mitte des Jahrzehnts folgte die 
schärfste Krise der alten Bundesrepublik: der mörderische Terrorismus 

14 Zit. nach: „Strampeln muß man“, in: Der Spiegel 20, 1970, S. 34-55, hier: S. 34.
15 CDU-Plakat: „Wir werden nicht zulassen, daß Kommunisten unsere Kinder zu Kommu-

nisten erziehen“, Düsseldorf 1976, über Wikimedia Commons (mit Genehmigung des 
Archivs für Christlich-Demokratische Politik Bonn-Sankt Augustin (ACDP)).

foTo eines demonsTraTionszuges gegen berufsVerboTe im dezember 1976 in sTuTTgarT.
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der Roten Armee Fraktion (RAF). Ziele waren hochrangige Politiker, aber 
auch Einrichtungen der U.S.-Armee, wie 1972 das Hauptquartier in Hei-
delberg.16 Überall hatten Bedrohungsgefühle Hochkonjunktur. Die Schön-
wetterperiode schien vorbei, der Bundesrepublik wurde bescheinigt, sie 
wandele sich zu einer „verunsicherten“ Demokratie,17 zu einer „Republik 
der Angst“.18

CDU-geführte Landesregierungen machten Ernst mit ihrer Gegen-
reform, und so kam es in vielen Bereichen zu einer „Tendenzwende“.19 
Außenpolitisch war am Ende der 1970er-Jahre die so hoffnungsvoll be-
gonnene Entspannungspolitik abgelöst worden durch den Einmarsch der 
Sowjetunion in Afghanistan. Mit den Ölpreiskrisen 1973 und 1979, die zu 
wirtschaftlichen Einbrüchen und Massenarbeitslosigkeit führten, begann 
die Ära des Neoliberalismus sich abzuzeichnen. Die Zeitgeschichte strei-
tet sich darüber, wie man diese turbulente Zeit erfassen, erklären und auf 
den Begriff bringen kann.20 Die 1970er- und auch die 1980er-Jahre rü-
cken also verstärkt in den Fokus der Debatten, und so ist es nicht nur aus 
gesellschaftlicher, sondern auch in wissenschaftlicher Perspektive an der 
Zeit, die Geschichte des „Radikalenerlasses“ gründlich zu erforschen.21

16 Siehe hierzu z. B. Müller, Sabrina: Terroristische Gewalt und demokratische Gesell-
schaft – die Rote Armee Fraktion (RAF), in: Gassert, Philipp/Weber, Reinhold (Hg.): 
Filbinger, Wyhl und die RAF. Die Siebzigerjahre in Baden-Württemberg, (Schriften zur 
politischen Landeskunde Baden-Württembergs 42), Stuttgart 2014, S. 217-243.

17 Vgl. Sontheimer, Kurt: Die verunsicherte Republik. Die Bundesrepublik nach 30 Jah-
ren, München 1979.

18 Vgl. Biess, Frank: Die Republik der Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepub-
lik, Reinbek bei Hamburg 2019.

19 Wolfrum, Edgar: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur 
bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt 1999. Siehe auch Greif-
fenhagen, Martin: Freiheit gegen Gleichheit? Zur „Tendenzwende“ in der Bundesrepu-
blik, Hamburg 1975.

20 Hierzu z. B. Bösch, Frank: Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann, Mün-
chen 2019; Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspekti-
ven auf die Zeitgeschichte, Göttingen 32012.

21 Als erste wissenschaftliche Untersuchung hierzu Jaeger: Auf der Suche; Rigoll: Staats-
schutz in Westdeutschland.
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Zweifelsohne schwingen die Kämpfe und Auseinandersetzungen der 
späten 1960er- sowie der 1970er-Jahre im 1972 proklamierten Beschluss 
mit. Doch der „Radikalenerlass“ hat Wurzeln, die weiter zurückreichen, 
mindestens bis zur Gründung der Bundesrepublik und sogar tief in die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts: Eine der Lehren aus der Zerstörung der 
Weimarer Republik, die die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates 
1948 bei den Beratungen zum Grundgesetz gezogen hatten, war, dass 
gegen Extremisten von rechts und links die „wehrhafte“ bzw. „streitbare“ 
Demokratie in Stellung gebracht werden musste.22 Niemals mehr sollte 
es Antidemokraten gelingen, die Demokratie von innen heraus zu zerstö-
ren und in eine Diktatur umzuwandeln. Als der Schweizer Journalist Fritz 
René Allemann 1956 sein Buch mit dem berühmt gewordenen Titel Bonn 
ist nicht Weimar veröffentlichte, ging ein erleichtertes Aufatmen durch 
die Republik.23 „Entstanden als eine ‚Gegenverfassung‘ kehrte sich“, 
so Anselm Doering-Manteuffel, „das Grundgesetz nicht nur vom Werte-
relativismus der Weimarer Reichsverfassung ab, sondern wandte sich 
auch und vor allem gegen die Erscheinungsformen von ‚totalitärer Herr-
schaft‘“.24 Die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ fasst diesen 
Wertebezug des Grundgesetzes begrifflich, diese soll unter allen Umstän-
den „gegen die ‚Feinde der Demokratie‘ verteidigt werden“.25 Dabei greift 
der Schutzmechanismus früh – eine Ahndung setzt an, noch bevor gegen 
den Staat gehandelt wird – „[v]erfassungsfeindliche Bestrebungen und 
Gruppierungen sollen möglichst schon in der Entstehung bekämpft wer-

22 Siehe hierzu auch Kielmansegg, Peter Graf: Von den Notwendigkeiten und den Schwie-
rigkeiten streitbarer Demokratie, in: Schönbohm: Verfassungsfeinde als Beamte,

 S. 39-68.
23 Allemann, Fritz René: Bonn ist nicht Weimar, Köln 1956.
24 Doering-Manteuffel, Anselm: Freiheitliche demokratische Grundordnung und Gewalt-

diskurs. Überlegungen zur „streitbaren Demokratie“ in der politischen Kultur der Bun-
desrepublik, in: Becker, Frank u. a. (Hg.): Politische Gewalt in der Moderne. Festschrift 
für Hans-Ulrich Thamer, Münster 2003, S. 269-284, hier: S. 270.

25 Schulz, Sarah: Die freiheitliche demokratische Grundordnung. Ergebnis und Folgen 
eines historisch-politischen Prozesses, Weilerswist 2019, S. 10 f.
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den“.26 Gleichzeitig bleibt in der Konstruktion des Grundgesetzes offen, 
wo genau der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
beginnt und wo die „Verfassungsfeindlichkeit“, die „Gefahr“ für die De-
mokratie, ansetzt.27 Wer als „Verfassungsfeind“ gilt, welche Aktivitäten, 
Parteien und Organisationen als „verfassungsfeindlich“ gelten, das sind 
umstrittene und in der Praxis entscheidende Fragen, die mit dem „Radi-
kalenerlass“ an politischer Relevanz gewannen.

Die mit dem „Radikalenerlass“ also ergangene Akzentuierung der 
im Grundgesetz bereits angelegten Prinzipien von der „Wehrhaftigkeit“ 
der Demokratie sorgte in der Folgezeit selbst bei Verantwortlichen des 
Beschlusses in Politik und Verwaltung für Unsicherheiten bei dessen 
Auslegung. Hinzu kamen insbesondere Konflikte über die Interpretation 
der ebenfalls im Grundgesetz unter Rückbezug auf die „hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums“ verankerten „politischen Treue-
pflicht“ – der „Verfassungstreue“ – von Beamten (Art. 33, Abs. 5 GG). 
Diese fordert generell, dass der Beamten(bewerber) sich jederzeit für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung einsetzt. Der (angehende) 
Beamte muss demzufolge die „Gewähr der Verfassungstreue“ bieten. Ob 
seine „Verfassungstreue“ allerdings einer formalen Feststellung bedarf 
oder ob sie nicht schlichtweg „vermutet“ und erst bei etwaigen Verstö-
ßen gegen die Treuepflicht infrage gestellt werden muss und auch, ob 
in „einem freiheitlichen Staat niemand, auch nicht der Beamte, zu ver-
fassungsloyaler Gesinnung, sondern nur zu verfassungskonformem Ver-

26 Bulla, Eckart: Die Lehre von der streitbaren Demokratie: Versuch einer kritischen 
Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, in: Archiv des öffentlichen Rechts 98/3, 1973, S. 340-360, hier: S. 
348. Zusammenfassend bedeutet „wehrhafte“ oder „streitbare“ Demokratie“, so 
Maximilian Fuhrmann, eine Orientierung an „Wertgebundenheit, Abwehrbereitschaft 
und Vorverlagerung des Demokratieschutzes“; Fuhrmann, Maximilian: Antiextremis-
mus und wehrhafte Demokratie. Kritik am politischen Selbstverständnis der Bundes-
republik Deutschland, Baden-Baden 2019, S. 54.

27 Bulla: Die Lehre von der streitbaren Demokratie, S. 349.
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halten verpflichtet werden dürfe“,28 das waren u. a. Themen, die in der 
Diskussion um den „Radikalenerlass“ immer wieder aufkamen. Inten-
siviert wurden diese Auseinandersetzungen zudem durch das Problem 
des „Parteienprivilegs“: Festgeschrieben in Artikel 21 des Grundgesetzes 
schützt dieses vorrangig die Parteienlandschaft in der Bundesrepublik 
als Ausdruck einer vielfältigen „politischen Willensbildung des Volkes“. 
Es bestimmt jedoch auch, dass Parteien, die „nach ihren Zielen oder 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen“, 
als „verfassungswidrig“ einzustufen sind.29 Das stellte ein Dilemma bei 
der Anwendung des „Radikalenerlasses“ dar: Wie war in Abgrenzung 
zum Parteienprivileg und der „Verfassungswidrigkeit“ von Parteien über-
haupt die letzten Endes rechtlich konturlos bleibende „Verfassungsfeind-
lichkeit“ zu definieren? Und außerdem: Wie war es etwa zu bewerten, 
wenn Überprüfungsmaßnahmen im Zuge des „Radikalenerlasses“ auch 
die Mitgliedschaft von Beamten(bewerbern) in „verfassungsfeindlichen“, 
also nicht verbotenen Parteien als Verstoß gegen die erforderliche Ver-
fassungstreue einstuften? Der Streit um den „Radikalenerlass“, dies zei-
gen die hier im Ansatz vorgestellten Komplexitäten, war auch ein Ringen 
um Grundbegriffe – und um die Architektur unseres Rechtsstaats. 

Warum die zweite Demokratiegründung in Deutschland schließlich 
insgesamt glückte und die alte Bundesrepublik im Laufe ihrer Geschich-
te zu einem der stabilsten und freiheitlichsten Länder der Welt wurde, 
ist noch immer ein Sachverhalt, der bisher nicht vollends geklärt wurde, 
jedoch ins Staunen versetzen muss.30 Dennoch gab es auch hier blinde 
Flecken und Verletzungen der Bürgerrechte – müssen wir gar von einer 

28 Knütter, Hans-Helmuth: Verfassungsfeindliche Beamte in der Weimarer Republik, in: 
Schönbohm: Verfassungsfeinde als Beamte, S. 13-38, hier: S. 35.

29 Siehe hierzu Art. 21 GG.
30 Vgl. Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006.
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„dunklen Seite“ der Demokratie sprechen? Fest steht: Die Fragen, die 
uns die Geschichte des „Radikalenerlasses“ nahebringt, sind immer 
noch aktuell: Wo sind die Grenzen von Großzügigkeit und Toleranz ge-
genüber radikalen oder gar extremistischen Ideen zu ziehen? Wo werden 
fundamentale Rechte wie die Meinungsfreiheit verletzt, wenn der Staat 
sich gegen seine „Feinde“ zur Wehr setzt?

In Baden-Württemberg macht sich die Initiative „40 Jahre Radikalen-
erlass“ seit Jahren für eine Aufarbeitung des „Radikalenerlasses“ mit sei-
ner überaus wechselvollen Geschichte stark. Ihre Mitglieder haben sich 
2015 mit Vertretern der Landesparlamentarier am Runden Tisch zusam-
mengefunden. Trotz der gesellschaftlichen Nachfrage und einer langan-
haltenden öffentlichen Debatte ist eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit dem „Radikalenerlass“ im Südwesten allerdings bisher ausgeblieben. 
Doch auch in anderen Bundesländern hat die Aufarbeitung gerade erst 
begonnen: In Niedersachsen wurde 2017 eine „Landesbeauftragte für 
die Aufarbeitung der Schicksale im Zusammenhang mit dem sogenann-
ten Radikalenerlass“ ernannt, deren einjährige Arbeit eine umfangreiche 
Broschüre dokumentiert.31 Für Hamburg liegt seit 2019 eine detaillierte 
Studie von Alexandra Jaeger vor, die 2017 als Dissertation an der Univer-
sität Hamburg angenommen wurde.32

Im Projekt Verfassungsfeinde im Land? Baden-Württemberg, ‘68 und 
der „Radikalenerlass“ (1968-2018) untersucht ein Team von Wissen-
schaftlerinnen am Lehrstuhl für Zeitgeschichte unter unserer Leitung 
diese Geschichte erstmals systematisch für das Land Baden-Württem-

31 Rübke, Jutta (Hg.): Berufsverbote in Niedersachsen 1972-1990. Eine Dokumenta-
tion, Hannover 2018. Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, abruf-
bar unter: https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles_archiv/
berufsverbote-in-niedersachsen-1972--1990-eine-dokumentation-170943.html.        
[Zugriff: 27.5.2020].

32 Vgl. Jaeger: Auf der Suche.
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berg.33 Was können wir, nach etwas mehr als der „Halbzeit“ unseres 
Forschungsprojekts sagen? Die folgenden Seiten sollen einen ersten 
Aufschluss darüber ermöglichen, zu welchen vorläufigen Thesen und Er-
gebnissen wir in unserer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem The-
ma bisher gelangt sind.

Baden-Württemberg gehört, dies ist vorläufig zu konstatieren, zu den 
Ländern, in denen der „Radikalenerlass“ besonders scharf durchgeführt 
wurde. Involviert in die Umsetzung des Beschlusses waren verschiedene 
Institutionen und Behörden, darunter Landesregierung und -ministerien, 
das Landesamt für Verfassungsschutz oder die Oberschulämter. Aber 
auch die Bürgerinnen und Bürger sind mit ihren Debatten, Äußerungen 
des Protests z. B. in Filmen, Flugblättern und Zeitungsartikeln in unserer 
Forschungsarbeit repräsentiert. Der folgende Beitrag von Mirjam Schnorr 
führt uns in die Geschichte der Umsetzung der Maßnahmen und das 
Zusammenspiel von unterschiedlichen Institutionen in diesem Kontext 
ein. Yvonne Hilges, die in ihrer parallel entstehenden Dissertation den 
politischen, gesellschaftlichen und juristischen Auseinandersetzungen 
um die „Radikalen-Frage“ sowie der Wirkung der massiven Gegenreak-
tionen im In- und Ausland nachgeht, zeigt die Entwicklung von Protest 
und Widerspruch am Beispiel Baden-Württembergs auf. Das Gespräch 
mit jenen, die der „Radikalenerlass“ ganz unmittelbar betraf, die Zeitzeu-
gen und Zeitzeuginnen, ergänzt unsere Arbeit im Forschungsprojekt. Für 
den hier vorliegenden Einblick wurden zwei Fallbeispiele ausgewählt, die 
deutlich machen, was der „Radikalenerlass“ auf individueller Ebene, für 
die Biografien der Betroffenen bedeutet. Um die Geschichte des „Radika-
lenerlasses“ in Baden-Württemberg nachvollziehen und aufarbeiten zu 
können, ist die Erhebung sowie das Studium eines großen Umfangs von 

33 Ausführliche Informationen zum Forschungsprojekt unter: https://www.uni-heidel-
berg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/forschung/verfassungsfeinde.html. 
[Zugriff: 9.4.2020].
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Quellen nötig. Dokumente zum „Radikalenerlass“ finden sich in Archiven 
des Landes wie des Bundes sowie teilweise im Ausland – noch haben wir 
nicht alles hiervon gesichtet.

So wie sich Historie niemals in Totalität erfassen lässt, kann auch ein 
wissenschaftliches Projekt wie unseres nicht allen Individualfällen nach-
gehen. Auf den folgenden Seiten wollen wir einen Eindruck vermitteln von 
der Arbeit in unserem Forschungsprojekt an der Universität Heidelberg, 
das seine Ergebnisse am Projektende in einer umfassenderen Publikati-
on vorlegen wird. Wissenschaftlichen Standards verpflichtet und jenseits 
der politischen Grabenkämpfe, auf Grundlage intensiver und bisweilen 
mühsamer Quellenarbeit, soll es Licht ins Dunkel eines zentralen Kapi-

tels der Demokratiegeschichte der Bundesrepublik Deutschland bringen.
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„Radikalenerlass“
• Gemeinsamer Beschluss der Regierungschefs des Bundes und der 

Länder vom 28. Januar 1972 zur Behandlung von „Verfassungsfein-
den“ aus dem linken und rechten politischen Spektrum im öffentlichen 
Dienst: Fortan durfte nur „in das Beamtenverhältnis […] berufen wer-
den, wer die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt“; ein 
Beamten(bewerber), der „verfassungsfeindliche Aktivitäten“ entwickel-
te, wurde hingegen „nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt“.

• Setzte kein neues Recht und war formaljuristisch betrachtet auch kein 
Erlass, sondern ein Beschluss; er sollte vor dem Hintergrund des Kalten 
Krieges und der Neuen Ostpolitik die Treuepflicht des Beamten(bewer-
bers) betonen.

• Erging unter Kanzler Willy Brandt, der den „Radikalenerlass“ rückbli-
ckend als „kardinalen Fehler“ bezeichnete; wird auch „Extremistenbe-
schluss“ oder „Ministerpräsidentenbeschluss“ genannt; oftmals fälsch-
lich mit dem Begriff „Berufsverbot“ gleichgesetzt.

• Richtete sich theoretisch gegen „Radikale“ von links und rechts, fand de 
facto allerdings hauptsächlich Anwendung auf Linke.

• Die Regelanfrage beim Verfassungsschutz, die über das Nachrichten-
dienstliche Informationssystem (NADIS) erfolgte und wie sie der „Radi-
kalenerlass“ für Beamten(bewerber) vorsah, wurde ab den 1980er-Jah-
ren sukzessive in den Ländern der Bundesrepublik abgeschafft, z. B. 
erfolgte 1985 im Saarland die offizielle Aufhebung.

• Zum Weiterlesen: Jaeger, Alexandra: Auf der Suche nach „Verfassungs-
feinden“. Der Radikalenbeschluss in Hamburg 1971-1987 (Hamburger 
Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte 58), Göttingen 2019; Rigoll, Do-
minik: Staatsschutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung zur 
Extremistenabwehr (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts 13), 
Göttingen 2013.
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Von „politischen Verführern“ und „schwarze[r] Berufsver-
bots-Provinz“. Baden-Württemberg und der „Radikalen-
erlass“

Mirjam Schnorr

In einem Gespräch mit Redakteuren des Nachrichtenmagazins Der 
Spiegel im Sommer 1976 betonte der baden-württembergische Minister-
präsident Hans Filbinger angesichts der Debatte um den „Radikalener-
lass“, der Südweststaat werde sich im Umgang mit „Verfassungsfeinden“ 
und explizit mit „politischen Verführern“ des „pädagogischen Raum[es]“ 
weiterhin „keine Laxheit leisten“. Wenn es darum gehe, „den Staat zu 
schützen vor Personen, die eine Gefahr für ihn bieten“, bemerkte Filbin-
ger, seien „alle Anstrengungen“ zu unternehmen.1 Damit beschrieb der 
Ministerpräsident im Wesentlichen die kontinuierlich vertretene Haltung 
der konservativ geführten Landesregierungen in Baden-Württemberg 
in Bezug auf den Umgang mit „Radikalen“ im öffentlichen Dienst. Im 
„Ländle“, wo sich die CDU zwischen 1972 und 1992 durchgängig ab-
solute Mehrheiten bei den Wahlen sichern konnte,2 leistete man sich in 
der Tat wenig „Laxheit“: Die einstellenden Behörden waren angewiesen, 
alle Bewerber auf Basis des „Extremistenbeschlusses“ zu überprüfen, 
Verfahren gegen „Radikale“ im Staatsdienst fanden in breitem Ausmaß 
für alle Bereiche und Berufsgruppen sowie stets unter Einbezug des Ver-
fassungsschutzes statt, das Land hielt strikt und lange Zeit – bis Anfang 
1991 – an seinen Regelungen fest. Doch welche Entwicklungen nahm 

1 Gespräch mit Hans Filbinger „Wir werden uns keine Laxheit leisten“, in: Der Spiegel 
27, 1976, S. 33-43, hier: S. 33, 43.

2 Zur CDU in Baden-Württemberg, siehe z. B. Gassert, Philipp: Ein „rotes“ oder „schwar-
zes“ Jahrzehnt? Parteienlandschaft und politische Milieus in Baden-Württemberg in 
den 1970er-Jahren, in: Gassert, Philipp/Weber, Reinhold (Hg.): Filbinger, Wyhl und 
die RAF. Die Siebzigerjahre in Baden-Württemberg (Schriften zur politischen Landes-
kunde Baden-Württembergs 42), Stuttgart 2014, S. 21-45, hier: S. 27-34.
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der „Radikalenerlass“ konkret in Baden-Württemberg? Wie gestalteten 
sich hier seine Einführung, Durchsetzung und Auswirkungen? Im Folgen-
den sollen hinsichtlich dieser Fragen erste Ergebnisse aus der bisheri-
gen, noch laufenden Forschungsarbeit vorgestellt werden.

Der „Schiess-Erlass“
Der „Radikalenerlass“, auch „Extremistenbeschluss“ oder „Minis-

terpräsidentenbeschluss“ genannt, war Anfang des Jahres 1972 unter 
Kanzler Willy Brandt von den Regierungschefs der westdeutschen Län-
der ergangen.3 Die hier formulierten Grundsätze setzten kein neues Be-
amtenrecht, sondern bestätigten und präzisierten das bestehende unter 
Betonung der auch bis dato bereits vorgeschriebenen Pflicht zur „Verfas-

3 Beschluß der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom 28.1.1972, in: Borgs-
Maciejewski, Hermann: Radikale im öffentlichen Dienst. Dokumente, Debatten, Urtei-
le, Bonn 1973, S. 9. Vgl. auch Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
Bulletin Nr. 15, 3.2.1972, S. 142; Frisch, Peter: Extremistenbeschluss, Leverkusen 
41977, S. 144; Koschnick, Hans (Hg.): Der Abschied vom Extremistenbeschluß, Bonn 
21979, S. 84. Der „Radikalenerlass“ wurde im Volltext schließlich in der baden-würt-
tembergischen Variante desselben übernommen. In der Folge wird er aus dieser 
Fundstelle zitiert.

das kabineTT filbinger iii (1972 bis 1976) Vor der Villa reiTzensTein in sTuTTgarT, 1972.
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sungstreue“ des (angehenden) Beamten.4 Dezidiert legte der Beschluss 
Folgendes fest: In ein Beamtenverhältnis durfte nur berufen werden, wer 
„die Gewähr“ dafür bot, allzeit für die „freiheitliche demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes“ einzutreten. Der aktive Einsatz 
des Einzelnen „innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung 
dieser Grundordnung“ war somit obligatorisch vorgesehen für alle Mit-
glieder dieses Berufsstandes. Zeigte ein Bewerber für den öffentlichen 
Dienst „verfassungsfeindliche Aktivitäten“ oder rechtfertigte dessen 
Mitgliedschaft in einer Organisation, die „verfassungsfeindliche Ziele“ 
verfolgte, grundlegende Zweifel an seinem Eintreten für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, erfolgte seine Ablehnung. Ergaben sich 
zudem bei einem Beamten oder auch bei Arbeitern und Angestellten des 
Staatsdienstes vergleichbare Zweifel, sei es durch Handlungen mit „ver-
fassungsfeindlicher Zielsetzung“ oder aufgrund von Mitgliedschaften in 
als einschlägig bekannten Parteien bzw. Organisationen, war der jeweili-
ge Dienstherr angewiesen, entsprechende, d. h. die „gebotenen Konse-
quenzen“ zu ziehen und gegebenenfalls die „Entfernung des Beamten 
aus dem Dienst“ zu veranlassen. Generell galt allerdings die Vorgabe 
einer individuellen Einzelfallprüfung und -beurteilung durch die einstel-
lenden und entscheidungsbefugten Behörden.5

Bund und Länder hatten den „Radikalenerlass“ zwar gemeinsam be-
schlossen, seine Implementierung jedoch war aufgrund der föderalen 
Struktur der Bundesrepublik dezidiert Ländersache. Die Landesregierung 
in Baden-Württemberg, zu diesem Zeitpunkt das amtierende Kabinett 

4 Zur Geschichte des „Radikalenerlasses“ auf Bundesebene, siehe u. a. Rigoll: Staats-
schutz in Westdeutschland, v. a. S. 335-371; Jaeger: Auf der Suche, v. a. S. 9-15, 144-
155; Rosen, Klaus-Henning: Anmerkungen zur Treuepflicht des öffentlichen Dienstes 
der Bundesrepublik Deutschland – Die Geschichte des Extremistenbeschlusses, in: 
Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 19, 1990, S. 411-427, hier: S. 412 ff.

5 Beschluß der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom 28.1.1972, zit. nach: 
Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952, hier: S. 950 f.
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Filbinger III (1972-76), verstand 
den „Extremistenbeschluss“ als 
ein Instrument zur „Festigung 
der inneren Sicherheit“ – das 
betonte Filbinger am 22. Juni 
1972 ausdrücklich vor dem 
Landtag.6 Man werde die zuvor 
ergangenen „gemeinsamen Be-
schlüsse des Bundeskanzlers 
und der Ministerpräsidenten 
über die Bekämpfung der Ra-
dikalen im öffentlichen Dienst 
konsequent ausführen.“7 Maß-
gebend hierfür sollte das sei-
tens der Landesregierung ver-
tretene Leitmotiv werden, dass 
„erklärte Staatsfeinde in der 
Beamtenschaft nichts zu tun haben“. Außerdem seien diese v. a. aus 
den Bildungsinstitutionen fernzuhalten, dem „umkämpfteste[n] Gebiet“ 
in Bezug auf die Wahrung der durch das Grundgesetz definierten „parla-
mentarische[n] Demokratie“.8

In Baden-Württemberg verging bis zu neuen Beschlüssen in der Fol-
ge allerdings noch über ein Jahr. Die Landesregierung verabschiedete 

6 Protokoll über die Sitzung vom 22.6.1972, in: Verhandlungen des Landtags von Ba-
den-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973,        
S. 19-60, hier: S. 20.

7 Ebd., S. 21.
8 So Hans Filbinger und Kultusminister Wilhelm Hahn in einer Sitzung des Landtags 

einige Monate nach Verabschiedung des „Radikalenerlasses“; vgl. Protokoll über die 
Sitzung vom 6.7.1972, in: Verhandlungen des Landtags von Baden-Württemberg, 6. 
Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973, S. 61-155, hier: S. 94, 
127.

hans filbinger (cdu), Von 1966 bis 1978       
minisTerPräsidenT baden-würTTembergs, 1977.
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in dieser Zeit mehrere Richtlinienentwürfe und versicherte wiederholt, 
die Stoßrichtung des „Radikalenerlasses“ rückhaltlos zu unterstützen.9 
In diesem Sinne sprach sich etwa Innenminister Karl Schiess am 27. Juli 
1972 bei einer Pressekonferenz in Stuttgart dafür aus, zur Umsetzung 
der „Radikalen-Frage“ im Südweststaat eine „möglichst unbürokratische, 
praxisnahe Regelung“ zu treffen. Hierbei gelte es jedoch, so Schiess wei-
ter, jedwede Form von „Gesinnungsschnüffelei“ zu vermeiden. Der Staat 
müsse allerdings unter Rekurs auf den „Radikalenerlass“ zu „seinem ei-
genen Schutz und zum Schutz der Bürger dafür Sorge tragen, daß verfas-
sungsfeindliche Kräfte keine öffentlichen Aufgaben wahrnehmen könn-
ten.“10 Zwei Monate später, am 27. September 1972, konstatierte der 
Ministerpräsident ergänzend, dass es zwar „zu praktischen Ausführungs-
bestimmungen bisher nicht gekommen sei“ – die „Vorarbeiten“ hierzu 
seien bislang „unzureichend“ verlaufen. Jedoch betonte Filbinger noch 
einmal die „Entschlossenheit der neuen Landesregierung“, den „Radika-
lenerlass“ in Baden-Württemberg zu verwirklichen.11

Schließlich wurde am 2. Oktober 1973 mit dem „Beschluß der Lan-
desregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ 
eine landeseigene Variante des „Extremistenbeschlusses“ verabschie-
det.12 Rasch hatte dieser in der Öffentlichkeit seine Bezeichnung weg – 

9 Siehe zu den Richtlinienentwürfen z. B. Pressestelle des Innenministeriums Baden-
Württemberg, Pressemitteilung „Radikalenbeschluß ist Konsequenz kämpferischer 
Demokratie“, Stuttgart, 1.2.1973, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 253, Bl. 40a; Ver-
merk für den Herrn Minister vom 4.7.1973, betr. Verfassungstreue im öffentlichen 
Dienst, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 254, n. fol.; Borgs-Maciejewski: Radikale, S. 11 f.

10 Vgl. Pressestelle des Innenministeriums Baden-Württemberg, Pressemitteilung „Ver-
fassungsfeinde nicht in den öffentlichen Dienst“, Stuttgart, 27.7.1972, in: HStA Stutt-
gart EA 2-107 Bü 252, Bl. 123.

11 Vgl. Pressestelle des Staatsministeriums Baden-Württemberg, Pressemitteilung Nr. 
505, Stuttgart, 27.9.1972, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 252, Bl. 150.

12 Verlautbart im Gemeinsamen Amtsblatt vom November 1973 als Bekanntmachung 
des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952. Die Durchführungsbestimmun-
gen sind z. B. auch bei Frisch: Extremistenbeschluss, S. 152-155 abgedruckt.
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„Schiess-Erlass“. In der leicht ab-
gewandelten Form „Schieß-Erlass“ 
rekurrierten Kritikerinnen und Kri-
tiker damit auf Willkürakte gegen 
individuelle Freiheitsrechte wäh-
rend des nationalsozialistischen 
Regimes,13 als dessen Repräsen-
tant Innenminister Schiess zudem 
galt: Er war in der NS-Zeit als Beam-
ter Mitglied der NSDAP gewesen.14 
Von seinem Ressort des Inneren 
waren ab Mitte 1972 maßgeblich 
die Vorarbeiten zum Beschluss 
der Landesregierung vom Oktober 
1973 ausgegangen.15

Der „Schiess-Erlass“ übernahm – formal betrachtet – in einem ersten 
Teil vollständig den Wortlaut des bundesweiten „Extremistenbeschlus-
ses“.16 Gleichzeitig konkretisierte er die Durchführungsrichtlinien für das 
Land Baden-Württemberg: „Vor der Einstellung eines Bewerbers in den 
öffentlichen Dienst“ waren die Einstellungsbehörden fortan angewiesen, 
beim Innenministerium anzufragen, ob mindestens aus den vergangenen 
fünf Jahren Tatsachen bekannt seien, die „Bedenken gegen die Einstel-
lung“ des Kandidaten begründeten. Die Teilnahme an Bestrebungen, die 

13 Damit verwies man auf tatsächliche „Schießerlasse“ im Zuge der nationalsozialisti-
schen Diktatur als ein Zeichen der Gewaltherrschaft, die von Staatswegen ausgeht 
und die den Schutz der Bürger vor dem Abbau seiner Grundrechte aushebelt.

14 Siehe zur Biografie von Karl Schiess z. B. Personalbogen und Lebenslauf Karl Fried-
rich Schiess, Überlingen, 8.10.1978, in: Staatsarchiv Freiburg F 167-6 Nr. 367, n. fol.

15 Dies wird insbesondere auch daran deutlich, dass der „Beschluß der Landesregie-
rung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ als „Bekanntma-
chung des Innenministeriums“ firmierte.

16 Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952, hier: S. 950.

karl schiess (cdu), Von 1972 bis 1978     
innenminisTer baden-würTTembergs, 1978.
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sich wider die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung richteten, bewertete der „Schiess-Erlass“ dabei als unvereinbar mit 
den Anforderungen an die Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Zudem 
war es ohne Bedeutung, ob diese Bestrebungen „im Rahmen einer Or-
ganisation oder außerhalb einer solchen verfolgt“ wurden.17 Kandidaten 
für den Staatsdienst, die an „verfassungsfeindlichen Bestrebungen“ teil-
genommen hatten oder diese zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung unterstütz-
ten, durften nicht eingestellt werden – sie erfüllten nicht die besondere 
Treuepflicht des (angehenden) Beamten. Richter wurden mit Verweis auf 
das Landesrichtergesetz eigens erwähnt, Angestellte und Arbeiter des öf-
fentlichen Dienstes in die Leitsätze mit einbezogen.18

Die Durchführungsrichtlinien zum „Radikalenerlass“ in Baden-Würt-
temberg vom Oktober 1973 bestimmten also unmissverständlich das 
Folgende: Der Weg in den öffentlichen Dienst war verstellt, wenn ein 
Bewerber in seiner unmittelbaren Vergangenheit oder gegenwärtig „ver-
fassungsfeindlich“ gehandelt hatte oder handelte. Waren „gerichtsver-
wertbare Tatsachen“ gegen die jeweilige Person zusammengetragen 
worden und konnten die „Zweifel an der Verfassungstreue“ des Betref-
fenden nicht ausgeräumt werden, so durfte er nicht in den öffentlichen 

17 Hiermit stellte die Landesregierung die Treuepflicht des Beamten(bewerbers) (Artikel 
33 GG) über den Grundsatz des Parteienprivilegs (Artikel 21 GG). Die Frage, in wel-
chem Verhältnis die Treuepflicht des Beamten(bewerbers) zur freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung und das Gebot des Parteienprivilegs bei der Beurteilung für 
eine Einstellung oder Beschäftigung im öffentlichen Dienst stehen sollten, bildete ein 
besonderes Problem bei der Anwendung des „Radikalenerlasses“. Vgl. zu diesem The-
ma allgemein u. a. Jaeger: Auf der Suche, S. 49-55; Rigoll: Staatsschutz, S. 335 f. 
Für Baden-Württemberg etwa auch: Gespräch mit Hans Filbinger „Wir werden uns 
keine Laxheit leisten“, in: Der Spiegel 27, 1976, S. 33-43, hier: S. 38; Graeve, Marit 
von: „Parteienprivileg“ kontra „Treuepflicht“ des Beamten? Die Frage nach der Partei-
enmitgliedschaft in der Debatte um den „Radikalenerlass“, abrufbar unter: https://
radikalenerlassbawuede.com/2019/03/18/parteienprivileg-kontra-treuepflicht-des-
beamten-die-frage-nach-der-parteienmitgliedschaft-in-der-debatte-um-den-radikale-
nerlass/. [Zugriff: 8.4.2020].

18 Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952, hier: S. 951 f.
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„Schiess-Erlass“
• Sachlich betitelt mit „Beschluß der Landesregierung über die Pflicht zur 

Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ vom 2. Oktober 1973 und ver-
lautbart als Bekanntmachung des Innenministeriums am 15. Oktober 
1973 im Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg im 
November desselben Jahres.

• Landesspezifische Variante des „Radikalenerlasses“ in Baden-Württem-
berg; setzte die Durchführungsrichtlinien für den Südwesten fest: „Vor 
der Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen Dienst“ waren die 
Einstellungsbehörden von nun an angewiesen, beim Innenministerium 
anzufragen, ob mindestens aus den vergangenen fünf Jahren über den 
Kandidaten für den Staatsdienst „Tatsachen bekannt“ seien, „die Be-
denken gegen die Einstellung“ begründeten.

• Überwiegend in abkürzender Form unter Rekurs auf Innenminister Karl 
Schiess als „Schiess-Erlass“ bezeichnet; auch in polemischer Anspie-
lung auf die NS-Zeit als „Schieß-Erlass“ benannt.

• Auf seiner Grundlage wurden zwischen 1973 und 1991 über 600.000 
Überprüfungen von Beamten(bewerbern) unter Hinzuziehung des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg durchgeführt; 
die Ablehnungen und Entlassungen beziffern sich nach Stand des For-
schungsprojekts 2020 auf insgesamt ca. 200 bis 300.

• Die Regelanfrage wurde 1990/91 in Baden-Württemberg – als letztem 
Land vor Bayern – zum 1. Januar 1991 offiziell abgeschafft; verlautbart 
wurde diese Entscheidung mit einer Bekanntmachung des Innenminis-
teriums zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst vom 14. Februar 
1991.

• Zum Weiterlesen: Quellen im Fokus II: Der „Schiess-Erlass“ in Ba-
den-Württemberg, abrufbar unter: https://radikalenerlassbawuede.
com/2019/04/12/quellen-im-fokus-ii-der-schiess-erlass-in-baden-
wurttemberg-1973/. [Zugriff: 6.5.2020]; Wette, Wolfram (Hg.): Filbinger. 
Eine deutsche Karriere, Springe 2006.
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Dienst zugelassen werden. Und sogar bereits verbeamtete Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen konnten auf Grundlage dieser Richtlinien entlassen 
werden. Hierzu mussten Disziplinar- oder außerordentliche Kündigungs-
verfahren eingeleitet werden.19 Sah die Einstellungsinstanz infolge der 
Verfassungstreueprüfung allerdings die Anstellung oder Weiterbeschäf-
tigung des Beamten(bewerbers) vor – waren also keine „Zweifel an der 
Verfassungstreue“ aufgekommen bzw. diese glaubwürdig widerlegt wor-
den – erhielt betreffender Kandidat eine Belehrung. Anschließend war er 
verpflichtet, eine Erklärung zu unterschreiben. Hiermit sollte sein persön-
liches Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung noch 
einmal bekräftigt werden.20

Im Spannungsfeld von Verwaltung und Politik: Überprüfungsverfahren 
und Erkenntnisfälle

Um die Überprüfung eines Bewerbers oder Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes auf Basis des „Schiess-Erlasses“ in Baden-Württemberg 
einzuleiten, musste sich die einstellende oder beschäftigende Behörde 
an das Innenministerium wenden. Im Falle von Lehramtsanwärtern und 
-anwärterinnen waren somit z. B. die jeweiligen Oberschulämter oder 
auch das Kultusministerium selbst zuständig. Für die Anfrage zur Ver-
fassungstreueprüfung eines Kandidaten im Staatsdienst wurde ein spe-
zielles blaues Formular benutzt, das „im Amtsdeutsch den poetischen 
Namen ‚Blauer Bogen Verfassungstreue‘“ trug.21 Der „Blaue Bogen“ war 
automatisch an das Innenministerium adressiert und folglich immer Aus-
gangspunkt des Überprüfungsvorgangs eines Neubewerbers oder eines 
bereits im öffentlichen Dienst Beschäftigten.22

19 Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952, hier: S. 952.

20 Ebd., S. 951.
21 „Der ‚Blaue Bogen Verfassungstreue‘“, in: Die Zeit 31, 1978, o. S.
22 Der „Blaue Bogen“ ist auch in einer Vielzahl der im HStA Stuttgart im Bestand EA 

2-180 dokumentierten Einzelfälle erhalten geblieben.



29



30



31

bekannTmachung des innenminisTeriums über die PflichT zur VerfassungsTreue im öffenTlichen 
diensT Vom 15. okTober 1973 auf basis des beschlusses der landesregierung baden-würTTem-
berg Vom 2. okTober 1973 („schiess-erlass“).



32

Das Innenministerium lei-
tete die Anfrage der Einstel-
lungsbehörde anschließend 
an das Landesamt für Ver-
fassungsschutz weiter, wo-
bei im Allgemeinen auf eine 
rasche Bearbeitung der Ge-
suche zu achten war. Die an-
schließende Erkenntnisüber-
mittlung wiederum sollte auf 
„gerichtsverwertbare Tat-
sachen“ beschränkt sein.23 
Der Verfassungsschutz stell-
te dann die beim Landes-
amt vorliegenden Informa-
tionen, die auf Basis einer 
Abfrage der Datenbank des 
Nachrichtendienstlichen In-
formationssystems (NADIS) 
zusammengetragen wurden, 

dem Innenministerium zur Verfügung. Teilweise wurden weitere Behör-
den wie z. B. das Bundesamt für Verfassungsschutz hinzugezogen. Nach 
bisherigem Stand der Forschungen entschied sich auf der Ebene des Mi-
nisteriums, ob die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes an die einstel-
lende oder beschäftigende Behörde weitergegeben werden sollten oder 
nicht. Im Ressort für Inneres fiel also das vorerst abschließende Votum, 
ob Sachverhalte vorlagen, die „gerichtsverwertbar“ sein würden bzw. die 
„Zweifel an der Verfassungstreue“ des Betroffenen begründen konnten – 
und die zu einer Weitergabe an die Einstellungsbehörde geeignet waren.

23 Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungstreue im öf-
fentlichen Dienst vom 15.10.1973, in: GABl. 21/34, 1973, S. 950-952, hier: S. 951.

anfrageformular zur einleiTung des überPrüfungs-
Verfahrens auf grundlage des „schiess-erlasses“ 
Vom 2. okTober 1973 („blauer bogen“), hier Vom 
kulTusminisTerium an das innenminisTerium baden-
würTTemberg am 6. februar 1974 eingereichT.
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Doch es gab interessante Ausnahmen in der Praxis der Erkenntnis-
weitergabe: In zahlreichen Quellen findet sich der Hinweis, dass einige 
der zeitlich weiter zurückliegenden politischen Aktivitäten von Bewerbern 
und Bewerberinnen als „Jugendsünden“ klassifiziert wurden.24 Hierzu 
musste die entsprechende Betätigung jene im „Schiess-Erlass“ festge-
legte Fünfjahresfrist, die theoretisch vor jedem Überprüfungsverfahren 
lag, überschritten haben. Ausgenommen waren auch sog. „Bagatelldelik-
te“, die theoretisch nicht in die Beurteilung des Beamten(bewerbers) mit 
einbezogen werden sollten.25 Dennoch kam es durchaus vor, dass auch 
als minderschwer eingestuftes politisches Engagement von Bewerbern 
letzten Endes weitergegeben wurde. Dies war beispielsweise dann der 
Fall, wenn mehrere Erkenntnisse über den Überprüften vorlagen, die von 
den Bearbeitern der Anfrage im Innenministerium in ihrer Summe als be-
deutsam bewertet wurden, weil sie aufgrund ihrer Häufigkeit vermeintlich 
eine Nähe zum politischen „Radikalismus“ belegen konnten.26

Das Forschungsprojekt versucht hinsichtlich des Ablaufs der Über-
prüfungsverfahren von Beamten(bewerbern) insbesondere nachzuvoll-
ziehen, wie sich die Abstimmung zwischen unterschiedlichen Behörden 
über die jeweils mitgeteilten Erkenntnisse gestaltete. Dieser Aspekt ist 
entscheidend für ein präzises Verständnis darüber, wie es schließlich zu 
Ablehnungen, möglicherweise zu Entlassungen, kam. In den Akten zeigt 
sich bislang, dass es in den individuellen Fällen zu einer innerbehördli-
chen Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Referaten, Abteilun-
gen und Verantwortlichen im Innenministerium kam. Angesichts dieser 

24 Siehe zur Diskussion um die Bewertung von „Jugendsünden“ im Zuge des „Radikalen-
erlasses“, die auch in anderen Bundesländern geführt wurde, Jaeger: Auf der Suche, 
S. 385, 440, 488 f.; Rigoll: Staatsschutz, S. 422-426.

25 Siehe hierzu z. B. Pressestelle des Innenministeriums Baden-Württemberg, Presse-
mitteilung Nr. 247/1978, Stuttgart, 19.9.1978, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847, 
Bl. 252.

26 Vgl. hierzu verschiedene Einzelfälle im Bestand EA 2-180 des HStA Stuttgart. Auch: 
Jaeger: Auf der Suche, S. 385.
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Feststellung ist davon aus-
zugehen, dass die Admi-
nistration in Baden-Würt-
temberg keineswegs eine 
monolithische Einheit in 
der Durchführung des „Ra-
dikalen“- bzw. „Schiess-Er-
lasses“ repräsentierte. So 
macht etwa eine Vielzahl 
an Quellen Differenzen der 
Beurteilung zwischen den 
an der Entscheidung Be-
teiligten deutlich. Dissens 
bestand beispielsweise 
in der Frage, ob speziel-
le Erkenntnisse generell 
schwerwiegend genug wa-
ren, um weitergegeben zu 
werden. In einem Fall aus 
dem Jahr 1975 vermerk-

ten die Sachbearbeiter im Innenministerium, dass unklar sei, ob eine 
universitätsinterne Kandidatur als Mitglied einer Basisgruppe auf der 
Liste Demokratischer Kampf (LDK) des Kommunistischen Bundes (KB) 
tatsächlich als „verfassungsfeindliche Handlung“ zu bewerten sei. Dies 
müsse in einer Anhörung des Betroffenen zunächst noch geklärt werden. 
Deren Ausgang allerdings könne aufgrund fehlender Informationen über 
die Basisgruppe an sich nicht eingeschätzt werden. Weil der Kandidat 
zwischenzeitlich nicht mehr politisch in Erscheinung getreten war, ver-
zichtete man in diesem Fall auf eine Weitergabe der Erkenntnisse.27 Dies 

27 Vgl. HStA Stuttgart EA 2-303 Bü 15.

erkennTnismiTTeilung des landesamTes für Verfassungs-
schuTz baden-würTTemberg im fall einer sTudienas-
sessorin im zusTändigkeiTsbereich des oberschulamTes  
freiburg Vom 7. Juni 1977.
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zeigt eine gewisse Unsicherheit der Institutionen einmal in Hinsicht auf 
die „Radikalität“ bestimmter Gruppierungen; zum anderen hinsichtlich 
des Vorgehens und der Strenge der Umsetzung des „Schiess-Erlasses“ 
selbst.

Grenzfälle im Sinne der Behörden gab es zahlreiche. So wurden an 
der Universität Stuttgart 1980 die Erkenntnisse über die Teilnahme einer 
überprüften Person an einer Demonstration der Kommunistischen Par-
tei/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) sowie der Besuch weiterer vergleich-
barer Veranstaltungen weitergeleitet, weil sie, im Ganzen betrachtet, auf 
persönliche Verbindungen zu kommunistisch geprägten Gruppierungen 
deuteten.28 Auch stand in anderen Fällen etwa die Frage zur Disposition, 
wie die geltende Rechtsprechung in ähnlichen Überprüfungsvorgängen 
verfahren war oder wie die Verfassungstreue angesichts des konkreten 
Inhalts der angestrebten Beschäftigung zu bemessen sei. Wichtig ist hier, 
dass die Entscheidungshoheit dann oftmals bei der beschäftigenden Be-
hörde lag. Bei einer als wissenschaftlicher Angestellter an der Universität 
Tübingen vorgesehenen und 1984 überprüften Person, die u. a. für den 
Marxistischen Studentenbund Spartakus (MSB Spartakus) aktiv gewe-
sen war, entschied beispielsweise die Einstellungsbehörde, dass einer 
befristeten Anstellung durchaus zuzustimmen sei. Sowohl die bisherige 
Rechtsprechung in gleichartigen Fällen wie die vorgesehene Verwendung 
des Bewerbers würden keine zwingende Ablehnung und somit auch kei-
ne Übernahme der Erkenntnismitteilung begründen.29

Gleichwohl es eine Vielzahl von Beteiligten gab und davon auszuge-
hen ist, dass diese Tatsache durchaus das Resultat der Überprüfungen 
beeinflussen konnte: Den bisherigen Aktenstudien zufolge hatte das 
letzte Wort im Innenministerium bei der Weitergabe oder Zurückstellung 

28 Vgl. HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 15.
29 Vgl. HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 26.
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der Informationen des Ver-
fassungsschutzes in der 
Mehrzahl der Fälle der je-
weilige Innenminister selbst 
– er zeichnete auf dem Ent-
scheidungsbogen stets mit 
grünem Stift und folgte oder 
widersprach hiermit den zu-
vor abgegebenen Empfeh-
lungen seiner Mitarbeiter.30 
Von 1972 bis 1978 war dies 
Karl Schiess, auf ihn folgten 
zwischen 1978 und 1991 
die Innenminister Lothar 
Späth, Guntram Palm, Ro-
man Herzog, Heinz Eyrich 
und Dietmar Schlee.31

Wer waren nun die 
von den Überprüfungen 
durch die Behörden Be-

troffenen? Nach Durchsicht vieler Aktenmeter ergibt sich bisher folgen-
des Bild: Überprüfungsverfahren im Zuge des „Schiess-Erlasses“ be-
trafen Bewerberinnen und Bewerber sowie Beschäftigte aller Bereiche 
des öffentlichen Diensts in Baden-Württemberg. Die Mehrheit unter 
ihnen bildeten allerdings Lehrer sowie Anwärter für das Referendariat 

30 Vgl. z. B. den Fall eines Diplompsychologen für die Justizvollzugsanstalt Freiburg im 
Jahr 1979, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 44. Siehe hierzu auch ergänzend Protokoll 
über die Sitzung vom 8.6.1978, in: Plenarprotokolle des Landtags von Baden-Würt-
temberg, 7. Wahlperiode (1976-1980), Protokollband IV, Stuttgart 1979, S. 3461-
3510, hier: S. 3462.

31 Die Innenminister des Landes Baden-Württemberg, https://im.baden-wuerttemberg.
de/de/ministerium/landesinnenminister-seit-1952/. [Zugriff: 11.5.2020].

Verfügungsbogen des innenminisTeriums zur wei-
Tergabe oder zurückhalTung der erkennTnisse des 
landesamTes für VerfassungsschuTz an die beschäfTi-
gende behörde, hier im fall eines beamTen auf lebens-
zeiT, miT der unTerschrifT des innenminisTers gunTram 
Palm in grüner farbe, 1979.
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an Schulen. Sie waren Angehörige jenes „pädagogischen Raum[es]“, 
der von der baden-württembergischen Landesregierung unter Minis-
terpräsident Filbinger als „besonders gefährdet“ durch die Agitation 
„politische[r] Verführer“ eingestuft wurde.32 Einen erheblichen Anteil 
nahmen daneben die Regelanfragen für Gerichtsreferendare, Univer-
sitäts- und Hochschulangehörige ein. Einbezogen waren in diesem Be-
reich – durchaus eine Besonderheit der Situation im Südwesten – v. a.
auch wissenschaftliche Hilfskräfte, studentische Tutoren, Lehrbeauf-
tragte sowie Gastwissenschaftler. Ebenso wurden Sozialarbeiter, Ver-
waltungs- und technische Angestellte, Schreibkräfte, Klinik- und Pflege-
personal sowie Beschäftigte an weiteren Institutionen wie etwa Theatern 
sowie Archiven überprüft. Das Verfahren machte obendrein z. T. vor 
Praktikanten, Aushilfen, vereinzelt sogar Reinigungskräften und gering-
beschäftigtem Aufsichtspersonal nicht Halt.33

Untersucht man die administrative bzw. Verwaltungsgeschichte, muss 
zunächst deren Perspektive gleichsam nachgezeichnet werden. Das For-
schungsprojekt versucht dabei zu systematisieren, welchen Hintergrund 
jene Bewerberinnen und Bewerber sowie Beamtinnen und Beamten 

32 Gespräch mit Hans Filbinger „Wir werden uns keine Laxheit leisten“, in: Der Spiegel 
27, 1976, S. 33-43, hier: S. 43.

33 Vgl. hierzu verschiedene Einzelfälle im Bestand EA 2-180 des HStA Stuttgart.
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hatten, über die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes mitgeteilt und 
eventuell an die verantwortlichen Einstellungsbehörden weitergegeben 
wurden. Über persönliche Motivationen und ideologische Haltungen von 
Überprüften Aussagen zu treffen ist dabei zweifelsfrei schwierig und al-
lenfalls im Zeitzeugengespräch zu eruieren. Was die Akten jedoch erlau-
ben zu erfassen ist, dass häufig eine bestehende oder frühere Mitglied-
schaft in einer als linksextrem geltenden Partei oder Organisation der 
Grund für Behörden war, „Zweifel an der Verfassungstreue“ zu äußern. 
Dabei ist gleichzeitig zunächst augenfällig: Selten waren es Verbindun-
gen zum Rechtsextremismus, die eine Einstellung oder Weiterbeschäfti-
gung im Staatsdienst verhinderten.

K-Gruppen
• Der Begriff „K-Gruppen“ ist eine Sammelbezeichnung für kommunis-

tisch geprägte Zusammenschlüsse, die sich im Anschluss an die Stu-
dentenbewegung Ende der 1960er-Jahre in Westdeutschland innerhalb 
der „Neuen Linken“ gründeten.

• Zu den K-Gruppen zählten u. a. die Kommunistische Partei Deutsch-
lands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML), Kommunistische Partei Deutsch-
lands (Aufbauorganisation) (KPD/AO), der Kommunistische Bund (KB), 
Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands (KABD), Kommunistische 
Bund Westdeutschland (KBW) oder die Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands (MLPD).

• Ideologisch waren die K-Gruppen an unterschiedlichen kommunisti-
schen Strömungen orientiert, einige wie der KBW am Maoismus.

• Zum Weiterlesen: Benicke, Jens: Die K-Gruppen. Entstehung – Entwick-
lung – Niedergang, Wiesbaden 2019; Stengl, Anton: Zur Geschichte der 
K-Gruppen. Marxisten-Leninisten in der BRD der Siebziger Jahre, Frank-
furt a. M. 2011.
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Wer stand insbesondere im Visier bei den Überprüfungen? Aus den 
Quellen ergibt sich, dass v. a. die folgenden Gruppierungen in den Er-
kenntnisfällen Misstrauen auslösten:
• Die DKP, deren Jugend- und Studentenorganisationen Sozialistische 

Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) und der MSB Spartakus.
• Im Bereich der „Neuen Linken“ war eine Unterstützung der K-Grup-

pen und diesen nachgeordneten Organisationen von besonderer Re-
levanz, darunter der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW), 
die Kommunistische Hochschulgruppe (KHG), die Kommunistische 
Partei Deutschlands (Aufbauorganisation) (KPD/AO) oder die Kommu-
nistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) sowie 
die Soldaten- und Reservistenkomitees (SRK).

• Ebenso diente das Engagement in links bzw. kommunistisch orientier-
ten Hochschulgruppen, etwa den Instituts- und Basisgruppen, dem 
Verfassungsschutz und den Ministerien als Belastungsmoment gegen 
einen Kandidaten für den öffentlichen Dienst.

• Wenige Beamten(bewerber), die dem rechten politischen Spektrum 
zuzuordnen waren und die einer Überprüfung unterzogen wurden, 
waren Mitglieder der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 
(NPD) sowie deren Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN).

Allerdings, dies zeigen die Akten gleichermaßen: Um unter Verdacht 
zu geraten, musste man nicht unbedingt Funktionär dieser Gruppierun-
gen oder auch anderer Organisationen sein, die vom Verfassungsschutz 
beobachtet wurden. Zudem erregten nicht ausschließlich Kandidaturen 
für als „verfassungsfeindlich“ geltende Parteien oder Verbände, etwa bei 
Hochschul- oder Kommunalwahlen, den Argwohn der Behörden. In vielen 
Fällen waren schon die Betreuung von Informationsständen, das Vertei-
len von einschlägigen Publikationen und der Besuch von Veranstaltun-
gen für die Verantwortlichen ein ausreichender Grund, die Verfassungs-
treue von Bewerberinnen und Bewerbern infrage zu stellen. Untersucht 
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man die Individualakten der Überprüfungen genauer, so fällt auf, dass 
die Erkenntnisse, die den gegenwärtigen oder künftigen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst vorgehalten wurden, äußerst vielfältig und divers 
ausfielen. Die Tatbestände, die zur Sprache kamen, sind z. T. schwer 
nachzuprüfen und wurden in Folge nicht selten Gegenstand juristischer 
Auseinandersetzungen: Viele überprüfte Bewerber oder Beamte, die ab-
gelehnt oder entlassen worden waren, zogen anschließend vor Gericht. 
In den Verfahren wurden dann – neben den Sachverhalten der Ableh-
nungen und Entlassungen an sich – die Überprüfungsvorgänge ihrerseits 
einer Beurteilung unterzogen.34

Der Ruf Baden-Württembergs als „schwarze Berufsverbots-Provinz“35 
gründete sich auf die hier skizzierte praktische Umsetzung des „Radi-
kalenerlasses“. Insgesamt scheint es sich um eine in zweifacher Weise, 
quantitativ und in der Tiefe, besonders strenge Auslegung der Beschlüs-
se der Ministerpräsidenten der Länder von Anfang 1972 gehandelt zu 
haben. Dazu zählten der Einbezug weiter Personenkreise in die Überprü-
fungspraxis auf Grundlage der Durchführungsrichtlinien von 1973 sowie 
die Tatsache, dass für die Landesregierungen in Baden-Württemberg nie 
eine Beschränkung der Vorgänge beispielsweise auf Beschäftigte in aus-
gewählten, etwa in sicherheitsrelevanten Bereichen und somit durchaus 
denkbare Liberalisierungen der geltenden Bestimmungen in Betracht ka-
men.36

Doch was trieb die unterschiedlichen Landesregierungen an in dieser 
Haltung? Die politischen Motive der für die Übernahme und Ausführung 
des „Radikalenerlasses“ in Baden-Württemberg Verantwortlichen können 

34 Vgl. hierzu verschiedene Einzelfälle im Bestand EA 2-180 des HStA Stuttgart.
35 Vgl. Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hg.): Ohne Zweifel für den Staat. Die 

Praxis zehn Jahre nach dem Radikalenerlaß, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 88.
36 Vgl. hierzu u. a. „Stuttgart hält an Radikalenerlaß fest“, Rhein-Neckar-Zeitung, 

4.6.1976, S. 1.
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u. a. aus Landtagsprotokollen, 
aus vorliegenden Akten sowie 
aus einem Konvolut von Zei-
tungsartikeln sichtbar gemacht 
werden. Neben der schon 1972 
geäußerten Annahme, dass 
jene, insbesondere dem linken 
politischen Spektrum entsprin-
genden „Gegner der Demokra-
tie“ nicht in den öffentlichen 
Dienst gehörten und man sich 
mit diesen in etwaigen Bewer-
bungsverfahren keinen zu „la-
xen“ Umgang leisten dürfte,37 
war es zunächst v. a. der Arg-
wohn vor dem „Marsch durch 
die Institutionen“ im Bildungs-
sektor, der die Politiker motivierte.38 Wilhelm Hahn z. B. warnte im Vor-
feld der Verabschiedung der baden-württembergischen Durchführungs-

37 Hierzu: Protokoll über die Sitzung vom 6.7.1972, in: Verhandlungen des Landtags von 
Baden-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973, 
S. 61-155, hier: S. 94; Gespräch mit Hans Filbinger „Wir werden uns keine Laxheit 
leisten“, in: Der Spiegel 27, 1976, S. 33-43.

38 Studentenführer Rudi Dutschke, der die Losung vom „langen Marsch durch die Insti-
tutionen“ ausgegeben hatte, bezog sich zwar mit seiner Aussage – so führte er später 
selbst aus – darauf, dass die Akteure der Studentenbewegung in einem andauernden 
Prozess des Engagements in Parteien, Gewerkschaften und anderen Institutionen, 
nach und nach in der Lage wären, die Gesellschaft zu verändern – im Gegensatz 
zu einer schnelllebigen radikalen Revolution. Konservative beriefen sich allerdings 
in ihrer Argumentation auf Dutschkes Aufruf und wollten diesen dezidiert als Beweis 
der Gefährlichkeit von linken Gruppierungen für den Staat verstanden wissen; vgl. 
Koischwitz, Svea: Der Bund Freiheit der Wissenschaft in den Jahren 1970-1976. Ein 
Interessenverband zwischen Studentenbewegung und Hochschulreform, Köln 2017, 
S. 395 f.; Seiffert, Jeanette: „Marsch durch die Institutionen?“ Die „68er“ in der SPD, 
Bonn 2009, S. 9 f., 164. Auch: Rudi Dutschke im Gespräch mit Günter Gaus in der 
ARD-Sendung Zu Protokoll, 3.12.1967.

wilhelm hahn (cdu), Von 1964 bis 1978       
kulTusminisTer baden-würTTembergs, 1977.
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richtlinien des „Radikalenerlasses“, dass sich insbesondere im Bereich 
der Schulen und Universitäten „Staatsfeinde“ der „bösen Methode“ der 
„Diffamierung unsres Staates in den Augen der jungen Generation“ be-
dienen würden. Hierdurch entfremde sich diese „junge Generation“ von 
einem Staat, der ihnen sämtliche „Startchancen“ biete und der mithin 
der „freieste“ Staat sei, den „die deutsche Geschichte jemals gesehen 
hat“.39 Einer solchen Entwicklung war laut Hahn durch die Fernhaltung 
„Radikaler“ vom öffentlichen Dienst unbedingt entgegenzutreten.40

In der Folge scheinen sich die Landesregierungen zur Rechtfertigung 
des „Radikalen“- bzw. „Schiess-Erlasses“ schließlich zwischen Erwägun-
gen der Inneren Sicherheit, der Unterstreichung der Rechtsstaatlichkeit 
des Verfahrens und schlichtem Pragmatismus bewegt zu haben. Man war 
davon überzeugt, dass sich die Demokratie über radikale Bestrebungen 
von links und rechts gewahr sein und sich gegen „Verfassungsfeinde“ zur 
Wehr setzen müsse. Die Überprüfung von Bewerbern und Bewerberinnen 
des öffentlichen Dienstes vor ihrem Eintritt in die Beamtenlaufbahn und 
ihre etwaige Ablehnung erschien dementsprechend als probates Mittel 
zu einem höheren Zweck: die Sicherheit im Staatsinnern aufrechtzuer-
halten, auch als ein Garant für die Freiheit jedes Einzelnen. Immer wie-
der bediente sich die Landesregierung hierbei intern und im Dialog mit 
der Opposition historischer Verweise: Im Zentrum stand der Rückbezug 
auf die Weimarer Republik, deren Niedergang durch die Agitation von 

39 Protokoll über die Sitzung vom 6.7.1972, in: Verhandlungen des Landtags von           
Baden-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973, 
S. 61-155, hier: S. 127 f.

40 Ebd. Hierzu auch z. B. Pressestelle, Innenministerium Baden-Württemberg, Presse-
mitteilung „Radikalenbeschluß ist Konsequenz ‚kämpferischer Demokratie‘“, Stutt-
gart, 1.2.1973, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 253, Bl. 40a.
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„Republikfeinden“ begründet worden sei.41 Mit den Worten „Wachsam-
keit ist der Preis der Freiheit“ sprach sich Innenminister Dietmar Schlee 
noch im Juli 1990 vor dem Landtag für die notwendigen Regelungen des 
„Schiess-Erlasses“ aus.42

Diese baden-württembergischen Richtlinien, so betonten Mitglieder 
der Landesregierungen außerdem zu unterschiedlichsten Zeitpunkten, 
seien rechtsstaatlich und verfassungskonform. Denn schließlich würden 
alle Bewerber für den Staatsdienst überprüft.43 Innenminister Schiess 
ließ schon am 15. Februar 1973 im Landtag verlauten: „Wir sind lieber 
bereit, eine umständlichere Prozedur durchzuführen, die aber rechtlich 
sauber ist, als uns hier so durchzuschlängeln und nachher nicht mehr 
eine klare Linie zu haben. Das läßt sich aber nur machen, wenn man 

41 Vgl. hierzu z. B. die Ausführungen des Innenministers Karl Schiess im Landtag; Proto-
koll über die Sitzung vom 15.2.1973, in: Verhandlungen des Landtags von Baden-Würt-
temberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973, S. 761-845, 
hier: S. 768. Ebenso die Anmerkungen von Innenminister Guntram Palm und Minis-
terpräsident Lothar Späth im Landtag; Protokoll über die Sitzung vom 21.9.1978, in: 
Verhandlungen des Landtags von Baden-Württemberg, 7. Wahlperiode (1976-1980), 
Protokollband IV, Stuttgart 1979, S. 3749-3829, hier: S. 3764 f., 3775 f., 3780 f. Auch: 
Pressestelle der Landesregierung, Staatsministerium Baden-Württemberg, Pressemit-
teilung „Ministerpräsident Späth erläutert Haltung der Landesregierung“, Stuttgart, 
2.11.1978, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847, Bl. 287.

42 Protokoll über die Sitzung vom 11.7.1990, in: Plenarprotokolle des Landtags von      
Baden-Württemberg, 10. Wahlperiode (1988-1992), Protokollband 4, Stuttgart 1990,  
S. 3987-4078, hier: S. 4077.

43 Vgl. hierzu u. a. Protokoll über die Sitzung vom 15.2.1973, in: Verhandlungen des 
Landtags von Baden-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, 
Stuttgart 1973, S. 761-845, hier: S. 768 f.; Protokoll über die Sitzung vom 21.9.1978, 
in: Verhandlungen des Landtags von Baden-Württemberg, 7. Wahlperiode (1976-
1980), Protokollband IV, Stuttgart 1979, S. 3749-3829, hier: S. 3764 f.; Protokoll über 
die Sitzung vom 11.7.1990, in: Plenarprotokolle des Landtags von Baden-Württem-
berg, 10. Wahlperiode (1988-1992), Protokollband 4, Stuttgart 1990, S. 3987-4078, 
hier: S. 4077 f. Auch: „‚Schiess-Erlaß‘ zum Extremistenproblem in Kraft“, Stuttgar-
ter Zeitung, 3.10.1973, o. S.; „Radikalen-Erlaß wird nicht geändert“, Rhein-Neckar-       
Zeitung, 13.2.1975, S. 16.
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alle Bewerber gleich behandelt.“44 Dabei räumte Schiess zugleich ein, 
dass mit Sicherheit nur sehr wenige der Bewerber tatsächlich als „Verfas-
sungsfeinde“ zu gelten hätten; um allerdings diese geringe Anzahl aus-
findig zu machen und vom öffentlichen Dienst auszuschließen, sei jene 
von ihm beschriebene „umständlichere Prozedur“ notwendig.45

Offenbar war sich also bereits 
Schiess bewusst, dass das Ver-
fahren des „Radikalenerlasses“ 
durchaus als unverhältnismäßig 
aufwändig wahrgenommen wer-
den und letztlich v. a. nichtbelas-
tete Personen betreffen würde. 
Warum man sich davon dann 
nicht verabschiedete – dazu 
wurden zusätzlich immer wieder 
scheinbar pragmatische Gründe, 
eine gewisse Alternativlosigkeit 
hinsichtlich der Frage nach dem 
Schutz des öffentlichen Dienstes 
vor „Verfassungsfeinden“, ins 
Feld geführt.46 Lothar Späth z. B. 
bemerkte in seiner Funktion als 
Innenminister 1978, dass die gesamte Verfahrenspraxis zwar durchaus 
ihre „Probleme“ aufweise, allerdings: eine „Alternative hierzu hat noch 
niemand richtig aufgezeigt.“ Es würde sich, laut Späth, in der gesamten 

44 Protokoll über die Sitzung vom 15.2.1973, in: Verhandlungen des Landtags von       
Baden-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1976), Protokollband I, Stuttgart 1973,        
S. 761-845, hier: S. 768.

45 Ebd.
46 Vgl. hierzu u. a. Pressestelle der Landesregierung, Staatsministerium Baden-           

Württemberg, Pressemitteilung „Ministerpräsident Lothar Späth kritisiert FDP-Be-
schlüsse“, Stuttgart, 15.11.1978, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847, Bl. 312.

hans filbinger und loThar sPäTh (cdu) am      
9. märz 1977 im gesPräch bei einem fesTakT im 
baden-würTTembergischen landTag.
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Debatte um den „Radikalenerlass“ immer wieder „sehr schnell zeigen 
[…], daß sich weniger Möglichkeiten der Alternative zeigen, als das so 
viele annehmen.“47

Einige Zugeständnisse bei der Umsetzung des „Radikalenerlasses“ 
gab es, trotz des dominanten Gesamtbilds von einer extensiven Ausle-

47 Protokoll über die Sitzung vom 8.6.1978, in: Plenarprotokolle des Landtags von        
Baden-Württemberg, 7. Wahlperiode (1976-1980), Protokollband IV, Stuttgart 1979, 
S. 3461-3510, hier: S. 3462.

BVerfG-Urteil von 1975 zum „Radikalenerlass“
• Das Grundsatzurteil war im Zuge des seit 1972 auf Basis des „Radi-

kalenerlasses“ anhängigen Verfahrens von Heiner Sämisch, Juraabsol-
vent und Anwärter für das Rechtsreferendariat in Schleswig-Holstein, 
ergangen.

• Es bestätigte die besondere politische Treuepflicht des Beamtenbewer-
bers (Art. 33 GG); diese Treuepflicht sah für den Beamten(bewerber) 
„mehr als nur eine formal korrekte […] Haltung gegenüber Staat und 
Verfassung“ vor.

• Das BVerfG-Urteil schränkte zugleich das sog. Parteienprivileg (Art. 21 
GG) ein: Behörden wurde eingeräumt, dass ein Beamten(bewerber) auf-
grund seiner Mitgliedschaft in einer als „verfassungsfeindlich“ gelten-
den, jedoch nicht verfassungswidrigen Partei abgelehnt bzw. entlassen 
werden konnte; eine solche Mitgliedschaft durfte laut dem Urteilsspruch 
aber auch nicht automatisch zum Ausschluss aus dem öffentlichen 
Dienst führen.

• Zum Weiterlesen: Menzel, Jörg/Müller-Terpitz, Ralf (Hg.): Verfassungs-
rechtsprechung. Ausgewählte Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts in Retrospektive, Tübingen 22011; Thiel, Markus (Hg.): Wehr-
hafte Demokratie. Beiträge über die Regelungen zum Schutze der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, Tübingen 2003.
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gung der Beschlüsse und deren Verteidigung durch die Vertreter der Lan-
desregierungen, auch in unserem Bundesland. Diese datieren zum einen 
auf 1975, als es zu dem bereits erwähnten Grundsatzurteil des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) kam: Vom Urteil des höchsten deutschen 
Gerichts mit Sitz in Karlsruhe erwartete man, verfassungsrechtliche und 
politische Unstimmigkeiten auszuräumen. Das BVerfG-Urteil brachte je-
doch nicht die erwünschte Klarheit. Dennoch wurde in diesem Jahr die 
Regelanfrage in Baden-Württemberg leicht verändert. Im Juni erging die 
Weisung der Landesregierung, dass bei Kurzzeitbeschäftigungen das 
Überprüfungsverfahren auch erst nachträglich, also infolge einer ergan-
genen Anstellung, durchgeführt werden konnte.48 Zum anderen wurden 
schließlich ab Oktober 1978 minderjährige Bewerber und Bewerberinnen 
für Ausbildungen im öffentlichen Dienst, die das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hatten, nicht mehr in die Regelanfragen einbezo-
gen.49 Diese Modifikationen erscheinen jedoch als vergleichsweise be-
scheiden, auch, was den Vergleich zu anderen Bundesländern betrifft. 
Das von Sozialdemokraten regierte Hamburg z. B. führte noch in den 
1970er-Jahren sukzessiv gelockerte Praktiken bei der Behandlung von 
„Radikalen“ im öffentlichen Dienst ein – etwa im Frühjahr 1976 die Ein-
schränkung der Regelanfrage in Bezug auf die Vorbereitungsdienste u. a. 
von Juristen und Lehrern.50 Baden-Württemberg verfolgte also, dies kann 
zusammenfassend auf Basis der bislang gewonnenen Forschungsergeb-

48 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats am 18.6.1975, betr. 
Beschluß der Landesregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentli-
chen Dienst, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 256, Bl. 10. Vgl. zum Beschluss des 
BVerfG von 1975 u. a. Jaeger: Auf der Suche, S. 356-372; Hilges, Yvonne: Neuer 
Diskussionsbedarf statt Rechtssicherheit – Das „Radikalen-Urteil“ des Bundesverfas-
sungsgerichts von 1975 und seine Wirkung, abrufbar unter: https://radikalenerlass-
bawuede.com/2019/02/25/neuer-diskussionsbedarf-statt-rechtssicherheit-das-ra-
dikalen-urteil-des-bundesverfassungsgerichts-von-1975-und-seine-wirkung/. [Zugriff: 
8.4.2020]. Der Blogbeitrag ist auch im vorliegenden Forschungsbericht abgedruckt.

49 Schreiben Innenministerium an den Präsidenten des Landtags von Baden-Württem-
berg, Stuttgart, 5.1.1979, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847, Bl. 340. Hierzu auch: 
Jaeger: Auf der Suche, S. 441.

50 Hierzu: Ebd., S. 381 f.
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nisse gesagt werden, unter seinen christdemokratischen Landesregierun-
gen eine rigorose Auslegungsvariante des „Radikalenerlasses“.51 Die im 
Forschungsprojekt gewonnenen Ergebnisse müssen in Folge unbedingt 
stärker als bisher in den Vergleich zu noch überwiegend ausstehenden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus anderen Bundesländern gebracht 
werden. Nur so wird eine abschließende Kontextualisierung möglich sein.

Zur Problematik der Zahlen
Das geschichtswissenschaftliche Forschungsprojekt Verfassungs-

feinde im Land? an der Universität Heidelberg legt den Schwerpunkt der 
Untersuchung auf die historische Einordnung der Geschichte des „Radi-
kalenerlasses“ aus regionaler Perspektive. Die Frage nach statistischen 
Aussagen über die Reichweite und das Ausmaß des „Extremistenbe-
schlusses“ in Baden-Württemberg ist dabei natürlich von Bedeutung – 
kann jedoch nicht das grundlegende Ziel des Projekts sein, das in erster 
Linie qualitativ arbeitet und seine Erkenntnisse in einem breiteren zeit-
historischen Kontext zu verorten sucht.

Hinzu kommt: Zahlen und Statistiken in Bezug auf den „Radikalen-
erlass“ sind nur schwer zu generieren. Zum einen erfolgte die Umset-
zung der Richtlinien – wie dargelegt – länderspezifisch und somit wurde 
auch das Berichtswesen, d. h. die schriftliche Dokumentation über die 
Anwendung des „Radikalenerlasses“, regional unterschiedlich gepflegt. 
Es existierte zudem keine übergeordnete Behörde oder andere Institu-
tion, die für alle westdeutschen Staaten die Auswirkungen des „Minister-
präsidentenbeschlusses“ erfasste und sammelte. Ferner sind Statistiken 
und Umfragewerte bei Bund und Ländern in Bezug auf die Beschäftigung 

51 Siehe für das Beispiel Hamburgs erneut Jaeger: Auf der Suche. Für den Länderver-
gleich auf Basis der Quellen v. a. interessant: Bericht über das Ergebnis der Umfra-
ge zur Praxis der Überprüfung der Gewähr der Verfassungstreue bei Einstellungsbe-
werbern auf Bitte des Innenausschusses des Deutschen Bundestages vom 13. und 
18.6.1975, o. D. [1975], in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 258, Bl. 55.
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von „Radikalen“ im öffentlichen Dienst nur unvollständig in den Quel-
len überliefert. Für die Bundesebene gilt somit wie für die Länderebene, 
dass man es mit Schätzwerten und Hochrechnungen zu tun hat, die ih-
rerseits auf dem partiell vorhandenen Zahlenmaterial beruhen. Die gro-
ßen Schwankungen, die dabei entstehen müssen, zeigen sich an den 
Vermutungen, was die Gesamtzahl der Betroffenen auf Bundesebene 
betrifft: Insgesamt geht man für die Zeit von 1972 bis 1991 von zwi-
schen 1,8 und 3,5 Millionen von Überprüfungen beim Verfassungsschutz 
im Zuge des „Extremistenbeschlusses“ betroffenen Personen aus. Un-
gefähr 1.000 bis 2.000 von ihnen wurden für eine Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst vorübergehend oder endgültig abgelehnt oder hieraus 
entlassen.52

Übertragen oder herunterrechnen lässt sich die bundesweite auf die 
landeseigene Perspektive nicht – zu verschieden war die Auslegung des 
„Radikalenerlasses“ in den Bundesländern. Dennoch ist zu fragen, wie 
hoch sich der Anteil von jener oben genannten und für die Bundesebe-
ne vermuteten Gesamtzahl an Verfassungstreueprüfungen in der Region 
beziffern lässt. In Baden-Württemberg fand – ganz im Sinne der länder-
spezifischen Charakteristika bei der Handhabung – keine statistische 
Sondererfassung der Überprüfungsvorgänge auf Basis des „Radikalen“- 

52 Hierzu Jaeger: Auf der Suche, S. 10; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun-
destages: Ausarbeitung Parlamentarische und zivilgesellschaftliche Initiativen zur 
Aufarbeitung des sogenannten Radikalenerlasses vom 28.1.1972, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/531136/a0a150d89d4db6c2bda-
e0dd5b300246d/wd-1-012-17-pdf-data.pdf. [Zugriff: 8.4.2020]. Beachtenswert sind 
auch ältere Publikationen wie z. B. Bleek, Wilhelm: Verwaltung und öffentlicher Dienst, 
in: Benz, Wolfgang (Hg.): Die Bundesrepublik Deutschland 1: Politik, Frankfurt a. M. 
1983, S. 63-91, hier: S. 80 f.; Braunthal, Gerard: Politische Loyalität und öffentlicher 
Dienst. Der „Radikalenerlaß“ von 1972 und die Folgen, Marburg 1992, S. 117 f.; 
Reckers, Hans: Wie wird die Verfassungstreue geprüft?, in: Schönbohm, Wulf (Hg.): 
Verfassungsfeinde als Beamte. Die Kontroverse um die streitbare Demokratie (Ge-
schichte und Staat 231/232), München 1979, S. 138-167, hier: S. 143-146; Brück-
ner, Jens A.: Das Handbuch der Berufsverbote. Rechtsfibel zur Berufsverbotepraxis, 
Berlin 1977, S. 19 f.
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bzw. „Schiess-Erlasses“ statt.53 Dies unterscheidet den Fall des Süd-
weststaats wiederum partiell von dem anderer Teile Westdeutschlands: 
Länder wie etwa Niedersachsen oder Hamburg haben dies offensicht-
lich zumindest zeitweise realisiert.54 Folglich stammen für Baden-Würt-
temberg alle in den Quellen auffindbaren Zahlenangaben über die unter 
statistischen Gesichtspunkten zu betrachtende Durchsetzung der Richtli-
nien des „Radikalenerlasses“ zunächst von ganz unterschiedlichen Stel-
len – z. B. aus den Ministerien, dem Landtag, der Presse oder auch aus 
Publikationen u. a. von Betroffenen der Maßnahmen des „Extremisten-
beschlusses“.55 Vermerke über statistische Werte in den veröffentlichten 
sowie unveröffentlichten Quellen differieren überdies und erschweren 
damit verlässliche Aussagen über Gesamtzahlen und Konjunkturen der 
Überprüfungspraxis. Die Verfassungsschutzberichte, die der Forschung 
als eine weitere denkbare hierfür zu konsultierende Informationsquelle 
zur Verfügung stehen, listen wiederum teilweise abweichende Zahlen 
auf, und wie genau diese erhoben wurden, darüber besteht keine Trans-
parenz.56

53 Hierzu Bericht über das Ergebnis der Umfrage zur Praxis der Überprüfung der Gewähr 
der Verfassungstreue bei Einstellungsbewerbern auf Bitte des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 13. und 18.6.1975, o. D. [1975], S. 13, in: HStA Stutt-
gart EA 2-107 Bü 258, Bl. 55.

54 Für Hamburg siehe Jaeger: Auf der Suche, S. 338 f.; für Niedersachsen siehe Rübke, 
Jutta (Hg.): Berufsverbote in Niedersachsen 1972-1990. Eine Dokumentation, Han-
nover 2018, S. 23, 73, 85. Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, 
abrufbar unter: https://demokratie.niedersachsen.de/startseite/news/aktuelles_
archiv/berufsverbote-in-niedersachsen-1972--1990-eine-dokumentation-170943.
html. [Zugriff: 27.5.2020]. Vgl. auch Bericht über das Ergebnis der Umfrage zur Praxis 
der Überprüfung der Gewähr der Verfassungstreue bei Einstellungsbewerbern auf Bit-
te des Innenausschusses des Deutschen Bundestages vom 13. und 18.6.1975, o. D. 
[1975], S. 13, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 258, Bl. 55.

55 Vgl. z. B. Reckers: Wie wird die Verfassungstreue geprüft?; Frisch: Extremistenbe-
schluss; Brückner, Handbuch.

56 So unterschieden die Verfassungsschutzberichte Baden-Württembergs zudem eher 
nach allgemeineren Kriterien wie Erscheinungsformen des Terrorismus, Rechts- oder 
Linksradikalismus und gaben hierzu jeweils breit angelegte Statistiken für das Land 
an; vgl. z. B. Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg für das Jahr 1978, in: 
HStA Stuttgart EA 2-303 Bü 555.
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Auf der Suche nach validem Zahlenmaterial ist das Forschungsprojekt 
bislang v. a. zu zwei Schlüssen gekommen: Im Innenministerium Baden-
Württembergs wurden aller Wahrscheinlichkeit nach die Überprüfungs-
vorgänge überwiegend in Listen erfasst. Hierauf verweisen die Quellen 
der erhalten gebliebenen Einzelfallakten in Bezug auf die „Politische 
Betätigung von Beamten“ im Hauptstaatsarchiv Stuttgart.57 Eine schrift-
liche Dokumentation über die Umsetzung des „Radikalenerlasses“ in Ba-
den-Württemberg hat also in diesem Zusammenhang durchaus stattge-
funden. Allerdings scheinen nach jetzigem Sachstand diese Listen nicht 
überliefert zu sein. Zusätzlich war das Ressort für Inneres ab 1973 ver-
pflichtet, in (un)regelmäßigen Abständen im Ständigen Ausschuss des 
Landtags, später dann auch im Ministerrat, Berichte über die Auswirkun-
gen des „Schiess-Erlasses“ zu präsentieren.58 Diese wiederkehrende Be-
richterstattung aus dem Innenministerium liegt überwiegend vor.59 Auf ih-
rer Basis wurden obendrein von unterschiedlichen Ministerien vereinzelt 
Gesamtdarstellungen über die Verfahren im Zuge des „Schiess-Erlasses“ 

57 Diesbezüglich findet sich auf den Verfügungsbogen zur Weitergabe oder Zurück-
stellung der Erkenntnisse am Ende der Seite meist der Verweis, vermutlich an eine 
Schreibkraft im Innenministerium, zur Ergänzung der Listen; vgl. hierzu verschiedene 
Einzelfälle im Bestand EA 2-180 des HStA Stuttgart.

58 Infolge der Verabschiedung des „Schiess-Erlasses“ im Oktober 1973 musste das 
Innenministerium über dessen Anwendung halbjährlich im Ständigen Ausschuss 
des Landtags informieren, ab 1975 kam die regelmäßige Vorlage eines Erfahrungs-
berichts ebenfalls durch das innere Ressort im Ministerrat hinzu. Siehe hierzu z. B. 
Schreiben Abteilung IV an Abteilung I, Vermerk zur Anwendung des Radikalenerlas-
ses, Stuttgart, 27.1.1975, in: HStA Stuttgart EA 1-117 Bü 132, Bl. 1. Innenminister 
Schiess wehrte sich nachweislich zumindest anfangs gegen die zusätzliche Bericht-
erstattung im Ministerrat. Er verwies darauf, dass die Dokumentation über Einzelfälle 
und etwaige Besonderheiten von Einzelfallgruppen den jeweiligen Ministerien geson-
dert obliege. Diese sollten demnach die in ihren Fachbereich fallenden Überprüfungs-
vorgänge eigens im Ministerrat präsentieren und gegebenenfalls zur Diskussion stel-
len; vgl. Schnellbrief aus dem Innenministerium, Karl Schiess, an die Ministerien u. a., 
betr. Bericht über die Durchführung des Beschlusses der Landesregierung, Stuttgart, 
3.10.1975, in: HStA Stuttgart EA 1-117, Bü 132, Bl. 24.

59 Hierzu z. B. Schreiben vom 21.10.1980, betr. Sitzung des Ständigen Ausschusses am 
24.10.1980, in: HStA Stuttgart EA 2-110 Bü 30/1, Bl. 91.
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zwischen 1973 und 1991 angefertigt, die ebenfalls bekannt sind.60 Beide 
nachweisbaren Quellengattungen lassen u. a. einen genaueren Abgleich 
mit Zahlen zu, die in weiteren Zusammenhängen, z. B. im Zuge zeitgenös-
sischer Buchpublikationen, erfasst und vorgetragen wurden.61 Allerdings 
ist hinsichtlich der statistischen Aussagekraft, sowohl der Berichte als 
auch der hiernach erstellten Gesamtdarstellungen aus den Ministerien, 
sogleich einschränkend zu bemerken, dass sie z. T. voneinander abwei-
chende Zeiträume erfassen. Es finden sich hierin also Erhebungsspan-
nen über die Anwendung und Auswirkungen des „Schiess-Erlasses“ von 
z. B. nur knapp zwei Monaten bis hin zu über einem Jahr.62

Obwohl statistisch fundierte Aussagen infolgedessen nicht mit letzter 
Sicherheit gemacht werden können, ist es möglich, Einschätzungen auf 
Grundlage des vorhandenen Zahlenmaterials zu treffen. Zwischen dem 
2. Oktober 1973, dem Datum der Verabschiedung des „Schiess-Erlas-
ses“, und dem 31. Dezember 1990 – zum 1. Januar 1991 erfuhr die 
Regelanfrage in Baden-Württemberg keine Anwendung mehr – wurden 
demzufolge insgesamt 695.674 Anfragen an das Landesamt für Ver-
fassungsschutz im Zuge der „Radikalen-Abwehr“ im öffentlichen Dienst 
gestellt. Hiervon wurden 1.927 Fälle als Erkenntnisfälle behandelt. Wie-
derholungsfälle sind hier nicht miteingeschlossen. Von diesen 1.927 Er-

60 Hierzu Tabellarische Übersicht aus dem Innenministerium, in: HStA Stuttgart EA 
2-110 Bü 30/5, Bl. 2; Tabelle über die Pflicht zur Verfassungstreue/Verfahrensüber-
sicht aus den für das Forschungsprojekt zur Verfügung gestellten Unterlagen des Wirt-
schaftsministeriums.

61 So stellen die zeitgenössischen Publikationen verschiedene Statistiken für Baden-
Württemberg vor, die mithilfe der Berichte aus dem inneren Ressort evaluiert werden 
können. Reckers z. B. geht für einen Zeitraum zwischen Anfang 1973 und Sommer 
1975 von 70.000 Anfragen, 487 Erkenntnisfällen und 50 Ablehnungen aus; Reckers: 
Wie wird die Verfassungstreue geprüft?, S. 143. Siehe ergänzend Brückner: Hand-
buch, S. 19 f.

62 Tabellarische Übersicht aus dem Innenministerium, in: HStA Stuttgart EA 2-110 Bü 
30/5, Bl. 2; Tabelle über die Pflicht zur Verfassungstreue/Verfahrensübersicht aus 
den für das Forschungsprojekt zur Verfügung gestellten Unterlagen des Wirtschafts-
ministeriums.
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kenntnisfällen endete das Verfahren bei insgesamt 288 Personen mit der 
Ablehnung (222) bzw. mit der Entlassung (66) aus dem Staatsdienst.63

Einer großen Anzahl an Regelanfragen standen demnach eine eher 
geringe Menge an Erkenntnisfällen und noch einmal sehr viel weniger 
Ablehnungen und Entlassungen gegenüber. Zieht man beispielhaft und 
ergänzend etwa die Informationen des Innenministeriums aus dem Jahr 
1979 heran – die selbstverständlich nicht repräsentativ für die gesamte 
Zeitspanne der Anwendung des „Radikalenerlasses“ sind – wurden zwi-
schen der Verabschiedung des „Schiess-Erlasses“ im Herbst 1973 und 
Ende des Jahres 1978 in knapp 240.000 Einstellungsfällen von Bewer-
bern und Bewerberinnen für den öffentlichen Dienst Anfragen an das 
Landesamt für Verfassungsschutz gestellt. In ca. 1.400 dieser Verfahren 
lagen Erkenntnisse vor, d. h. es bestanden bei weniger als einem Pro-
zent der Überprüften „Zweifel an der Verfassungstreue“. Das führte 225 
Mal zu Ablehnungen bzw. Entlassungen der Betroffenen,64 also bei etwa 
16 Prozent. Für diese jeweiligen Einzelfälle bliebe dann weiter zu unter-

63 Schreiben der Zentralstelle, Stuttgart, 27.10.1992, S. 2 f., in: HStA Stuttgart EA 2-110 
Bü 30/6, Bl. 22. Es existieren weitere Fundstellen zu den jeweils angegebenen Zah-
len. Die gleichen Zahlen ergeben sich, wenn man die zitierten tabellarischen Über-
sichten aus dem Innenministerium und Wirtschaftsministerium für den Zeitraum von 
Oktober 1973 bis einschließlich Dezember 1990 auswertet.

64 Schreiben des Innenministeriums an den Präsidenten des Landtags, Stuttgart, 
5.1.1979, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847, Bl. 340.
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suchen, wie hoch der Anteil der Personen war, die durch Rechtsmittel – 
eventuell auch nach dem Ablauf etlicher weiterer Jahre – dennoch erfolg-
reich in die von ihnen angestrebte Position gelangten.65

Deutlichere Aussagen lassen sich angesichts der Frage nach den Sta-
tistiken – und wie oben bereits angedeutet – darüber treffen, welche Per-
sonengruppen ins Visier des „Radikalenerlasses“ in Baden-Württemberg 
gerieten: Bei der überwiegenden Mehrheit der von den Überprüfungen 
Betroffenen handelte es sich um Personen, die dem linken bzw. links-
radikalen oder kommunistischen Spektrum zuordnen waren. Die weitaus 
größte Zahl der im Hauptstaatsarchiv Stuttgart dokumentierten zwei- bis 
dreitausend Einzelfälle von „Überprüfungen der Verfassungstreue“ be-
zieht sich folglich auf Personen, die kommunistischen Gruppen oder Ini-
tiativen – etwa der DKP, dem MSB Spartakus oder den K-Gruppen nahe-

65 Beispiele für Fälle, in denen Bewerber erfolgreich Rechtsmittel einlegten, und die 
schließlich doch zum Lehramtsreferendariat zugelassen werden mussten bzw. in den 
Schuldienst gelangten, sind z. B. in HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 11 oder Bü 16 doku-
mentiert.
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standen.66 Im Hinblick auf dieses Sample von individuellen Beispielen 
der Überprüfungspraxis wird das Forschungsprojekt in Zukunft ergänzen-
de Auswertungen vornehmen und im Anschluss hieran zumindest für die-
se weitergehende statistische Aussagen treffen können.

Einstellung der Regelanfrage Anfang der 1990er-Jahre und doch kein 
Ende?

Die Landesregierungen in Baden-Württemberg gehörten neben jenen 
in Rheinland-Pfalz und Bayern – Länder, die während der 1970er- und 
1980er-Jahre ebenfalls unionsgeführt waren – zu den nachdrücklichen 
Verfechtern der Regelanfrage auf Basis des „Radikalenerlasses“. Diese 
wurde in Baden-Württemberg erst an der Jahreswende 1990/91 abge-
schafft.67 Rheinland-Pfalz hatte ab 1990 hierauf verzichtet, Bayern folgte 
dann ein Jahr später als Baden-Württemberg.68 Andere Bundesländer – 
vorrangig jene, die unter sozialdemokratischer Regierung standen – wa-
ren schon wesentlich früher und teilweise noch während der 1970er-Jah-
re von den Regelungen zur „Radikalen-Abwehr“ im öffentlichen Dienst 

66 Zählt man z. B. einzelne Aktenbündel aus dem Bestand HStA Stuttgart EA 2-180 ex-
emplarisch aus, so ergeben sich in Bündel zwei bei 39 von insgesamt 48 Fällen der 
Verfassungstreueprüfung und in Bündel 15 bei 45 von insgesamt 54 Überprüfungs-
fällen – also jeweils bei über 80 Prozent – Erkenntnisse auf Basis von Mitgliedschaf-
ten oder Aktivitäten in linksgerichteten Parteien und Gruppierungen. In den restlichen 
Fällen der beiden Aktenbündel konnten keine Erkenntnisse durch den Verfassungs-
schutz ausgeforscht werden.

67 Veröffentlicht wurde diese Entscheidung Mitte Februar 1991 wiederum im Gemein-
samen Amtsblatt; vgl. Bekanntmachung des Innenministeriums zur Verfassungstreue 
im öffentlichen Dienst vom 14.2.1991, in: GABl. 39/11, 1991, S. 369.

68 Siehe hierzu die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung über die Pflicht 
zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst (Verfassungstreue-Bekanntmachung/
VerftöDBek) vom 3. Dezember 1991, abrufbar unter: https://www.gesetze-bayern.
de/Content/Document/BayVV_2030_3_F_111. [Zugriff: 26.5.2020].



56

abgerückt.69 Im Südwesten hatte man währenddessen auf dem Stand-
punkt verharrt, dass die Überprüfungsverfahren im Zuge des „Schiess-
Erlasses“ beibehalten werden müssten: Galten sie doch als wichtig für 
den Erhalt der „wehrhaften Demokratie“ sowie als ein Garant der Inne-
ren Sicherheit. Auch ihr objektiver Ablauf wurde allen Vorwürfen an der 
Verfahrenspraxis zum Trotz immer wieder durch die Landesregierungen 
versichert. Nach der Wiedervereinigung 1989/90 befürchtete man dann, 
dass es zu einer etwaigen Radikalisierung v. a. auf der linken Seite des 
Parteienspektrums – z. B. durch die Partei des Demokratischen Sozia-
lismus (PDS) – kommen könnte. Dies schien eine kontinuierliche Par-
teinahme, auch noch gegen Ende des letzten Kabinetts unter Minister-
präsident Lothar Späth, für die regulären Verfassungstreueprüfungen zu 
rechtfertigen sowie die bisherigen Regelungen des „Schiess-Erlasses“ 
unentbehrlich zu machen.70

Die Umkehr erfolgte in Baden-Württemberg schließlich im Sommer 
1990. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich die Landesregierung offensicht-
lich der Problematik einer fortgesetzten Anwendung des „Radikalen“- 
bzw. „Schiess-Erlasses“ nicht länger verschließen. Ein Grund hierfür war, 
dass „Übersiedler“ aus der DDR um Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
der vereinten Bundesrepublik nachsuchten. Wie sollte mit ihnen vor 

69 Das Saarland etwa erklärte bereits 1979, dass dort die Regelanfrage nicht mehr 
durchzuführen war und 1985 verkündete der damalige Ministerpräsident Oskar La-
fontaine, dass der „Radikalenerlass“ abgeschafft sei. Hamburg hob die Regelungen 
ebenfalls bereits 1979 auf; vgl. hierzu Jaeger: Auf der Suche, S. 468 f. Siehe für 
die Reaktion Baden-Württembergs beispielsweise auf die Entwicklungen im Saarland     
u. a. Pressestelle der Landesregierung, Staatsministerium Baden-Württemberg, Pres-
semitteilung „Regelüberprüfung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst wird in 
Baden-Württemberg konsequent fortgeführt“, Stuttgart, 2.7.1985, in: HStA Stuttgart 
EA 1-117 Bü 131, n. fol.

70 Hierzu z. B. Sprechzettel, betr. Sitzung des Ministerrats am 2.7.1990, in: HStA Stutt-
gart EA 2-110 Bü 30/4, Bl. 12; Schreiben an Minister u. a., betr. Abschaffung der 
Regelanfrage, Stuttgart, 15.11.1990, in: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol.
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dem Hintergrund der „Radikalen-Frage“ umgegangen werden?71 Welche 
Konsequenzen für den „Radikalenerlass“ konnte das denkbare – und 
gleichermaßen durch die Regierung Baden-Württembergs durchaus mit 
Sorge betrachtete – Szenario zeitigen, dass ehemalige SED-Angehörige 
„Sonderbestimmungen“ erhalten und gegebenenfalls problemlos Anstel-
lungen im öffentlichen Dienst finden könnten, während hingegen DKP-
Mitglieder weiterhin „durch den Erlaß vom Staatsdienst ferngehalten 
würden“?72 Erübrigten sich die ausgedehnten Überprüfungsverfahren 
nun infolge der deutschen Einheit nicht vielmehr?73 Diese Fragen waren 
es, die Baden-Württembergs Regierung unter Lothar Späth umtrieben 
und die mit zu einer Abschaffung der Regelanfrage führten.

Hinzu trat sicherlich die veränderte Gesamtlage in Bezug auf den „Ra-
dikalenerlass“: Zum Zeitpunkt der Überwindung der deutsch-deutschen 
Teilung wurde bereits sowohl im Ministerrat als auch von oppositionellen 
Stimmen die Ineffizienz der Regelanfrage bemängelt. Ihre Anwendung sei 
inzwischen „praktisch bedeutungslos“ geworden, in den Jahren zuvor war 
es zu einer „kontinuierliche[n] Abnahme der sogenannten Erkenntnisfäl-
le“ gekommen und diese hätten überdies nur noch selten tatsächlich Aus-
wirkungen auf die jeweiligen Personalentscheidungen genommen.74 Auch, 
dass Rheinland-Pfalz schließlich seinerseits die Regelanfrage aufgehoben 
hatte und man für den Fall Bayerns absehen konnte, dass dort ähnliche 

71 Über die ehemalige Staatspartei der DDR, die SED, und über möglicherweise anzu-
nehmende Tätigkeiten für diese durch die nun in den öffentlichen Dienst zu über-
nehmenden Beamten(bewerber), hatte der hiesige Verfassungsschutz keine Erkennt-
nisse. Nichtsdestotrotz sollten jene Kandidaten integriert werden.

72 „Fällt der Radikalenerlaß“, Südkurier, 27.6.1990, aus: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5,  
n. fol.

73 Hierzu z. B. „Verzicht auf Regelanfrage beim Verfassungsschutz“, Stuttgarter Zeitung, 
14.12.1990, aus: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol.; „Überholter Erlass“, Mannhei-
mer Morgen, 27.6.1990, aus: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol. Auch: Schreiben 
an Minister u. a., betr. Abschaffung der Regelanfrage, Stuttgart, 15.11.1990, in: HStA 
Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol.

74 Ebd.
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Überlegungen in Gang gesetzt würden, bedeutete für Baden-Württemberg 
ein gewisses Maß an politischem Druck, in dieser Angelegenheit nachzuzie-
hen: Den Kurs, dass der Südweststaat als letztes Land in „gewissem Sinne 
die ‚Rote Laterne‘“ in der Sache der Regelanfrage halten könnte, wollte die 
Landesregierung tunlichst „vermieden“ wissen.75

Am 17. Dezember 1990 beschloss man im baden-württembergischen 
Ministerrat schließlich die Abschaffung der „Regelanfrage bei der Prüfung 
der Verfassungstreue“ mit Wirkung zum 1. Januar 1991.76 Vom „Radika-
len“- bzw. „Schiess-Erlass“ in Baden-Württemberg übrig blieb jedoch, dass 
Einstellungsbehörden sich seitdem weiterhin verpflichteten, vor der Einstel-
lung eines Bewerbers im öffentlichen Dienst, diesen über seine „Pflicht zur 
Verfassungstreue“ zu belehren. Der Kandidat sollte ebenfalls zur „Abgabe 
der entsprechenden Erklärung“ aufgefordert werden. Die Belehrung und Er-
klärung, wie sie der „Schiess-Erlass“ vorgesehen hatte, musste der Beam-
ten(bewerber) im öffentlichen Dienst also auch zukünftig unterschreiben. 
„Zweifel an der Verfassungstreue“ sollten noch immer mitgeteilt werden. 
Diese wurden fortan während des Einstellungsverfahren eines Bewerbers 
für den öffentlichen Dienst – nun allerdings erst im Zuge des Einstellungs-
gespräches festgestellt – und nicht, wie bis dahin, schon im Vorfeld geäu-
ßert. Bestanden derlei Bedenken, so wurde nach 1990/91 gleichermaßen 
über das Innenministerium eine Anfrage an das Landesamt für Verfassungs-
schutz gestellt, ob in Bezug auf den jeweiligen Kandidaten, „gerichtsverwert-
bare Tatsachen“ bekannt geworden seien, die „unter dem Gesichtspunkt der 
Verfassungstreue Bedenken gegen die Einstellung“ begründen konnten.77

75 Staatsministerium, Abteilung I, Vermerk für den Herrn Ministerpräsidenten, Stuttgart, 
30.11.1990, in: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol.

76 Vgl. Bekanntmachung des Innenministeriums zur Verfassungstreue im öffentlichen 
Dienst vom 14.2.1991, in: GABl. 39/11, 1991, S. 369. Auch: „Verzicht auf Regelan-
frage beim Verfassungsschutz“, Stuttgarter Zeitung, 14.12.1990, aus: HStA Stuttgart 
EA 1-305 Bü 5, n. fol.

77 Entwurf Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats am 
17.12.1990, in: HStA Stuttgart EA 1-305 Bü 5, n. fol.
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1991 über die aufhebung der regelanfrage in baden-würTTemberg seiT 1. Januar 1991.
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Die Regelanfrage, wie sie der „Radikalen“- bzw. „Schiess-Erlass“ vor-
gesehen hatte, war zwar somit in Baden-Württemberg Anfang der 1990er-
Jahre offiziell aufgehoben worden, Bewerber für den öffentlichen Dienst 
wurden folglich von diesem Zeitpunkt an nicht mehr durchweg vor ihrer 
Anstellung überprüft. Die Zahlen der Überprüfungsverfahren sanken also 
zwangsläufig gegen Null. Doch im Fall, dass auch nach dieser Zäsur in der 
Geschichte des „Radikalenerlasses“ in Baden-Württemberg Beanstan-
dungen über die politische Haltung eines Kandidaten oder einer Kandi-
datin für den Staatsdienst ausgesprochen wurden, verlief das Verfahren 
in den folgenden Jahren ähnlich. In Baden-Württemberg zeigten die Be-
hörden sich ansonsten durchaus pragmatisch, indem sie zumindest das 
Formular des „Blauen Bogens“ bei Einstellungsvorgängen schlichtweg 
nach 1990/91 weiterbenutzten.78 Und: Diese mit der Neuregelung von 
Anfang der 1990er-Jahre geschaffenen Leitlinien gelten auch heutzutage 
noch weitestgehend bei Einstellungsverfahren im öffentlichen Dienst.79 

78 Hierzu z. B. HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 43.
79 Vgl. hierzu Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung beamten-

rechtlicher Vorschriften (BeamtVwV) vom 19.4.2016, in: GABl. 64/5, 2016, S. 281-
333, hier: S. 281-284.
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„Weg mit dem Schiess-Erlass!“ – Widerspruch und Protest 
gegen die „Radikalen-Abwehr“ im Südwesten

Yvonne Hilges

Zeit seines Bestehens rief der „Radikalenerlass“ massive Kontrover-
sen hervor, auf regionaler genauso wie auf nationaler Ebene und sogar 
über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Unterschiedliche Partei-
en, Organisationen, (Bürger-)Initiativen und Einzelpersonen positionier-
ten sich gegen die staatliche Überprüfungspraxis und die damit in ihren 
Augen einhergehenden erheblichen Grundrechtseinschränkungen. Die 
Ablehnung reichte dabei von der Forderung nach einer Liberalisierung 
bis hin zu kommunistischer Fundamentalopposition. So erwuchs eine 
vielstimmige Bewegung gegen „Berufsverbote“, welche die Debatte um 
die „Radikalen-Frage“ maßgeblich prägte und diese zu einem der zent-
ralen westdeutschen Streitthemen der 1970er- und frühen 1980er-Jah-
re werden ließ. Eine vollständige Erforschung des „Radikalenerlasses“ 
kann sich demnach nicht auf das Handeln von Politik und Verwaltung be-
schränken, sondern muss gleichermaßen auch die breite Gegenöffent-
lichkeit und ihre Rückwirkungen miteinbeziehen. Bei der Geschichte des 
Beschlusses vom 28. Januar 1972 und seiner Folgen handelt es sich um 
eine Konfliktgeschichte im besten Sinne, die nicht zuletzt auch generelle 
Einblicke gewährt in die politische Kultur und polarisierte Atmosphäre 
der ambivalenten 1970er-Jahre.1

1 Die vorliegende Darstellung basiert auf ersten Teilergebnissen meines Promotions-
projektes, das unter dem Arbeitstitel „‚Das Berufsverbot muss fallen!‘ Eine Konfliktge-
schichte des ‚Radikalenerlasses‘“ die politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen 
Auseinandersetzungen um die „Radikalen-Frage“ untersucht. So soll aufgezeigt wer-
den, warum diese zu einem der meistdiskutierten Themen der 1970er-Jahre wurde 
und welche Folgen die massive Gegenreaktion im In- und Ausland seitens Politik und
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In Baden-Württemberg, das mit den als „Schiess-Erlass“ bezeichne-
ten landeseigenen Durchführungsrichtlinien vom Oktober 1973 eine im 
bundesweiten Vergleich besonders rigide Anwendung praktizierte, fielen 
die öffentlichen Reaktionen und Proteste noch einmal lautstarker aus 
als andernorts. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran hatte die 
Tatsache, dass sich dort besonders klare politische Frontbildungen er-
gaben, auf der einen Seite eine konservative Landesregierung unter der 
Führung Hans Filbingers, umstritten gerade auch aufgrund seiner NS-
Verstrickungen, auf der anderen Seite eine auf einer vielfältigen Hoch-
schullandschaft gründende lebendige linke Szene. Vor dem Hintergrund 
dieser allgemeinen Konfliktlage entwickelte sich die „schwarze Berufs-
verbots-Provinz“, so die vielzitierte Bezeichnung der Kritiker,2 denn auch 
zu einer Hochburg des Widerstandes gegen die Fernhaltung mutmaß-
licher „Verfassungsfeinde“ vom Staatsdienst. Die entsprechenden Ent-
wicklungen und (Gegen-)Reaktionen sollen daher für das Bundesland im 
Folgenden nachgezeichnet werden.

Widerspruch zu einer Verschärfung der Eignungsvoraussetzungen 
für den öffentlichen Dienst erhob sich im Südwesten schon deutlich vor 
dem „Ministerpräsidentenbeschluss“ vom Januar 1972. Denn genauso 
wie der „Radikalenerlass“ selbst hatte auch der gegen diesen gerichte-
te Protest einen längeren Vorlauf. Im direkten Zusammenhang mit der 
68er-Bewegung war einzelnen ihrer führenden Köpfe – unter ihnen Mit-
glieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) und Vor-
sitzende des Allgemeinen Studentenausschusses (AStA) – der Zugang 

2 Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hg.): Ohne Zweifel für den Staat. Die Praxis 
zehn Jahre nach dem Radikalenerlaß, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 88.

Verwaltung zeitigte. Im Vordergrund stehen dabei – unter steter Berücksichtigung der 
transnationalen Dimensionen – die Entwicklungen auf Bundesebene und in Baden-
Württemberg.
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zum Referendariat vorerst versagt worden.3 Obgleich es jeweils primär 
um strafrechtlich relevante Vorwürfe ging, die einer Verbeamtung grund-
sätzlich entgegenstehen, und man behördlicherseits lediglich nachrangig 
mit einer mangelnden Verfassungstreue der Betroffenen argumentierte, 
sorgten die Fälle im studentischen Milieu für Empörung und wurden als 
„Berufsverbote“ apostrophiert. Dem lag das Narrativ zugrunde, dass fort-
schrittliche, demokratische Linke in zunehmendem Maße gezielt von 
Tätigkeiten im Staatsdienst ferngehalten werden sollten.4 Damit war bei 
Bekanntwerden der Planungen für neue Maßnahmen zur Sicherung der 
Loyalität von Staatsbediensteten die Grundlage für eine wirksame Ge-
genmobilisierung bereits gelegt.

Deren Ausgangspunkt bildeten die zahlreichen Hochschulen des Lan-
des, wobei zunächst v. a. die örtlichen Ableger der K-Gruppen agitier-
ten. Diese überwiegend marxistisch-leninistischen oder maoistischen 
Zusammenschlüsse deuteten den „Radikalenerlass“ als Teil „umfassen-
de[r] Unterdrückungsmaßnahmen“ des kapitalistischen Staates.5 Ihnen 
ging es damit nicht allein um eine Verhinderung bzw. sodann Beseiti-
gung neuerlicher Zugangshürden für den öffentlichen Dienst, sondern 
um die Abschaffung des traditionellen Beamtentums und darüber hinaus 
eine generelle Umgestaltung der politischen Verhältnisse im Sinne ihrer 
ideologischen Überzeugungen. Die gemäßigteren Kritiker des Januarbe-

3 So z. B. dem SDSler Jochen Noth, dazu u. a. „AK Heidelberger Lehrer und Referen-
dare“: Flugblatt „Zum Berufsverbot für den ehemaligen SDS-ler JOCHEN NOTH“, 
28.9.1970, Heidelberg, 1970, in: Stadtarchiv Heidelberg, Flugblattsammlung, Schul-
kampf/Drucksachen/Flugblätter.

4 „AK Studienreferendare“: Resolution der Vollversammlung der Studienreferendare 
des Seminars Heidelberg vom 19.12.1969, Heidelberg, o. J. (1969). Datenbankpro-
jekt Materialien zur Analyse von Opposition (MAO), abrufbar unter: https://mao-pro-
jekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbot_Gerd_Steffens.shtml. [Zugriff: 
8.9.2019].

5 KG (NRF), KHG (NRF), AStA Uni, AStA PH, AUSS: Aufruf zur Demonstration gegen den 
staatlichen Unterdrückungsapparat, Heidelberg, 20.1.1972. Datenbankprojekt MAO, 
abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufs-
verbote_1973.shtml. [Zugriff: 13.9.2019].
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schlusses hingegen, namentlich sozialdemokratische und liberale Hoch-
schulgruppen, betonten vorrangig dessen vorgebliche Verfassungswid-
rigkeit und eine damit einhergehende Missachtung von Grundrechten 
wie der Meinungs-, Versammlungs- und Berufsfreiheit, stellten aber das 
bestehende System als solches nicht infrage.6 Gleichsam zwischen die-
sen Positionen stand die DKP, im universitären Bereich vertreten durch 
ihre Studentenorganisation MSB Spartakus. Obwohl nachweislich DDR-
finanziert und ihrerseits auf die Verwirklichung des Kommunismus aus, 
bekannte sich die Partei jedoch gemäß ihrer Bündnisstrategie zumindest 
offiziell zum Grundgesetz und beschränkte sich daher meist darauf, die 
„Radikalen-Abwehr“ in eine lange Kontinuitätslinie von politischer Ver-
folgung und staatlichem Antikommunismus einzuordnen.7 Diese Diver-
genzen führten dazu, dass alle Seiten einander regelmäßig bezichtigten, 
aufgrund zu weitgehender respektive unzureichender Forderungen die 
Formierung einer einheitlichen Front gegen den „Extremistenbeschluss“ 
zu verhindern.

Mithin bestanden zwischen den einzelnen Protestakteuren von Beginn 
an erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Reichweite ihrer (Staats-)Kri-
tik, genährt vom Grundsatzkonflikt zwischen „Alter“ und „Neuer Linker“. 
Allen gemeinsam war jedoch der Versuch, den Kreis der potentiell vom 
„Radikalenerlass“ Betroffenen als möglichst groß erscheinen zu lassen. 
Exemplarisch illustriert dies ein Flugblatt der Heidelberger MSB-Sektion 
von Anfang Februar 1972, in dem die Rede davon war, dass „mit Re-
pressalien jeder rechnen“ müsse, der sich gegen gesellschaftliche Miss-
stände jeglicher Art oder schlicht für mehr Mitbestimmung einsetze, „sei 
er Sozialdemokrat, Kommunist, Gewerkschafter, Liberaler, Pazifist oder 

6 Exemplarisch dafür LHV: Flugblatt „Unterstützt die Arbeitsgemeinschaft gegen das 
Berufsverbot“, 12.4.1973, in: Archiv Soziale Bewegungen (ASB) Freiburg, Flugblatt-
sammlung 5.3.15 III.

7 Dazu u. a. Flugblatt „Arbeitsgemeinschaft gegen das Berufsverbot“, o. O., (März) 
1973, in: ASB Freiburg, Flugblattsammlung 5.3.15 III.
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flugblaTT „arbeiTsgemeinschafT gegen das berufsVerboT“, 1973.
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Christ“8 – demnach also wohl beinahe jeder Bundesbürger. Schon in der 
Anfangsphase prägte sich folglich ein Charakteristikum aus, das die Be-
wegung gegen „Berufsverbote“ fortdauernd prägen sollte, nämlich das 
Oszillieren einerseits zwischen der Mobilisierung möglichst vieler Perso-
nen gegen die staatlichen Beschlussfassungen sowie andererseits der 
Uneinigkeit und dem begrenzten Kooperationswillen der Protestierenden 
untereinander.

Die Häufung von Sanktionierungen Staatsbediensteter ab dem Früh-
jahr 1972 bewirkte dann immerhin teilweise zuvor ungekannte Formen 
der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppierungen. Insbe-
sondere die Suspendierung und schlussendliche Entlassung des Hei-
delberger Lehrers Ulrich (Ulli) Topp führte angesichts der Tragweite des 
Falles zu einem Engagement über das bis dahin dagewesene hinaus. In 
seiner Funktion als Vorsitzender der lokalen Fachgruppe Gymnasien der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte dieser in einem 
Rundschreiben den Unterrichtsausschluss dreier Schüler beanstandet, 
indem er deren Meinung verteidigte, „daß es auch undemokratische Ge-
setze und Bestimmungen gebe, bei denen Widerstand, nicht Gehorsam 
angebracht sei“, und darauf auch gegenüber dem zuständigen Ober-
schulamt Nordbaden beharrte.9 Mit Topp solidarisierten sich in der Folge 
u. a. diverse Hochschulgruppen, linke Schülerverbände sowie Partei- und 
Gewerkschaftsausschüsse, die vom ersten aufgrund gewerkschaftlicher 

8 MSB Spartakus: Jetzt Aktionseinheit gegen die verfassungswidrigen Beschlüsse vom 
28. Januar!, Heidelberg 1.2.1972. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: https://
www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbote_1973.shtml. 
[Zugriff: 15.9.2019].

9 Zit. nach Kommunistische Hochschulzeitung: Aufruf zur Demonstration gegen poli-
tische Entlassungen und Berufsverbot, für die sofortige Rücknahme der Entlassung 
von Ulrich Topp, Heidelberg 6.7.1972. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: https://
www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbot_Ulli_Topp.shtml. 
[Zugriff: 17.9.2019].
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Tätigkeit verhängten „Berufsverbot“ sprachen.10 Sogar überregional stieß 
die Entfernung des Studienassessors aus dem Schuldienst auf Reso-
nanz,11 lieferte sie doch scheinbar die unmissverständliche Bestätigung 
für die Richtigkeit der These, dass tatsächlich alle „Demokraten“ vom 
„Radikalenerlass“ getroffen werden könnten. Der Fall Ulli Topp wurde 
so zum Katalysator für eine zunehmende Organisation der Protestbewe-
gung.

10 Vgl. z. B. Arbeiter-Zeitung Extrablatt: Die Entlassung des Lehrers Ulrich Topp geht uns 
alle an!, Mannheim 7.7.1972. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: https://www.
mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbot_Ulli_Topp.shtml. [Zu-
griff: 17.9.2019].

11 So u. a. Rotes Signal Nr. 6, Erlangen Juli 1972, S. 8. Datenbankprojekt MAO, abruf-
bar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsver-
bot_Ulli_Topp.shtml. [Zugriff: 18.9.2019].

TiTelblaTT heidelberger schülerzeiTung Schulkampf zur enTlassung ulrich ToPPs, 1972.
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Dies gilt umso mehr, als in die Zeit von Topps noch schwebendem 
Gerichtsverfahren dann außerdem die vorläufige Ankündigung der ba-
den-württembergischen Durchführungsbestimmungen am 29. Januar 
1973 fiel, mit denen die bisherigen Befürchtungen der Aktivistinnen und 
Aktivisten konkrete Gestalt annahmen. Initiativ blieben die Heidelberger, 
denn in der Stadt waren die Fronten infolge der Studentenbewegung in 
besonderem Maße verhärtet, und dort zuvorderst die Kommunistische 
Hochschulgruppe/Neues Rotes Forum (KHG/NRF). Auf deren Betrei-
ben hin gründeten rund 200 Personen am 12. Februar das erste sog. 
„Komitee gegen die Berufsverbote und gegen politische Entrechtung im 
öffentlichen Dienst“, das Flugblätter herausgab, Informationsstände ver-
anlasste und Demonstrationen organisierte.12 Zur Kampagne des Komi-
tees gehörte ferner eine eigene Zeitung, „Kampf dem Berufsverbot“, die 
ungefähr Mitte/Ende Februar 1973 erstmals erschien und das übertrie-
bene Bild einer vollumfänglichen Bespitzelung durch Verfassungsschutz, 
Polizei und Kollegen im öffentlichen Dienst als Konsequenz der Imple-
mentierung des „Schiess-Erlasses“ zeichnete.13

Die Entstehung weiterer „Berufsverbots“-Komitees zeugt vom stetig 
steigenden Interesse breiterer Bevölkerungskreise am Thema. Im März 
1973 konstituierten sich solche in Mannheim, Karlsruhe und Freiburg, 
die nächsten folgten bald etwa in Tübingen, Reutlingen, Weinheim und 
Heilbronn. Treibende Kraft allerdings blieben bis auf Weiteres die Heidel-
berger Protestler, die auch maßgeblich hinter der für den 14. April an-
beraumten Großkundgebung in Stuttgart standen, an der vermutlich an 

12 Dazu Arbeiter-Zeitung Nr. 3, Mannheim, März 1973, S. 4. Datenbankprojekt MAO, 
abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufs-
verbote_1973.shtml. [Zugriff: 18.9.2019].

13 Kampf dem Berufsverbot Nr. 1, Heidelberg (Februar 1973). Datenbankprojekt MAO, 
abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/HD_009/Heidelberg_
REP_Kampf_dem_Berufsverbot_19730219.shtml. [Zugriff: 10.10.2019].
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TiTelblaTT zeiTung „kamPf dem berufsVerboT“ nr. 2, heidelberg 1973.
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die 6.000 Demonstranten teilnahmen.14 Der Plan, möglichst viele Grup-
pierungen für eine „Aktionseinheit“ zu gewinnen, war allerdings nur be-
dingt gelungen. Nachgerade Jungdemokraten und Jungsozialisten, den 
Jugendorganisationen von FDP und SPD, gingen die Dominanz der KHG 
und die entsprechende ideologische Aufladung zu weit.15 Hier wirkten 
sich wieder die skizzierten Dissonanzen aus, denn auch die DKP beteilig-
te sich nicht, sondern rief ihre Anhänger vielmehr zur Teilnahme an ihrer 
für denselben Tag anberaumten bundesweiten Protestveranstaltung in 
Dortmund auf.16

Eine neue Phase der Ausbreitung des Protests begann dann mit der 
Inkraftsetzung des „Schiess-Erlasses“ vom 2. Oktober 1973 und der Ein-
führung der Regelanfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz. Ers-
te diesbezügliche Zahlen ließ das Innenministerium zum Jahresbeginn 
1974 verlauten, wonach bis dato exakt 1.470 Überprüfungen vorgenom-
men worden waren, unter denen es 24 „Beanstandungen“ gegeben hat-
te, jedoch nur elf davon auf der Basis der erforderlichen „gerichtsverwert-
baren Erkenntnisse“.17 In zweien dieser frühen Fälle kam es letztlich zu 
Ablehnungen. Für die Gegnerinnen und Gegner der „Radikalen-Abwehr“ 
waren auch diese freilich zu viele und somit hinreichender Grund für 
eine weitere Mobilisierung: Die Nichteinstellungen des Tübingers Ha-
rald Schwaderer und der Schriesheimerin Karin Henninger nach jeweils 

14 Kommunistische Hochschulzeitung: Aufruf zur Demonstration gegen die Berufsverbo-
te und die Entrechtung im Öffentlichen Dienst Nr. 23, Heidelberg o. J. (1973). Daten-
bankprojekt MAO, abrufbar unter: https://mao-projekt.de/BRD/BW/REP/Baden-Wu-
erttemberg_REP_1973_Berufsverbotedemonstration.shtml. [Zugriff: 9.10.2019].

15 Kampf dem Berufsverbot Nr. 2, Heidelberg (März 1973). Datenbankprojekt MAO, ab-
rufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/HD_009/Heidelberg_REP_
Kampf_dem_Berufsverbot_19730319.shtml. [Zugriff: 7.10.2019].

16 MSB Spartakus: Aufruf des Bundesvorstandes MSB SPARTAKUS: Freiheit im Beruf 
– Demokratie im Betrieb, o. O., 11.4.1973. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: 
https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbote_1973.
shtml. [Zugriff: 11.10.2019].

17 „Bisher 1470 Überprüfungen“, Staatsanzeiger Baden-Württemberg, 2.2.1974, S. 3, 
aus: HStA Stuttgart EA 1-923 Bü 482, Bl. 16.
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erfolgreich absolviertem 
Studienreferendariat bo-
ten ihnen Anlass für noch 
öffentlichkeitswirksame-
re Kampagnen als bis 
dahin. Denn von nun an 
musste nicht länger ge-
mutmaßt werden über die 
wahrscheinlichen Auswir-
kungen des „Schiess-Er-
lasses“, die ersten realen 
„Opfer“ führten diese viel-
mehr unverkennbar vor 
Augen. Schwaderer, dem 
sein DKP-Engagement 
und mehrere DDR-Auf-
enthalte zur Last gelegt 
wurden, und Henninger, 

der man die Aktivität für die Kommunistische Gruppe/Neues Rotes Fo-
rum (KG/NRF) in Mannheim vorwarf, erhielten beide umfassende Unter-
stützung gerade auch aus ihrem persönlichen Umfeld, beispielsweise in 
Form von Solidaritätsaufrufen ihrer Kollegien oder Petitionen von Schü-
lern und Eltern.18

18 Zum Fall Schwaderer u. a. „Bürgerinitiative zur Verteidigung der Grundrechte Tübin-
gen“ (Hg.): Berufsverbot für Harald Schwaderer. Dokumentation, Tübingen 1974, in: 
ASB Freiburg, Broschüren 17-a4-17; zu Henninger u. a. „Komitee gegen die Berufs-
verbote und die politische Entrechtung im Öffentlichen Dienst Schriesheim/Laden-
burg“: Schiess-Erlaß in Anwendung. Dokumentation Fall Karin Henninger, Weinheim 
1974. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/
BW/KAR/Ladenburg_und_Schriesheim_REP_Berufsverbot_Karin_Henninger.shtml. 
[Zugriff: 22.10.2019].

dokumenTaTion zum fall karin henninger, weinheim 1974.
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Während sich so in Teilen der Zivilgesellschaft die Wahrnehmung 
verstärkte, die Behörden verfolgten prioritär unbescholtene Bürger als 
„Verfassungsfeinde“ und zudem so gut wie keine NPDler oder andere 
Rechte, bemühte sich die Landesregierung darum, die Notwendigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit ihres Vorgehens zu betonen. Ministerpräsident 
Filbinger blieb dabei, dass man ohne die getroffenen Maßnahmen „ge-
genwärtig keine wirksame Handhabe gegen Verfassungsgegner“ habe, 
und erklärte Sozialdemokraten und Liberale „wegen der Rücksichtnah-
me auf [ihre] linken Flügel“ einmal mehr für „in der Radikalenfrage nicht 
voll handlungsfähig“.19 Die Opposition wiederum, die – v. a. in Person 
des SPD-Landeschefs Erhard Eppler und des FDP-Abgeordneten Hinrich 
Enderlein – seit Beginn der Debatte um den „Radikalenerlass“ Zweifel 
an dessen Rechtmäßigkeit angemeldet und vor „Gesinnungsschnüffelei“ 
gewarnt hatte, drängte nach wie vor auf eine Liberalisierung der Überprü-
fungspraxis.20 Die Polarisierung zwischen den politischen Lagern nahm 
dementsprechend weiter zu: Den Befürwortern der staatlichen Überprü-
fungsverfahren schienen alle in irgendeiner Weise dem linken Spektrum 
zuzuordnende Personen als staatsgefährdende Kommunisten zu gelten, 
für viele Gegner waren selbige per se unverdächtige, engagierte Demo-
kraten. Die Kritiker konnten sich jedoch Anfang 1974 insoweit bestätigt 
sehen, als dass entgegen der regierungsamtlichen Ankündigung der 
„Schiess-Erlass“ offenkundig nicht für juristische Klarheit und ein Mehr 
an Transparenz gesorgt hatte. Dies verlieh den „Berufsverbots“-Aktivis-
ten zusätzlichen Auftrieb.

In Anbetracht dessen setzte sich die Ausdehnung des Protests in 
(links-)liberale bis bürgerliche Kreise fort. Am 22. Januar 1975 forderten 

19 Pressemitteilung Staatsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 10.1.1974, in: 
HStA Stuttgart EA 1-923 Bü 482, Bl. 3.

20 Protokoll über die Sitzung vom 31.1.1974, in: Verhandlungen des Landtags von Ba-
den-Württemberg, 6. Wahlperiode (1972-1978), Protokollband III, Stuttgart 1974,      
S. 3052-3058.
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Konstanzer Professoren im Namen von insgesamt hundert ihrer Kollegen 
und einer Kollegin verschiedener baden-württembergischer Universitä-
ten nachdrücklich die Revision der bisherigen Umsetzung des „Radika-
lenerlasses“ im Land. Zu ihnen gehörten prominente Stimmen wie die 
des Rhetorikers Walter Jens und des Religionsphilosophen Georg Picht. 
Neben verfassungsrechtlichen Bedenken machten sie die „verheerende 
Folge“ eines „erhebliche[n] Einschüchterungseffekt[es] in den Berufs-
feldern des öffentlichen Dienstes“ geltend – inzwischen waren bereits 
48.000 Personen überprüft worden –, und erinnerten unter Verweis auf 

die NS-Zeit daran, „daß 
die Bedrohung einer ver-
fassungsmäßigen demo-
kratischen Grundordnung 
auch von staatlichen 
Bürokratien ausgehen 
kann“.21 Diese als „Erklä-
rung der hundert Profes-
soren“ bekannt geworde-
ne Mahnung strahlte vom 
Südwesten auf das ganze 
Bundesgebiet aus und 
wurde zum Vorbild für 
eine lange Reihe ähnli-
cher Appelle, sodass sich 
im Verlauf des Jahres 
1975 mehrere tausend 
Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer mit 
großem Widerhall gegen 

21 Erklärung Konstanzer Professoren zur Praxis des Radikalenerlasses, Konstanz, 
22.1.1975, in: HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 845, Bl. 1.

„erklärung der hunderT Professoren“ in der konsTanzer 
uni-info Vom 3. februar 1975.
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die Überprüfungs- und Einstellungspraxis für den öffentlichen Dienst 
wandten.22

Parallel dazu erging im Mai 1975 das Grundsatzurteil des Bundesver-
fassungsgerichtes in der „Radikalen-Frage“, von dem sich sowohl Gegner 
als auch Befürworter für die Zukunft eine eindeutige Klärung verspro-
chen hatten.23 Doch der Urteilsspruch der Karlsruher Richter blieb am-
bivalent und ermöglichte in der Folge beiden Seiten, sich auf bestimmte 
Passagen zu berufen. Denn selbst das höchste Gericht des Landes war 
gespalten und somit ebenfalls Teil der allgemeinen polarisierten Mei-
nungslage. Während sich auf Bundesebene allerdings eine schrittweise 
Abmilderung des „Ministerpräsidentenbeschlusses“ abzuzeichnen be-
gann, da insbesondere die SPD ob des öffentlichen Drucks – mittlerweile 
auch aus dem westlichen Ausland – mehr und mehr in die Defensive 
geriet, zeitigte der Protest in Baden-Württemberg kaum direkte politische 
Wirkung. Landeschef Filbinger wiederholte unablässig sein Credo von der 
Dringlichkeit des Demokratieschutzes und vermutete hinter der Mobili-
sierung gegen den „Radikalenerlass“ ohnehin bloß die in seinen Augen 
üblichen Verdächtigen. So konstatierte er 1976 im Wochenmagazin Der 
Spiegel, „[d]as, was jetzt an Kampagne läuft, von Mitterrand angestoßen 
bis zu den skandinavischen Staaten“, sei ebenso wie der innerdeutsche 
Widerspruch „natürlich kein Zufallsprodukt, sondern […] klare Strategie“ 
moskauhöriger Kommunisten und ihrer Unterstützer.24

22 Vgl. Institut für Marxistische Studien und Forschungen (Hg.): Berufsverbote in der BRD. 
Eine juristisch-politische Dokumentation (Informationsberichte 22), Frankfurt a. M. 
1976, S. 77 f.

23 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.5.1975 (BVerfGE 39, 334),        
Az.: 2 BvL 13/73, abrufbar unter: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039334.html. 
[Zugriff: 30.1.2019].

24 Gespräch mit Hans Filbinger „Wir werden uns keine Laxheit leisten“, in: Der Spiegel 
27, 1976, S. 33-43, hier S. 38.
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Allein das kontinuierliche Anwachsen der Protestbewegung beweist, 
dass diese Erklärung zu kurz griff und schlichtweg das Ausmaß des Un-
mutes über die Suche nach „Verfassungsfeinden“ im öffentlichen Dienst 
verkannte. Ab Mitte der 1970er-Jahre bildeten sich lokal, oft aus Anlass 
besonders umstrittener Einzelfallentscheidungen der Behörden, weitere 
Solidaritätskomitees und Bürgerinitiativen gegen die „Berufsverbote“. Mit 
der Verlagerung über den Hochschulkontext hinaus waren diese nunmehr 
weniger an den K-Gruppen denn an der DKP orientiert. Zentral gebündelt 
wurden viele ihrer Aktivitäten dabei vom sog. „Koordinierungsausschuss 

der Bürgerinitiativen 
gegen Berufsverbote in 
Baden-Wür ttemberg“, 
der wiederum der bun-
desweit aktiven und ih-
rerseits mindestens als 
DKP-nahe zu bezeichnen-
den Initiative „Weg mit 
den Berufsverboten“ an-
gehörte.25 Dennoch kann 
von einer reinen kom-
munistischen Steuerung 
keine Rede sein, hervor 
tat sich fast immer auch 
die Zivilgesellschaft. Der 
Fall des Endinger Sonder-
schullehrers Kurt Faller 
etwa, der 1976 wegen 
seiner Funktionärstätig-
keit für die DKP entlas-

25 Zur Arbeit des Koordinierungsausschusses u. a. Vereinbarung über die Zusammen-
arbeit im Koordinierungsausschuss, Stuttgart, 12.8.1977, in: ASB Freiburg 17.2.3 III.

anschreiben zur PeTiTion der elTern für kurT faller Vom 
29. Juni 1977.
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sen wurde, veranschaulicht dies eindrücklich: Eltern der ihm anvertrau-
ten Schülerschaft richteten nicht nur eine Petition an die Abgeordneten 
des Landtages, sondern klagten sogar eigens im Namen ihrer Kinder für 
seine Wiedereinstellung.26

So entstanden im Laufe der Zeit unzählige Flugblätter gegen den 
„Schiess-Erlass“ sowie unterschiedliche Broschüren und Falldarstellun-
gen zu Betroffenen, aber auch mannigfaltige literarische, audiovisuelle 
und künstlerische Verarbeitungen des Themas, z. B. der prämierte Kurz-
film Verfassungsfeinde des Bühler „Arbeitskreises gegen die Berufsver-
bote“ oder die satirische Plakatserie „Radikale im öffentlichen Dienst“ 
des Künstlers Klaus Staeck.27 Den Protestierenden eröffneten sich dabei 
auch immer wieder neue Ansatzpunkte für Kritik: Die „Filbinger-Affäre“ 
von 1978 etwa, in deren Verlauf die Vergangenheit des Ministerpräsi-
denten als Marinerichter im „Dritten Reich“ weithin publik wurde und die 
ihn schließlich das Amt kostete, führte einmal mehr zur Thematisierung 
der Diskrepanz zwischen dem toleranten Umgang mit NS-Belasteten und 
der rigiden Sanktionierung überwiegend linker „Radikaler“ für weit weni-
ger schwerwiegende Vergehen.28 Eine noch größere Angriffsfläche boten 
diverse Skandale um das Landesamt für Verfassungsschutz im Früh-
sommer 1979. Diese ließen zusehends Zweifel an dessen Methoden der 
Erkenntnisgewinnung und am Umfang der Datenspeicherung im Nach-
richtendienstlichen Informationssystem (NADIS) aufkommen und nähr-

26 Petition der Eltern für Kurt Faller, Endingen, 29.6.1977, in: HStA Stuttgart LA 2-102 
Bü 339, n. fol.; „Klage fruchtete nichts“, Stuttgarter Nachrichten, 12.2.1980, o. S., 
aus: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 13, Bl. 39.

27 Film „Verfassungsfeinde“, Bühl 1976, abrufbar unter: https://www.youtube.com/
watch?v=pkLHmZxOOVA. [Zugriff: 20.4.2020]; Staeck, Klaus: Radikale im öffentli-
chen Dienst, Plakatserie, 1975.

28 Exemplarisch dafür steht ein satirisches Flugblatt des Freiburger „Bürgerkomitees zur 
Verteidigung der Grundrechte“ vom 6.6.1978, mit dem Filbinger in Anlehnung an die 
Erkenntnismitteilungen des Verfassungsschutzes zur Rechtfertigung seiner Vergan-
genheit im Rahmen einer öffentlichen Anhörung aufgefordert wurde, in: ASB Freiburg 
17.2.3 II.



77

ten die grassierenden Ängste vor einer Einschränkung des Rechtsstaates 
und allumfassender Überwachung.29

Hier ergaben sich denn auch diverse Querverbindungen zu den sich 
seit den späteren 1970er-Jahren formierenden Neuen Sozialen Be-
wegungen und deren Anliegen. Nicht wenige der Anti-„Berufsverbote“-       
Aktivisten ordneten sich jetzt ausdrücklich in einen weiteren Kontext 
des Widerstandes gegen Demokratieabbau ein, zu dem ihres Erachtens 
nicht bloß der „Radikalenerlass“ gehörte, sondern beispielsweise auch 

29 Ausführlicher dazu Hilges, Yvonne: Angst vor dem Überwachungsstaat – Zum Verfas-
sungsschutz und seiner Rolle bei der „Radikalen-Abwehr“, in: Der „Radikalenerlass“ 
in Baden-Württemberg, 22.7.2019, abrufbar unter: https://radikalenerlassbawuede.
com/2019/07/22/angst-vor-dem-uberwachungsstaat-zum-verfassungsschutz-und-
seiner-rolle-bei-der-radikalen-abwehr/. [Zugriff: 3.4.2020].

PlakaT „radikalenerlass“ Von klaus sTaeck, 
1975.

flugblaTT freiburger „bürgerkomiTee zur 
VerTeidigung der grundrechTe“, 1978.
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die Aufrüstung in Gestalt des NATO-Doppelbeschlusses.30 Die Konferenz 
der Initiative „Weg mit den Berufsverboten“ im Februar 1984 in Böblin-
gen fand demgemäß unter dem Titel „Stoppt den Abbau der Demokratie! 
Gegen Berufsverbote, Überwachung und Bespitzelung in der BRD“ statt 
und suchte überdies explizit den Schulterschluss mit der Friedens- eben-
so wie der Umweltbewegung.31 Diese inhaltliche Erweiterung war zugleich 
aber auch Ausdruck eines abflauenden öffentlichen Interesses an den 
„Berufsverboten“ als solchen. Fälle wie derjenige des wegen DKP-Tätig-
keiten entlassenen Stuttgarter Postbeamten Hans Peter erregten zwar 
immer noch keineswegs unbeträchtliche öffentliche Aufmerksamkeit,32 
die Forderung nach einer Abschaffung des „Radikalenerlasses“, derer 
sich neben SPD und FDP unterdessen auch die Grünen-Fraktion im Land-
tag angeschlossen hatte,33 geriet jedoch bei allen drei Parteien zu einer 
unter vielen. 

Erst mit Beginn des Jahres 1991 stellte Baden-Württemberg dann 
tatsächlich – als vorletztes Bundesland vor Bayern, das genau ein Jahr 
später nachzog – die Regelanfrage ein. Welchen Anteil die Proteste an 
diesem Schritt hatten, ist indessen schwer zu bemessen. Wohingegen 
die SPD im Bund mit Modifizierungen und letztlich der Einstellung der 
Überprüfungspraxis für Bundesbeamte offensichtlich auch auf die breite 

30 So z. B. Flugblatt des „Bürgerkomitees zur Verteidigung der Grundrechte Freiburg“: 
„Wird der Demokratie bald der Hals zugedreht“, o. D., in: ASB Freiburg 17.2.3 II.

31 Initiative „Weg mit den Berufsverboten“, Programm und Zeitplan zur Konferenz in 
Böblingen, in: ASB Freiburg 17.2.3 III.

32 Dazu u. a. Solidaritätsaufruf des „Stuttgarter Aktionskreises gegen Berufsverbote“, 
Stuttgart, 14.8.1979, in: Archiv Hamburger Institut für Sozialforschung, Bestand 
Berufsverbote AO I.83. Danach hatten „bereits 4000 persönlichkeiten [sic] aus der 
Bundesrepublik und dem Ausland“ die Einstellung des gegen den Bundesbeamten 
angestrengten Disziplinarverfahrens gefordert.

33 Dazu u. a. Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Grüne und der Fraktion FDP/DVP, 
Landtag von Baden-Württemberg, 9. Wahlperiode, Drucksache 9/2862, 20.3.1986, 
Beilagen 1986, Bd. 15, S. 329.
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Kritik reagierte,34 blieb über beinahe zwei Jahrzehnte das einzige direkte 
Zugeständnis der baden-württembergischen CDU-Landesregierung wohl 
die Zustimmung zur Möglichkeit einer nachträglichen Routineabfrage 
im Falle von Kurzzeitbeschäftigten wie studentischen Hilfskräften oder 
Gastprofessoren – und dies auch weniger zum Zwecke der Liberalisie-
rung denn zur Entlastung der Verwaltungen.35 Die Frage nach der direk-
ten Wirkung der Gegenmobilisierung erscheint allerdings auch weniger 
entscheidend als deren grundsätzliche demokratiegeschichtliche Rele-
vanz: Versteht man Protest eher als Medium sozialen Wandels denn als 
dessen Antrieb,36 eröffnen die intensiven Auseinandersetzungen um den 
„Radikalenerlass“ einen neuen Blick auf die Konflikte und allgemeine 
Links-Rechts-Polarisierung der 1970er- und frühen 1980er-Jahre. Spe-
ziell für den Südwesten liefern sie dabei zudem ein weiteres Beispiel für 
die dortige vielgestaltige und in vielerlei Hinsicht stilbildende Protestkul-
tur.37 Dass der Widerstand – freilich in geringerem Umfang – auch noch 
nach der Aussetzung der Routineüberprüfung weiterlief und das Thema 
Verfassungstreue im Staatsdienst in der politischen Debatte regelmäßig 

34 Ausführlicher zum Agieren der Bundes-SPD: Jaeger, Alexandra: „Mehr Toleranz wa-
gen“? Die SPD und der Radikalenbeschluss in den 1970er Jahren, in: Schildt, Axel/
Schmidt, Wolfgang (Hg.): „Wir wollen mehr Demokratie wagen“. Antriebskräfte, Reali-
tät und Mythos eines Versprechens (Willy-Brandt-Studien 6), Bonn 2019, S. 155-170.

35 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ministerrats am 18. Juni 1975 
betreffend Beschluß der Landesregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue im 
öffentlichen Dienst, in: HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 256, Bl. 10. Lagen allerdings „An-
haltspunkte“ für „Zweifel an der Verfassungstreue“ vor, musste im Vorhinein geprüft 
werden.

36 Gassert, Philipp: Bewegte Gesellschaft. Deutsche Protestgeschichte seit 1945, Stutt-
gart 2019, S. 273.

37 Einen Überblick über weitere Bürgerproteste in Baden-Württemberg – vom Wider-
stand gegen den Bau eines Atomkraftwerks in Wyhl über die Entstehung der Grünen 
bis hin zum Engagement der Friedensbewegung in Mutlangen – bietet etwa Weber, 
Reinhold (Hg.): Aufbruch, Protest und Provokation. Die bewegten 70er- und 80er-   
Jahre in Baden-Württemberg, Darmstadt 2013.
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wiederaufkommt,38 unterstreicht zusätzlich die generelle Bedeutung der 
in den 1970er-Jahren diskutierten Fragen im Spannungsfeld von Demo-
kratieschutz und individuellen Freiheitsrechten sowie der öffentlichen 
Aushandlungsprozesse darum.

38 Jüngst wurde zunehmend die Vereinbarkeit einer Mitgliedschaft in der AfD mit einer 
Tätigkeit als Beamter debattiert, dazu u. a. „Innenministerium prüft Konsequenzen 
für Beamte mit Parteizugehörigkeit“, in: Zeit Online vom 12.2.2019, abrufbar unter: 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/horst-seehofer-parteimitglied-
schaft-beamte-pruefung-rechtsradikale-linksradikale. [Zugriff: 16.3.2020].
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Doppeltes „Berufsverbot“ mit zeitweiliger Bezüge-      
Rückforderung über 71.627,80 Mark: Der Fall des
Lehrer-Ehepaars Renate und Horst Groos

Yvonne Hilges

Am 23. Januar 1975 erhielten Renate und Horst Groos vom Ober-

schulamt Tübingen zeitgleich die Bescheide über ihre jeweilige Entlas-

sung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe ohne die Zweite Dienstprü-

fung. Im exakt selben Wortlaut wurde den Grund- und Hauptschullehrern 

bescheinigt, „[d]urch [ihr] Verhalten […] erheblich gegen [ihre] Pflicht zur 

Verfassungstreue [zu] verstoßen“.1 Festgemacht wurde dies in beiden 

Fällen vorrangig am Vertreten der politischen Linie der Splittergruppe 

Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML).2 

Außergewöhnlich am Fall des Lehrer-Ehepaars Groos sind jedoch nicht 

allein die doppelte Betroffenheit und zeitliche Parallelität, sondern ferner 

auch der Hintergrund und die weitere Entwicklung der Verfahren. 

Denn im Gegensatz zu der großen Mehrheit der unter den „Radika-

lenerlass“ fallenden Ausschlüsse aus dem öffentlichen Dienst bildete 

den Ausgangspunkt für die Sanktionierung der Groos’ nicht die Regelan-

frage beim Landesamt für Verfassungsschutz. Vielmehr war dem Ober-

1 Entlassungsbescheid des Oberschulamts Tübingen an Horst Groos, Tübingen, 
23.1.1974, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 18, n. fol.; Entlassungsbescheid des Ober-
schulamts Tübingen an Renate Groos, Tübingen, 23.1.1975, in: HStA Stuttgart EA 
2-180 Bü 18, n. fol.

2 So hieß es im Entlassungsbescheid jeweils: „Gegen diese Verpflichtung zur Verfas-
sungstreue verstoßen Sie dadurch, daß Sie versuchen, die politische Linie der KPD/
ML zu vertreten und daß Sie an KPD/ML-Veranstaltungen und an einem KPD/ML-
Stand teilgenommen haben, sowie selbst Kundgebungen für die KPD/ML durchge-
führt haben.“
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schulamt Tübingen als für 

sie zuständiger Dienstbehör-

de bekanntgeworden, dass 

die Eheleute im Juni 1974 

an einem Trauermarsch für 

den mutmaßlich an den Fol-

gen eines gewaltsamen Poli-

zeieinsatzes verstorbenen 

KPD/MLler Günter Routhier 

in Duisburg teilgenommen 

hatten. Daraufhin wurden sie 

Anfang Juli zu Anhörungen 

ins Oberschulamt vorgeladen 

und zu ihrer Haltung gegen-

über der kommunistischen Gruppierung befragt.3 Erst danach leiteten 

die dortigen Beamten auch die nachrichtendienstliche Routineabfrage 

ein. In Anbetracht der ausbleibenden Distanzierung von den Zielen der 

KPD/ML – Renate Groos gegenüber deutete man laut eigener Aussage 

zwischenzeitlich die Möglichkeit der Verfahrenseinstellung bei Trennung 

von ihrem Mann an – sowie der im August über das Innenministerium 

übermittelten zusätzlichen Erkenntnisse kam damit ein Prozess in Gang, 

der im jahrelangen Versperren des Zugangs zum Schuldienst resultierte.

3 Dazu Schreiben Oberschulamt Tübingen an das Innenministerium Baden-Württem-
berg betreffend Horst Groos mit Niederschrift der Anhörung, Tübingen, 9.7.1974, in: 
HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 18, Bl. 1 mit Bl. 2; Schreiben Oberschulamt Tübingen an 
das Innenministerium Baden-Württemberg betreffend Renate Groos mit Niederschrift 
der Anhörung, Tübingen, 11.7.1974, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 18, Bl. 1 mit Bl. 2.

renaTe und horsT groos im zeiTzeugeninTerView am         
27. februar 2020.
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Das Reutlinger Ehepaar hatte den Behörden ihrer Einschätzung zufolge 

zusätzliche Entlassungsgründe gleichsam „nachträglich geliefert“.4 Wäh-

rend Horst Groos schon seit seiner Studienzeit Ende der 1960er-Jahre poli-

tisch und gewerkschaftlich aktiv gewesen war, u. a. als AStA-Kulturreferent, 

politisierte sich seine Frau primär erst mit dem sich Ende 1974 abzeich-

nenden „Berufsverbot“ und den sich zuspitzenden behördlichen Verfahren, 

weswegen sich nunmehr beide in zunehmendem Maße für die KPD/ML en-

gagierten. Allerdings wurde bloß er offizielles Mitglied in der Kleinpartei und 

zeichnete beispielsweise für Flugblätter der Gruppierung presserechtlich 

verantwortlich, die über die Sanktionierungen der Groos’ informierten. Die-

ser Gang an die Öffentlichkeit, ausgelegt als „Indoktrination“ von Eltern- und 

Schülerschaft, wurde sodann zu einem Teil der gegen sie erhobenen Vor-

würfe: Horst Groos ordnete das Tübinger Oberschulamt noch Ende August 

1974 an eine andere Schule ab, nachdem er sich in einem Schreiben zur 

Schilderung seiner Situation an sein Kollegium gewandt und darin auch kri-

tisch über den Schulleiter als seinen Vorgesetzten geäußert hatte.5 In Reak-

tion auf seinen fristgemäßen Widerspruch gegen die Entlassung wurden bei 

der Anordnung über deren sofortigen Vollzug Anfang April 1975 ebenfalls 

wieder jüngste Flugschriften zur Begründung vorgelegt.6 Da Horst Groos 

erneut Widerspruch einlegte, wurde er im Juni nochmals an eine andere 

Schule abgeordnet und wenig später vom Dienst suspendiert. Am Ende der 

juristischen Auseinandersetzungen stand die Ablehnung der von ihm erho-

benen Klage durch das Verwaltungsgericht Sigmaringen im Oktober 1976.7

4 Interview mit Renate und Horst Groos, 27.2.2020.
5 Schreiben Oberschulamt Tübingen an Horst Groos, Tübingen, 21.8.1974, in: Privat-

archiv Ehepaar Groos.
6 Schreiben Oberschulamt Tübingen an Horst Groos, Tübingen, 7.4.1975, in: Privat-

archiv Ehepaar Groos.
7 Urteil Verwaltungsgericht Sigmaringen im Fall Horst Groos vom 25.10.1976, in: HStA 

Stuttgart EA 2-180 Bü 18, Bl. 38.
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Renate Groos erwirkte durch Widerspruch ihrerseits ein Aufschieben 

der Entlassung und hatte im Unterschied zu ihrem Ehemann zunächst 

auch Erfolg auf dem Klageweg. Ihr gab das Verwaltungsgericht Sigmarin-

gen mit Urteil vom 19. November 1976 recht.8 Ein konkretes Dienstver-

gehen in Form eines Treuepflichtverstoßes könne ihr nicht nachgewiesen 

werden, weder die Teilnahme am Trauermarsch für Routhier noch die be-

legbaren Verbindungen zur KPD/ML würden dafür ausreichen. Zudem 

befanden die Richter, dass der Dienstherr die persönlichen Umstände 

stärker hätte berücksichtigen müssen. Aufgrund der gleichzeitigen Ent-

lassung des Ehemanns, des nicht zu leugnenden Mangels an beruflichen 

Alternativen und ihrer im Verlaufe des Verfahrens eingetretenen Schwan-

gerschaft wäre eine Ermessensentscheidung möglich und ratsam ge-

8 Urteil Verwaltungsgericht Sigmaringen im Fall Renate Groos vom 19.11.1976, in: HStA 
Stuttgart EA 2-180 Bü 18, Bl. 14.

aufnahme horsT groos’ Von einer kPd/ml-demonsTraTion in reuTlingen, aPril 1975.
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kPd/ml-flugblaTT für renaTe und horsT groos, 1975.
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wesen. Das Land jedoch ging gegen den Urteilsspruch der Sigmaringer 

Richter in Berufung und erreichte im Juni 1977 vor dem Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg dessen Aufhebung, womit Renate Groos’ 

Entlassung am 19. Juli desselben Jahres endgültig rechtskräftig wurde.9

Diese Entscheidung 

markierte allerdings mit-

nichten das Ende der 

rechtlichen Streitigkei-

ten. Anfang März 1978 

sandte das Landesamt 

für Besoldung und Ver-

sorgung der jungen Mut-

ter zudem ein Schreiben 

zu, in dem es hieß, sie 

sei „mit Dienstbezügen 

in Höhe von 71627,80 

DM überbezahlt“.10 Da-

mit wurde, wohlgemerkt, 

eine Rückforderung ge-

stellt für einen Zeitraum, 

in dem Renate Groos als 

Lehrerin gearbeitet bzw. 

sich im Mutterschutz befunden hatte. In dieser Angelegenheit immerhin 

konnten erfolgreich Rechtsmittel eingelegt werden, sodass sie schließ-

9 Urteil Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im Fall Renate Groos vom 
7.6.1977, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 18, n. fol.

10 Schreiben Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg an Renate 
Groos, Stuttgart, 8.3.1978, in: Privatarchiv Ehepaar Groos.

rückforderungsschreiben Vom landesamT für besoldung 
Vom 8. märz 1978.
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lich nur noch 1075,08 DM für den Zeitraum nach der Gerichtsentschei-

dung zurückerstatten musste.11 Finanzielle Sorgen hatte die mittlerweile 

vierköpfige Familie freilich weiterhin, allein eine kleinere Erbschaft sowie 

Tätigkeiten des Ehemanns als LKW-Fahrer und Hilfsarbeiter sicherten in 

dieser Zeit das Auskommen, beim Aufbringen der Anwalts- und Prozess-

kosten erfuhr sie Unterstützung durch die KPD/ML-nahe „Rote Hilfe“.12 

Dazu kam die Erfahrung des Wegbrechens vieler Kontakte im persön-

lichen und familiären Umfeld, im Fall von Renate Groos die temporäre 

Abwendung der eigenen Eltern mangels Verständnisses für das linke En-

gagement.

Nachdem Horst Groos dann den Beruf des Werkzeugmachers erlernt 

– und drei Jahre ausgeübt – sowie seine Frau eine Ausbildung zur Ergo-

therapeutin absolviert hatte, unternahmen die beiden 1982/83 den ab-

schließenden Versuch, doch wieder in den Schuldienst zu gelangen. Dass 

sich ihnen im Gegensatz zu vielen anderen vom „Radikalenerlass“ Betrof-

fenen tatsächlich eine Möglichkeit zum Wiedereinstieg bot, schreibt das 

Ehepaar dabei letztlich eher dem Zufall zu. Laut rückblickender Einschät-

zung spielte vor allen Dingen das „Glück“ eine Rolle, im Oberschulamt 

diesmal auf einen kooperativen und wohlgesonnenen Beamten getroffen 

zu sein, der ihnen auch ein zeitversetztes Einreichen der Anstellungsge-

suche empfahl.13 Nach jeweiliger neuerlicher behördlicher Abfrage beim 

11 Schreiben Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg an Renate 
Groos, Stuttgart, 20.4.1978, in: Privatarchiv Ehepaar Groos.

12 Interview mit Renate und Horst Groos, 27.2.2020.
13 Ebd. Das Ehepaar betont in der Rückschau, dass es sich bei diesem um einen „christ-

lich-sozial“ geprägten Beamten handelte, also nicht etwa um einen politisch linksste-
henden.
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Landesamt für Verfassungsschutz14 und glaubhafter Lossagung von den 

früheren politischen Aktivitäten konnte so zuerst Horst Groos seine Lehr-

tätigkeit wieder aufnehmen – allerdings nur als Nebenlehrer mit deut-

lich reduziertem Verdienst – und im Juli 1984 die Zweite Dienstprüfung 

ablegen, Renate Groos’ Abschluss ihres Vorbereitungsdienstes erfolgte 

dann ein Jahr darauf.15 Dennoch hatten die Lehrer weiterhin mit Hürden 

zu kämpfen: Er sah sich bei der Neueinstellung anfangs mit der zu die-

ser Zeit standardmäßigen Versagung eines vollen Deputats und entspre-

chenden Gehaltseinbußen konfrontiert, sie war nach dem Referendariat 

erst einmal mehrere Jahre arbeitslos wegen der damaligen generell an-

gespannten Beschäftigungssituation. Letztlich aber wurden beide regu-

lär angestellt und sogar doch noch zu Beamten auf Lebenszeit ernannt, 

Horst Groos im November 1986, seine Frau im Dezember 1992.16 

Die ehemals vermeintlichen „Verfassungsfeinde“ konnten so mehr 

als ein ganzes respektive anderthalb Jahrzehnte später ihren ursprüng-

lichen Beruf wieder voll und ohne Einschränkungen ausüben und taten 

dies bis zur Versetzung in den Ruhestand im Sommer 2014. Auch die 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die das Ehepaar im 

Jahre 1975 ausgeschlossen und ihnen damit zugleich den zunächst zu-

14 Erkenntnismitteilung des Landesamtes für Verfassungsschutz über Horst Groos an 
das Innenministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 22.11.1982, in: HStA Stuttgart 
EA 2-180 Bü 18, Bl. 38; Erkenntnismitteilung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz über Renate Groos an das Innenministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 
17.8.1983, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 18, Bl. 15.

15 Vgl. Horst Groos’ Bewerbung für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen in Baden-Württemberg, Reutlingen, 11.9.1982, in: Privatarchiv 
Ehepaar Groos; Renate Groos’ Bewerbung für den Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen in Baden-Württemberg, Reutlingen, 10.6.1983, in: 
Privatarchiv Ehepaar Groos. Miteingeschlossen sind jeweils die schriftlichen Distan-
zierungen von ihrem früheren politischen Engagement für die KPD/ML. Darüber hin-
aus fanden nochmals Gesprächstermine im Oberschulamt statt.

16 Interview mit Renate und Horst Groos, 27.2.2020.
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gesagten Rechtsschutz verweigert hatte,17 entschuldigte sich dafür 2015 

persönlich bei ihnen und nahm sie im Zuge der offiziellen Rücknahme 

der Unvereinbarkeitsbeschlüsse18 der 1970er-Jahre wieder als Mitglieder 

auf.19 Die erheblichen finanziellen Nachwirkungen in Form niedrigerer 

Pensionsansprüche und mehr noch die persönlichen Folgen der „Spira-

le“, wie Renate Groos die 1974 in Gang gesetzte Ereigniskette im Rück-

blick bezeichnet, bleiben indessen bis heute spürbar.20 Das gewählte 

Sprachbild beschreibt dabei besonders treffend, dass sie und ihr Mann 

sich der potentiellen Konsequenzen ihrer ersten Anhörungen vor dem 

Oberschulamt auch gar nicht vollends bewusst gewesen waren. Die Exis-

tenz des „Radikalenerlasses“ war ihnen damals freilich geläufig, dass sie 

selbst damit gemeint sein könnten, vermuteten sie hingegen nicht. Wie 

für viele Zeitgenossen stellte der Beschluss vom 28. Januar 1972 auch 

für die Groos’ eine massive staatliche Überreaktion auf die 68er-Bewe-

gung dar.

17 Dazu Schreiben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an Horst Groos, 
Frankfurt a. M., 16.6.1975, in: Privatarchiv Ehepaar Groos; Schreiben der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft an Renate Groos, Frankfurt a. M., 8.9.1975, in: 
Privatarchiv Ehepaar Groos.

18 Im Zuge derer waren Gewerkschaftsmitglieder ausgeschlossen worden, die zugleich 
Mitglied in einer kommunistischen Partei oder Organisation waren.

19 Vgl. dazu u. a. Resolution des GEW-Hauptvorstands zum Radikalenerlass, Göttingen, 
16.3.2012, in: Privatarchiv Ehepaar Groos.

20 Hierzu und zum Folgenden Interview mit Renate und Horst Groos, 27.2.2020.
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Den „Schieß-Erlass unterschreiben, […] [d]as ist nichts 
als Erpressung“. Der Fall Martin Hornung

Mirjam Schnorr

„Ich wollte es nicht 
zurücknehmen.“ So be-
schreibt Martin Hornung 
heute – knapp 45 Jah-
re später – seinen Ent-
schluss im April/Mai 1975, 
die Unterschrift unter den 
„Schiess-Erlass“ öffentlich 
als „erpreßt“ anzupran-
gern.1 Als einer von acht 
Prüfungskandidaten der 
Fächer Deutsch, Mathe-
matik, Physik, Geschichte 
und Gemeinschaftskun-
de an der Pädagogischen 
Hochschule (PH) Heidel-
berg, die im Sommerse-
mester 1975 ihr Examen 
ablegten, hatte er damals 
eine Erklärung unterzeichnet, die den „Schiess-Erlass“ bzw. dessen An-
wendung kritisierte und seine Abschaffung forderte. Die Kenntnisnahme 

1 Vgl. Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020; Schreiben Oberschulamt Stuttgart an 
Martin Hornung, Stuttgart, 17.10.1975, betr. Einstellung in den Schuldienst des Lan-
des Baden-Württemberg als Lehrer an Grund- und Hauptschulen im Beamtenverhält-
nis auf Probe, in: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 23, n. fol.

„öffenTliche erklärung“ der Ph-Prüflinge gegen den 
„schiess-erlass“ Vom mai 1975.
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und unterschriftliche Bestätigung der „Belehrung“ und „Erklärung“ wie 
sie der „Schiess-Erlass“ hinsichtlich einer Bejahung der „Grundsätze der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes“ von ihnen als Bewerber für den öffentlichen Dienst gefordert hatte, 
verstanden die PH-Prüflinge als eine vom Staat aufoktroyierte Maßnah-
me. Dementsprechend formulierten sie in ihrer „Öffentlichen Erklärung“:

 
„Wenn wir jetzt den Schieß-Erlass unterschreiben, machen wir das nicht aus 
freien Stücken. Denn wir sprechen dem Staat die Entscheidung ab, mit Hil-
fe des Schieß-Erlasses die Lehrer nach seinem Gutdünken auszulesen. Wir 
sind jedoch in der Situation entweder zu unterschreiben und noch Lehrer zu 
werden oder nicht zu unterschreiben und auf jeden Fall nicht Lehrer zu wer-
den. Das ist nichts als Erpressung.“2

Geplant war von den Initiatoren der Erklärung eigentlich, dass, ähnlich 
einer vergleichbaren Protestresolution im Jahr zuvor, 1974, bei der über 
1.000 Studierende der PH Heidelberg mitgewirkt hatten, erneut zumin-
dest einige hundert Hochschulangehörige sich unterstützend beteiligen 
und durch ihre Unterschrift den Appell lancieren würden. Doch soweit 
kam es nicht – vermutlich hatten 1975 etliche Prüflinge inzwischen Be-
denken, dass ihnen die Teilnahme an einer derartigen Aktion beruflich 
zum Nachteil gereichen könnte – und es blieb bei nur acht Unterstützern 
– unter ihnen Hornung.3

Martin Hornung wusste um die Konsequenzen, die ihm trotz des er-
folgreichen Abschlusses seines Geschichts- und Deutschstudiums, das 
er von 1972 bis 1975 an der Heidelberger PH absolviert hatte, nun auf-
grund der Unterstützung der „Öffentlichen Erklärung“ drohten.4 Im Zuge 

2 Öffentliche Erklärung von PH-Prüflingen gegen den Schieß-Erlass, Mai 1975, in: Kom-
munistische Hochschulgruppe (KHG) Heidelberg, Weg mit Schiesserlass, Beamten-
recht und KPD-Verbot. Dokumentation der KHG zu 27 Berufsverboten an der PH Hei-
delberg, November 1975, S. 14 f., aus: Universitätsarchiv (UA) Heidelberg FB 14#.

3 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.
4 Ebd.
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seines Überprüfungsverfahrens auf Basis des „Radikalen“- bzw. „Schiess-
Erlasses“ meldete das für seine Bewerbung um Einstellung in das Be-
amtenverhältnis auf Probe als Lehrer zuständige Oberschulamt Stuttgart 
„Zweifel an seiner Verfassungstreue“ an, „weil er öffentlich die Meinung 
vertreten hat, seine Unterschrift unter die ‚Belehrung‘ und ‚Erklärung‘ sei 
als erpreßt anzusehen.“5 In seiner Anhörung vor dem Oberschulamt Stutt-
gart am 13. August 1975, in der seiner Erinnerung zufolge ein jüngerer 
Beamter offensichtlich darum bemüht war, ihn zum „Abschwören“ zu be-
wegen,6 blieb Hornung seinem Standpunkt treu: Auf die Frage, ob er „nun 
das mit der Erpressung weiterhin aufrecht[erhalten]“ würde, antwortete 
er schlicht: „Das habe ich bereits mehrfach gesagt.“7 In einer schriftli-
chen Stellungnahme einen Tag vor seiner Anhörung hatte Hornung glei-
chermaßen betont, dass er die „Öffentliche Erklärung“ der PH-Prüflinge 
unverändert unterstützen würde.8 Andere Sachverhalte, wie etwa, dass 
Hornung während seiner Studentenzeit auch im „Geschichtskollektiv“, 
einer politisch linksorientierten Studierendengruppe im Fachbereich 

5 Schreiben Landesamt für Verfassungsschutz an das Innenministerium, Stuttgart, 
6.11.1975, betr. Vereinbarung über die gegenseitige Unterrichtung der Ämter für Ver-
fassungsschutz bei Ablehnung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst, in: HStA 
Stuttgart EA 2-180 Bü 23, n. fol. Auch gegen die anderen sieben Unterzeichner der 
„Öffentlichen Erklärung“ liefen in der Folge, allerdings auch auf Basis zusätzlicher 
Vorwürfe und Erkenntnisse des Verfassungsschutzes Überprüfungsverfahren im Zuge 
des „Radikalenerlasses“. Sie erhielten ebenfalls Ablehnungen hinsichtlich ihrer Über-
nahme in den Schuldienst; vgl. Kommunistische Hochschulgruppe (KHG) Heidelberg, 
Weg mit Schiesserlass, Beamtenrecht und KPD-Verbot. Dokumentation der KHG zu 
27 Berufsverboten an der PH Heidelberg, November 1975, S. 15-22, aus: UA Heidel-
berg FB 14#.

6 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.
7 Verhörprotokoll. Sinngemäßes Gedächtnisprotokoll von Martin Hornung zu seiner An-

hörung vor dem OSA Stuttgart vom 13.8.75, in: Kommunistische Hochschulgruppe 
(KHG) Heidelberg, Weg mit Schiesserlass, Beamtenrecht und KPD-Verbot. Dokumen-
tation der KHG zu 27 Berufsverboten an der PH Heidelberg, November 1975, S. 21 f., 
hier: S. 22, aus: UA Heidelberg FB 14#.

8 Schreiben Oberschulamt Stuttgart an Martin Hornung, Stuttgart, 17.10.1975, betr. 
Einstellung in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg als Lehrer an Grund- 
und Hauptschulen im Beamtenverhältnis auf Probe, S. 2, in: HStA Stuttgart EA 2-180 
Bü 23, n. fol.
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an der PH Heidelberg 
mitgearbeitet hatte – 
ähnliche Aktivitäten 
konnten in etlichen 
anderen Fällen der An-
wendung des „Radika-
len“- bzw. „Schiess-Er-
lasses“ den jeweiligen 
Beamten(bewerbern) 
zum Nachteil gerei-
chen – standen weder 
im Zuge der Anhörung 
noch während des ge-
samten Verfahrens zur 
Debatte.9

Etwa zwei Monate 
später, am 17. Oktober 
1975, erhielt Hornung 

seinen Ablehnungsbescheid vom Oberschulamt Stuttgart. Im Einverneh-
men mit dem Kultusministerium war dort sein Antrag auf Einstellung in 
das Beamtenverhältnis auf Probe negativ beschieden worden, weil er die 
„Öffentliche Erklärung“ an der PH Heidelberg unterschrieben, hiermit 
die Vorgaben des „Schiess-Erlasses“ als „Erpressung“ gekennzeichnet 
und dies letztlich nicht zurückgenommen habe. Das Oberschulamt Stutt-
gart hielt hierzu fest: „Für Bewerber, die diesen Staat und seine geltende 
Verfassungsordnung bejahen, ist die Unterschrift unter die bei der Ein-
stellung vorgelegten ‚Belehrung und Erklärung‘ eine selbstverständliche 
Bestätigung ihrer Haltung zu Staat und Verfassung. [Diese] […] können 

9 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.

gedächTnisProTokoll Von marTin hornung zu seiner anhörung 
Vor dem oberschulamT sTuTTgarT Vom 13. augusT 1975.



95

sich durch die Unterzeichnung […] nicht erpreßt fühlen.“ Hornung biete 
also nicht die „Gewähr […], jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung einzutreten“ und wurde nicht als Lehrer zugelassen.10

Weil eine Klage gegen 
den Ablehnungsbescheid 
des Oberschulamts 
Stuttgart und damit ein 
etwaiger langjähriger 
Gerichtsprozess für Hor-
nung aus finanziellen 
Gründen nicht realisier-
bar waren, nahm er die 
Entscheidung hin. Auch 
versprach er sich hiervon 
ohnehin wenige Chancen 
auf Erfolg bzw. hegte Be-
denken, dass er, im Falle 
einer nachträglichen Zu-
lassung als Lehrer, vor 
dem Hintergrund seines 
Überprüfungsverfahrens 
unter starken Druck in-
nerhalb des Anstellungs-
verhältnisses seitens des Arbeitsgebers geraten könne. Hornung suchte 
in der Folgezeit nach anderen beruflichen Perspektiven, um seinen Le-
bensunterhalt zu bestreiten. Nachdem er seit November 1975, also kurz 

10 Schreiben Oberschulamt Stuttgart an Martin Hornung, Stuttgart, 17.10.1975, betr. 
Einstellung in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg als Lehrer an Grund- 
und Hauptschulen im Beamtenverhältnis auf Probe, S. 1-3, in: HStA Stuttgart EA 
2-180 Bü 23, n. fol.

schreiben des landesamTes für VerfassungsschuTz an 
das innenminisTerium baden-würTTemberg im fall marTin  
hornung Vom 6. noVember 1975.
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nach seiner Nichtzulassung als Lehrer durch das Oberschulamt Stutt-
gart, zunächst diversen Aushilfsbeschäftigungen nachgegangen war – er 
gab u. a. Nachhilfe oder bot Hausaufgabenbetreuung für Schüler an – 
stieg er Anfang 1977 als angelernter Maschinenarbeiter bei der Firma 
GRAU-Bremse (später Haldex) in Heidelberg ein.11 Die Arbeit im Betrieb 
des Nutzfahrzeugzuliefererunternehmens bedeutete für Hornung eine 
„vollkommen andere Welt“.12 Doch er blieb dort, knapp 36 Jahre bis zu 
seiner Verrentung, nicht zuletzt, weil er von den Kollegen, die von seinem 
„Berufsverbot“ als Lehrer wussten, Unterstützung und Solidarität erfuhr. 
Zudem gab ihm seine berufliche Umorientierung die Möglichkeit, sich 
für die Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einzusetzen. 
Neben seiner Beschäftigung bei der GRAU-Bremse und seiner insgesamt 
circa dreißig Jahre währenden Betriebsratstätigkeit – Hornung war zwi-
schen 1984 und 2012, zuletzt als dessen Vorsitzender, Teil des firmen-
eigenen Betriebsrats –, engagierte er sich im Ortsvorstand der IG Metall 
Heidelberg sowie in der IG Metall Tarifkommission Baden-Württemberg. 
Auch als ehrenamtlicher Richter (Beisitzer) am Arbeitsgericht Mannheim 
(Kammern Heidelberg) und Landesarbeitsgericht Mannheim fungierte er 
seit Anfang der 1990er-Jahre.13

11 Vgl. Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020; Sgries, Sören S.: „Radikalenerlass: 
Betroffene kämpfen um Rehabilitierung“, Rhein-Neckar-Zeitung, 18.6.2015, https://
www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-Suedwest-Radikalenerlass-Betroffene-kaemp-
fen-um-Rehabilitierung-_arid,105992.html. [Zugriff: 9.3.2020]; Falldarstellung Mar-
tin Hornung für den Runden Tisch in Baden-Württemberg am 19.6.2015, abrufbar 
unter: http://berufsverbote.de/tl_files/RT-BW/Fall_Hornung.pdf. [Zugriff: 9.3.2020].

12 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.
13 Vgl. ebd.; Falldarstellung Martin Hornung für den Runden Tisch in Baden-Württem-

berg am 19.6.2015, abrufbar unter: http://berufsverbote.de/tl_files/RT-BW/Fall_
Hornung.pdf. [Zugriff: 9.3.2020]; Redebeitrag Martin Hornungs beim Runden Tisch in 
Baden-Württemberg am 19.6.2015, abrufbar unter: http://berufsverbote.de/tl_files/
RT-BW/RunderTisch_Hornung.pdf. [Zugriff: 9.3.2020]; Berufungsurkunde für Martin 
Hornung zum ehrenamtlichen Richter bei dem Arbeitsgericht Mannheim, Stuttgart, 
21.3.1994, in: Privatarchiv Martin Hornung.
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Hornungs arbeitsrechtlicher und gewerkschaftlicher Einsatz mag 
auch durch folgendes Ereignis befördert worden sein:14 Im Februar 1979, 
Hornung war gerade zwei Jahre bei der GRAU-Bremse beschäftigt gewe-
sen, hatte das Unternehmen ihm und sieben weiteren Mitarbeitern un-
vorhergesehen und fristgemäß wegen „Arbeitsmangels“ gekündigt.15 Für 
Hornung und andere Entlassene war klar gewesen, die Begründung der 
Geschäftsleitung war nur vorgeschoben worden, man hatte ihre Arbeits-
verträge vielmehr teilweise wegen kritischer Äußerungen in Betriebsver-
sammlungen zu den Arbeitsbedingungen bei der GRAU-Bremse aufgelöst. 
Er zog gegen die Kündigung vor das Arbeitsgericht Mannheim (Kammern 
Heidelberg) und erhielt Recht, auch in der Berufungsverhandlung vor dem 
Landesarbeitsgericht Mannheim. Im Zuge der Verhandlungen kam man 
– obendrein unterstützt durch die Aussage des damaligen Betriebsrats-
vorsitzenden der GRAU-Bremse vor Gericht – zu dem Schluss, dass in der 
Firma kein „Arbeitsmangel“ bestanden hatte. Hornung wurde schließlich 
nach über einem Jahr, im Mai 1980, wiedereingestellt.16

Im Rückblick – Hornung ist nun seit Dezember 2012 in Rente – trifft 
er über seinen weiteren beruflichen und privaten Werdegang nach der 
Nichtzulassung als Lehrer 1975 infolge des „Radikalen“- bzw. „Schiess-
Erlasses“ folgende Einschätzung: „Ich hatte viel Glück.“17 „Glück“ v. a. 
deshalb, weil seine Ablehnung für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
„existenziell nicht [derart] extreme Folgen“ wie im Fall anderer von Über-
prüfungs- und Ablehnungs- bzw. Entlassungsmaßnahmen Betroffener 

14 Hornung selbst verweist darauf, dass er sich bereits während eines unmittelbar nach 
seiner Schulzeit begonnenen, allerdings nicht abgeschlossenen Jura-Studiums in Hei-
delberg insbesondere für Fragen des Arbeitsrechts interessiert hatte; Interview mit 
Martin Hornung, 14.2.2020.

15 Vgl. ebd.; Schreiben Graubremse GmbH an Martin Hornung, Heidelberg, 22.2.1979, 
betr. Fristgemäße Kündigung, in: Privatarchiv Martin Hornung.

16 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.
17 Vgl. ebd.; Sgries: Radikalenerlass.
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zeitigte.18 Hornung bleibt auch 
als Rentner engagiert. So nimmt 
er nicht nur z. B. an der IG Me-
tall Delegiertenversammlung 
Heidelberg teil,19 sondern wirkt 
überdies u. a. in der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes 
– Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten (VVN-BdA) 
sowie seit 2012 in der baden-
württembergischen Initiative 
„40 Jahre Radikalenerlass“ 
mit.20

Der Fall Martin Hornung 
ist im Vergleich zur überwie-
genden Mehrheit der Überprü-
fungsvorgänge und Ablehnungs- sowie Entlassungsverfahren im Zuge 
des „Extremistenbeschlusses“ in Baden-Württemberg exzeptionell. Sei-

18 Auch wenn Hornung durchaus von großen Belastungen innerhalb seiner Familie, ins-
besondere bei seiner Mutter, ausgelöst durch seine Ablehnung für den Schuldienst 
und deren Folgen, berichtet; vgl. Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020; Falldar-
stellung Martin Hornung für den Runden Tisch in Baden-Württemberg am 19.6.2015, 
abrufbar unter: http://berufsverbote.de/tl_files/RT-BW/Fall_Hornung.pdf. [Zugriff: 
9.3.2020].

19 Redebeitrag Martin Hornungs beim Runden Tisch in Baden-Württemberg am 
19.6.2015, abrufbar unter: http://berufsverbote.de/tl_files/RT-BW/RunderTisch_
Hornung.pdf. [Zugriff: 9.3.2020].

20 Die Initiative war kurz zuvor von ehemals zu „Verfassungsfeinden“ erklärten Aktivis-
ten gegründet worden. Ihre Hauptforderungen lauten auf Entschuldigung durch die 
Landesregierung, Rehabilitierung und Entschädigung von Betroffenen sowie Aufarbei-
tung der Geschichte des „Radikalen“- bzw. „Schiess-Erlasses“ im Südweststaat und 
darüber hinaus; vgl. Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020; Hornung, Martin: Setzt 
Kretschmann auf „biologische Lösung“, Kommunalinfo Mannheim, 4.4.2019, abruf-
bar unter: https://kommunalinfo-mannheim.de/2019/04/04/setzt-kretschmann-
auf-biologische-loesung/. [Zugriff: 8.4.2020].

marTin hornung im zeiTzeugeninTerView am      
14. februar 2020.
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ne Unterschrift unter eine Protesterklärung gegen den landeseigenen 
„Schiess-Erlass“ im Jahr 1975 genügte offenkundig, um ihm den Zugang 
zum Schuldienst zu verweigern. Hornung bezeichnet heute rückblickend 
die Vorgänge, die seine unterschriftliche Bestätigung der PH-Erklärung 
nach sich zogen, als „bizarr“.21 Andere Vorwürfe und Erkenntnisse des 
Verfassungsschutzes konnte indes das Oberschulamt Stuttgart gegen 
ihn – im Gegensatz zu seinen damaligen Mitunterzeichnern der „Öffentli-
chen Erklärung“, die auch dezidiert anderweitig hochschulpolitisch aktiv 
und z. T. in kommunistischen Gruppen organisiert gewesen waren – nicht 
vorbringen.22 Eventuell wollte das baden-württembergische Kultusminis-
terium anhand der Überprüfungs- und Ablehnungsverfahren jener acht 
PH-Prüfungskandidaten, die mit ihrer Unterschrift gegen den „Schiess-Er-
lass“ aufbegehrt hatten, eine Art Präzedenzfall schaffen. Gerade weil sie 
bei dem Appell nur so wenige geblieben waren, mit vollständigen Namen 
und Adressangaben unterzeichneten, war es ein Leichtes für die Einstel-
lungsbehörden beispielhaft und rigoros gegen sie vorzugehen. Vielleicht 
wäre Hornung aber auch, hätte er den Klage- und Rechtsweg beschritten, 
doch noch in den Lehrerberuf gelangt – insbesondere, weil ihm offen-
bar nichts außer besagter Unterschrift unter die Erklärung vorgeworfen 
werden konnte. Ungeachtet dessen entwickelte sich für Hornung „[a]us 
dem Protest gegen Berufsverbote“, versinnbildlicht durch den Vorstoß 
gegen den „Schiess-Erlass“ und mithin einer schlichten „Meinungsäu-
ßerung“ seinerseits,23 selbst ein „Berufsverbot“ bzw. die Nichtzulassung 
zum Schuldienst.24

21 Interview mit Martin Hornung, 14.2.2020.
22 Vgl. Kommunistische Hochschulgruppe (KHG) Heidelberg, Weg mit Schiesserlass, Be-

amtenrecht und KPD-Verbot. Dokumentation der KHG zu 27 Berufsverboten an der 
PH Heidelberg, November 1975, S. 15-19; aus: UA Heidelberg FB 14#; Interview mit 
Martin Hornung, 14.2.2020.

23 Ebd.
24 Redebeitrag Martin Hornungs beim Runden Tisch in Baden-Württemberg am 

19.6.2015, abrufbar unter: http://berufsverbote.de/tl_files/RT-BW/RunderTisch_
Hornung.pdf. [Zugriff: 9.3.2020].
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Der Wissenschaftsblog Der „Radikalenerlass“ in Baden-
Württemberg

Der projekteigene Blog mit dem Titel Der „Radikalenerlass“ in Baden-
Württemberg, unter der Domain www.radikalenerlassbawuede.com er-
reichbar, informiert über Inhalte und Fortgang des Forschungsprojekts. 
Gleichzeitig ist er eine Schnittstelle für die Kommunikation mit der inte-
ressierten Öffentlichkeit. Seit Oktober 2018 erscheinen dort in regelmä-
ßigen Abständen von zwei bis sechs Wochen Beiträge, die sich inhaltlich 
sowohl den übergeordneten historischen Zusammenhängen und der Fra-
ge nach dem Ausschluss von „Radikalen“ aus dem öffentlichen Dienst 
der Bundesrepublik nach 1945 wie auch der spezifischen Situation Ba-
den-Württembergs in diesem Kontext widmen.

Die für den Blog entworfene Reihe „Quellen im Fokus“ greift dabei 
aufschlussreiche Archivdokumente bzw. weitere zentrale Schriftstücke 
zum Thema auf, die jeweils einer ausführlichen inhaltlichen Analyse zu-
geführt werden. Die Reihe bietet somit einen Einblick in die Quellenarbeit 
im Zuge des Forschungsprojekts. Weitere Tags weisen u. a. auf Veranstal-
tungen wie etwa Tagungen oder Vorträge hin. Die folgenden im Volltext 
wiedergegebenen Beiträge von Yvonne Hilges und Mirjam Schnorr sollen 
einen Eindruck von Form, Anspruch und Inhalt des Wissenschaftsblogs 
vermitteln. Eine im Anhang abgedruckte Liste gibt eine Übersicht der bis-
her auf dem Blog erschienenen Artikel.
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Neuer Diskussionsbedarf statt Rechtssicherheit – Das „Radikalen-Urteil“ des 
Bundesverfassungsgerichts von 1975 und seine Wirkung

Yvonne Hilges

Am 22. Mai 1975 erging die lange erwartete Grundsatzentscheidung der 
Karlsruher Verfassungsrichter zum „Radikalenerlass“, von der sich sowohl Geg-
ner als auch Befürworter für die Zukunft juristische Klarheit versprochen hatten. 
Anstatt jedoch Rechtssicherheit herzustellen, heizte das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts die Debatten um den Ausschluss vermeintlicher „Verfassungs-
feinde“ vom öffentlichen Dienst weiter an.

Der Ausgangspunkt für das Verfahren war die im Oktober 1972 erhobene 
Klage des Juraabsolventen Heiner Sämisch gegen die Ablehnung seines Antrags 
auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst des Landes Schleswig-Holstein gewe-
sen. Der Zugang zum Rechtsreferendariat und damit der Weg zum für Juristen 
zwingend erforderlichen Zweiten Staatsexamen war ihm aufgrund der Teilnahme 
an diversen Veranstaltungen der „Roten Zelle Jura“ während seiner Studienzeit 
an der Universität Kiel versagt worden. In der Begründung vom 17. Juli 1972 
hieß es, dass aufgrund der vermuteten „verfassungsfeindlichen Bestrebungen“ 
dieser Organisation nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Bewerber 
„die Gewähr dafür bietet, […] jederzeit für die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung [einzutreten]“ (hierzu und zum Folgenden: Beschluss des Bundesver-

screenshoT des wissenschafTsblogs Der „raDikalenerlaSS“ in BaDen-WürttemBerg (sTarTseiTe miT 
beiTrägen, oberer Teil).
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fassungsgerichts vom 22.05.1975, BVerfGE 39, 334). Dies jedoch war nach 
dem Landesbeamtengesetz Voraussetzung für die Ernennung zum Referendar. 
Das zuständige Verwaltungsgericht Schleswig setzte sein Verfahren aus, um die 
betreffende beamtenrechtliche Regelung vom Bundesverfassungsgericht auf 
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz hin prüfen zu lassen.

Gleichwohl es demnach im konkreten Fall lediglich um die Zulassung zum 
juristischen Vorbereitungsdienst ging, waren aus Karlsruhe grundsätzliche Fest-
stellungen zur Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens gegen „Extremisten“ im 
Staatsdienst zu erwarten. Der Zweite Senat des obersten Gerichts traf in seinem 
Urteil denn auch eine Vielzahl von Aussagen zur allgemeinen Handhabung der 
„Radikalen-Frage“. Zunächst wurde die in der schleswig-holsteinischen und mit-
hin die generell in der deutschen Beamtengesetzgebung verankerte „Gewähr-
bietungsformel“ als Anforderungsbedingung an Staatsbedienstete für grundge-
setzkonform erklärt. Begründet wurde diese Entscheidung mit der „besonderen 
politischen Treuepflicht“ des Beamten, welche die Verfassungsrichter aus den 
in Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes festgeschriebenen „hergebrachten 
Grundsätze[n] des Berufsbeamtentums“ ableiteten. Diese Treuepflicht erfordere 
vom Beamten „mehr als nur eine formal korrekte […] Haltung gegenüber Staat 
und Verfassung“, zu der es u. a. auch gehöre, „daß er sich eindeutig von Grup-
pen und Bestrebungen distanziert, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen 
Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffa-
mieren“. Dies gelte im Übrigen für jede Art von Beamtenverhältnis, d. h. nicht 
bloß für Beamte auf Lebenszeit, sondern auch für solche auf Probe, auf Zeit 
oder – wie im Falle von Referendaren – auf Widerruf. Zudem wurden hierin, in 
abgeschwächter Form, sogar Angestellte im öffentlichen Dienst explizit mitein-
geschlossen. Auch wenn an diese „weniger hohe Anforderungen als an Beamte 
zu stellen“ seien, schuldeten „sie gleichwohl dem Dienstherrn Loyalität und die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten“. Ein Zuwiderhandeln 
rechtfertige jeweils die Entlassung bzw. die Nichtzulassung. In alldem sahen die 
obersten Richter keinen Widerspruch zum Recht auf freie Berufswahl nach Ar-
tikel 12 des Grundgesetzes, weil für den Staatsdienst eben auch „subjektive 
Zulassungsvoraussetzungen“ bestünden, weshalb ferner das „Schlag- und Reiz-
wort vom ‚Berufsverbot‘ für Radikale […] völlig fehl am Platz“ sei. In diesem Sinne 
befürwortete das Gericht auch die Überprüfung angehender Staatsbediensteter 
durch die Einstellungsbehörden auf ihr Eintreten für die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung hin, einschließlich eines „prognostische[n] Urteil[s] über die 
Persönlichkeit des Bewerbers“.

Darüber hinaus wurde auch – und dies war einer der zentralen Punkte des 
höchstrichterlichen Urteilsspruchs – eine Einschränkung des sog. Parteienpri-
vilegs vorgenommen, das in Artikel 21 des Grundgesetzes garantiert wird und 
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die Entscheidung über Verfassungswidrigkeit und Verbot einer politischen Partei 
allein dem Bundesverfassungsgericht vorbehält. So gestanden die Richter den 
Behörden in dieser Frage zu, einen Beamten(bewerber) auch aufgrund seiner 
Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei zu entlassen bzw. abzulehnen, 
wenn sie dieser „verfassungsfeindliche Ziele“ attestierten, worunter beispiels-
halber das Propagieren der „Diktatur des Proletariats“ fallen könne. Gleichzeitig 
allerdings wurde hervorgehoben, dass die Zugehörigkeit zu einer entsprechen-
den Organisation nicht zwangsläufig zum Ausschluss vom Staatsdienst führen 
dürfe, diese sei vielmehr als „[e]in Stück des Verhaltens“ zu berücksichtigen. 
Eine weitere wichtige Aussage des Verfassungsgerichts betraf den Vorberei-
tungsdienst. Da dessen Ableistung insbesondere für Juristen eine unabdingba-
re Voraussetzung darstelle, gleichermaßen für berufliche Tätigkeiten außerhalb 
des öffentlichen Dienstes (z. B. als Rechtsanwalt oder Notar), habe der Staat 
dafür Sorge zu tragen, für diejenigen Kandidaten, für die ein Beamtenverhältnis 
nicht infrage komme, eine Alternative – etwa in Form eines öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnisses – zu schaffen. 

Im Grundsatz billigte das Karlsruher Urteil also den „Radikalenerlass“ ein-
schließlich des diesbezüglichen uneinheitlichen staatlichen Prozederes, enthielt 
aber seinerseits zahlreiche ambivalente Bestimmungen. Bereits innerhalb des 
zuständigen Richtergremiums waren einige Punkte derart strittig, dass drei der 
acht ihm angehörenden Verfassungsrichter Sondervoten bzw. „abweichende 
Meinungen“ abgaben. Die darin geübte Kritik betraf insbesondere die Unter-
ordnung des Parteienprivilegs unter die Treuepflicht und dabei nicht zuletzt die 
Tatsache, dass die Einschätzung über eine potentielle „Verfassungsfeindlich-
keit“ von Parteien oder Organisationen de facto den einstellenden Behörden 
und damit der Exekutive übertragen wurde. Derweil war schon die Bezeichnung 
„verfassungsfeindlich“ als solche problematisch, ist diese doch im Gegensatz 
zum Begriff „verfassungswidrig“ in keiner Weise rechtlich normiert und entspre-
chend interpretationsoffen. Daneben barg fast jede Ausführung des Gerichts in 
irgendeiner Hinsicht juristisches Konfliktpotential, sodass keine Rede sein konn-
te von einer ursprünglich erhofften „friedensstiftende[n] höchstrichterliche[n] 
Entscheidung“ (Battis, Anmerkung, 1143).

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts führte im Gegenteil zu er-
neutem politischen Streit, zumal sich in dessen Folge sowohl Regierung als 
auch Opposition auf das Urteil beriefen und sich beide Seiten in ihren jeweiligen 
Standpunkten bestärkt fühlten. So bestätigte sich für die Union, dass die Mit-
gliedschaft in einer „verfassungsfeindlichen“ Vereinigung hinreichenden Anlass 
biete für erhebliche Zweifel an der Verfassungstreue, wohingegen die sozialli-
berale Koalition ihre tolerantere Auffassung legitimiert sah, eine solche Zuge-
hörigkeit sei eben keineswegs ein prinzipielles Ausschlusskriterium für den öf-
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fentlichen Dienst. Als Aufforderung zur Kursänderung oder Anlass zur Schaffung 
völlig neuer gesetzlicher Regelungen wurde der Rechtsspruch jedenfalls kaum 
aufgefasst, vielmehr verfolgten die unterschiedlichen Lager ihre bisherigen Li-
nien in der „Radikalen-Frage“ augenscheinlich weiter. FDP-Politiker Gerhart 
Baum, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, brachte diese Haltung auf 
den Punkt: „Wir können uns über dieses Urteil hinwegsetzen, und wir werden es 
auch tun. Denn da steht nur ein Minimum drin. Ein Mehr an Rechtsstaatlichkeit 
ist immer möglich“ (zit. nach „Goldene Worte“, 29).

Die Reaktion der Betroffenen und Gegner des „Extremistenbeschlusses“ 
wiederum fiel einmütig negativ aus. Die bundesweite, von Hamburg aus ko-
ordinierte Initiative „Weg mit den Berufsverboten“ beispielsweise bezeichnete 
die Karlsruher Entscheidung als „reaktionäre[n] Kahlschlag“ (Stuby, Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, 231). Auf besondere Kritik stießen bei den Akti-
visten zum einen die historische Herleitung der Treuepflicht des Beamten und 
ihre obrigkeitsstaatliche Interpretation, die „eine Fundgrube für Überbleibsel vor-
demokratischer beamtenrechtlicher Vorstellungen dar[stelle]“ (Komitee, Ohne 
Zweifel, 52). Aber auch die Jungsozialisten (Jusos), die Jugendorganisation der 
SPD, bemängelten die konservative Haltung des Gerichts. Zum anderen wurde 
der Beschluss der Verfassungsrichter vielfach als Legitimierung staatlicher „Ge-
sinnungsschnüffelei“ verstanden. Auf die Gefahr, dass behördliche Ermittlungen 
zur Verfassungstreue von Beamtenbewerbern „die politische Atmosphäre [ver-
giften] […] und den freiheitlichen Staat [diskreditieren]“ könnten, war zwar in der 
Urteilsbegründung hingewiesen worden, der gängigen Überprüfungspraxis mit-
samt der sog. Regelanfrage bei den Verfassungsschutzämtern allerdings auch 
keine eindeutige Absage erteilt worden.

Angesichts seiner konträren Auslegungen hatte das Urteil vom 22. Mai 1975 
keine unmittelbaren rechtlichen oder politischen Konsequenzen. Schon der Ver-
such einer bundeseinheitlichen Umsetzung der an sich unmissverständlichen 
Maßgabe, die Voraussetzungen für einen nicht-beamtenrechtlichen Vorberei-
tungsdienst zu schaffen, scheiterte am Widerstand der Unionsparteien. Da die 
SPD/FDP-Koalition ihre Bemühungen um Liberalisierung voranzutreiben suchte 
und CDU/CSU auf einer rigorosen Anwendung des „Radikalenerlasses“ bestan-
den, nahm in der Folge die Rechtsunsicherheit nur weiter zu. Ein im Oktober 
von der Regierung im Bundestag eingebrachter Gesetzentwurf, der eine weniger 
strenge Überprüfung und Einstellung von Beamten vorsah, fiel im Frühjahr 1976 
im Bundesrat durch. Auf der Grundlage des daran angelehnten Kabinettsbe-
schlusses vom 19. Mai desselben Jahres entschärften schließlich lediglich so-
zialliberal bzw. sozialdemokratisch geführte Bundesländer ihr Vorgehen gegen 
„Extremisten“ im öffentlichen Dienst, was in der Praxis zu noch mehr Uneinheit-
lichkeit auf Länderebene führte.
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In Baden-Württemberg empfand die Landesregierung die Verfassungs-
rechtsprechung ihrerseits als Bekräftigung der bis dato etablierten Regelun-
gen. Innenminister Karl Schiess ließ als Reaktion darauf verlauten, es bleibe 
bei dem nach ihm benannten Erlass, denn die Richter hätten diesen „in allen 
wesentlichen Punkten voll [bestätigt]“, weswegen man „keinerlei Änderungen 
vorzunehmen“ brauche („Schiess: Es bleibt beim Erlass“, o. S.). In einer inter-
nen Stellungnahme des Ministeriums für Inneres zur Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts hieß es ebenfalls, besagter Beschluss der Landesregierung 
vom 2. Oktober 1973 stehe damit in Einklang (Schreiben Innenministerium, 
21.8.1975). Nichtsdestotrotz war man sich durchaus bewusst, dass in der Tat 
„in manchen Punkten keine eindeutigen Aussagen“ getroffen worden waren und 
in der politischen Diskussion „der gegenteilige Standpunkt bei undifferenzier-
ter, schlagwortartiger Argumentation verhältnismäßig leicht plausibel gemacht 
werden“ könne. Demgemäß wurden sogleich Hinweise gegeben, wie derartige 
Argumentationen „in der Öffentlichkeit abzufangen“ seien. U. a. solle die Einzel-
fallprüfung künftig generell „noch stärker in den Vordergrund gestellt“ und „kei-
ne unnötige[n] Angriffsflächen“ geboten werden „in Fällen, in denen nur gering-
fügige Erkenntnisse […] vorliegen, die von vornherein zu einer Ablehnung nicht 
ausreichend erscheinen“. Vor diesem Hintergrund ist daher vermutlich auch die 
offizielle Ankündigung des Innenministers zu verstehen, den „Schiess-Erlass“ an 
sich zwar nicht zu ändern, bei dessen Ausführung jedoch „mehr Fingerspitzenge-
fühl“ sowie „[e]in Mehr an Rechtsstaatlichkeit“ walten lassen zu wollen („Mehr 
Fingerspitzengefühl nötig“, 4; auch: „Ueberprüfung nach dem Radikalenerlass“, 
o. S.). Gegen die erwähnte Gesetzesinitiative der Bundesregierung, dabei insbe-
sondere die Nichtberücksichtigung der Mitgliedschaft von Beamten(bewerbern) 
in „verfassungsfeindlichen“ Parteien sowie den Verzicht auf Erkenntnisse der 
Verfassungsschutzbehörden, verwahrte er sich indes entschieden. Dies stel-
le „ein weiteres Zurückweichen in der Radikalenfrage“ dar, das von Karlsruhe 
überhaupt nicht verlangt worden sei (Pressemitteilung des Innenministeriums, 
30.9.1975). Zuvor war bereits einem Antrag der SPD-Fraktion im Landtag, der 
unter Berufung auf den Beschluss der Verfassungsrichter die Abschaffung „der 
bisherige[n] Praxis der systematisch-karteimäßigen Überprüfung“ forderte, eine 
Absage erteilt worden – paradoxerweise ebenfalls mit Verweis auf den Urteils-
spruch (Schreiben Innenministerium, 26.9.1975).

Insofern markiert das „Radikalen-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts 
von 1975 wohl keine Zäsur in der Geschichte des „Extremistenbeschlusses“, 
sondern steht vielmehr paradigmatisch für die damalige polarisierte Meinungs- 
und Konfliktlage, in der selbst dem höchsten Richtergremium die Einigung auf 
unzweideutige und einheitliche Vorgaben für eine ebensolche Gesetzgebung 
misslang. Sowohl die Verteidiger des „Radikalenerlasses“ als auch die Befür-
worter seiner Liberalisierung konnten sich nunmehr auf bestimmte Passagen 
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im Gerichtsentscheid beziehen. Gewissermaßen war die Politik „auf den Stand 
vom September 1973, ja auf den vom Januar 1972 zurückgeworfen“ (Rigoll, 
Staatsschutz, 435) worden – mit der Konsequenz, dass die öffentlichen Ausein-
andersetzungen um den Umgang mit „Radikalen“ im Staatsdienst unvermindert 
andauerten. Auch weitere Urteile oberster Arbeits- und Verwaltungsgerichte blie-
ben in den Folgejahren sehr widersprüchlich in ihren Auslegungen und brachten 
keine endgültige Rechtssicherheit.
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Sympathie für den Terror? Zu den Folgen von Solidarität und Verbindungen mit 
der RAF im Überprüfungsverfahren von Beamten(bewerbern)

Mirjam Schnorr

„Ulrike Meinhof als Lehrerin oder Andreas Baader bei der Polizei beschäf-
tigt, das geht nicht“ („Stellt euch den Gerichten“, 20). Mit dieser Stellungnahme 
sprach sich 1972 Heinz Kühn (SPD), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfa-
len, für die Notwendigkeit und Durchsetzung des „Radikalenerlasses“ aus.

Kühns Aussage mag vor dem Hintergrund des sich Anfang der 1970er-Jahre 
immer stärker formierenden Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) – auf 
deren Führungspersönlichkeiten Meinhof und Baader er mit seiner Einschät-
zung rekurrierte – und den hieraus resultierenden Herausforderungen für ein 
adäquates Reagieren des demokratischen Rechtsstaates auf die terroristische 
Bedrohung „von innen“ zunächst verständlich erscheinen. Wer hätte Kühn wi-
dersprechen wollen, wenn es darum gegangen wäre, maßgeblich Verantwort-
liche von terroristischen Anschlägen als Lehrer oder Polizisten in den öffentli-
chen Dienst einzustellen oder hierin weiter zu beschäftigen? Allerdings offenbart 
Kühns Äußerung hinsichtlich der Frage nach der Beschäftigung von „Extremis-
ten“ im öffentlichen Dienst sogleich eine Widersprüchlichkeit in der politischen 
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Argumentation für den „Radikalenerlass“. Denn um den öffentlichen Dienst vor 
„Verfassungsfeinden“ wie Meinhof und Baader zu „schützen“, die durch Terror-
akte den demokratischen Staat zu bekämpfen suchten und dessen innere Si-
cherheit bedrohten, hätte es der Verabschiedung des „Radikalenerlasses“ nicht 
bedurft. Auf Basis des bestehenden Beamtenrechts wäre den Wortführern der 
RAF angesichts ihrer gravierenden Straftaten – schon vor der Verabschiedung 
des „Extremistenbeschlusses“ Anfang 1972 hatten sie sich diverser Überfälle, 
Brandstiftungen und Anschläge schuldig gemacht – ohnehin eine Laufbahn im 
Staatsdienst versagt gewesen. Kühn schoss mit seiner Stellungnahme für den 
„Radikalenerlass“ also gewissermaßen über dessen tatsächliche Zielsetzung hi-
naus, gerade jene „verfassungsfeindlichen“ Bewerber und Beamte, die eben kei-
ne politisch motivierten Straftaten begangen hatten und justiziell dafür belangt 
worden waren, zu identifizieren und aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten. 
Doch welche Rolle konnten etwaige unterstellte oder tatsächliche Verbindungen 
zur RAF und zum terroristischen Umfeld für einen Beamten(bewerber) während 
eines Überprüfungsverfahrens im Zuge des „Radikalenerlasses“ spielen?

Baden-Württemberg nahm vor dem Hintergrund des linksextremistischen 
Terrors der 1970er-Jahre und damit in der Geschichte der RAF eine spezielle Rol-
le ein. Zahlreiche Hauptakteure der Organisation stammten aus dem hiesigen 
Südwesten, Gudrun Ensslin etwa wuchs in Tuttlingen auf und studierte in den 
1960er-Jahren u. a. in Tübingen. Etliche Anschläge der RAF trafen baden-würt-
tembergische Orte und forderten Opfer, die hier ansässig waren – der bewaffne-
te Angriff auf die beiden Polizisten Wolfgang Seliger und Uwe Jacobs 1977 durch 
Günter Sonnenberg und Verena Becker bei einer Personenkontrolle in Singen 
ist ein Beispiel hierfür (siehe hierzu: Müller, Terroristische Gewalt, 221; Reiser, 
Wie der RAF-Terror). Auch hatten in Baden-Württemberg wesentliche juristische 
Organe ihren Sitz: das Bundesverfassungsgericht befindet sich in Karlsruhe. 
Dessen Präsident Ernst Benda lehnte es 1977 ab, mit den RAF-Terroristen über 
den Austausch von inhaftierten Mitgliedern der Organisation gegen das Entfüh-
rungsopfer Hans-Martin Schleyer, Präsident der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie, 
zu verhandeln. Nicht zuletzt fand vor dem Oberlandesgericht Stuttgart zwischen 
1975 und 1977 der sog. „Stammheim-Prozess“ gegen führende Köpfe der RAF 
statt, dessen namensgebende Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim 
als Inhaftierungsort von RAF-Mitgliedern zu einer Chiffre des staatlichen bzw. 
strafrechtlichen Umgangs mit Gewalttaten der extremen Linken wurde.

Während sich also der Südweststaat auf besondere Weise mit den Verbre-
chen der RAF konfrontiert sah, ließen sich hier wie andernorts Teile der Gesell-
schaft, besonders die Schüler- und Studentenschaft partiell für die Apelle und 
Ziele der RAF mobilisieren. Oder, anders ausgedrückt: In Baden-Württemberg 
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entwickelte sich auch eine Art der „Sympathisanten“-Szene der RAF, die v. a. in 
der politischen Kommunikation der konservativen Parteien und den Medien der 
1970er-Jahre – z. B. innerhalb der Springer-Presse – vielfach beschworen und 
oftmals sicherlich unverhältnismäßig imaginiert wurde. Der „Sympathisant“, ein 
Begriff dessen negative Konnotation tatsächlich erst in den öffentlichen Diskur-
sen um die RAF Anfang der 1970er-Jahre aufkam, wurde im Duden von 1974 
definiert als „jemand, der einer [extremen] politischen oder gesellschaftlichen 
Gruppe oder Anschauung wohlwollend gegenübersteht und sie unterstützt.“ (Du-
den, Fremdwörterbuch 1974, 706. Siehe hierzu weiterführend die Publikationen 
von Hanno Balz). Angehörige der „Sympathisanten“-Szene, Helfer und Unterstüt-
zer der RAF, stellten sowohl staatliche Behörden als auch die kritische Öffentlich-
keit vor Herausforderungen: Wie war mit dieser „stillen“, indirekten und letztlich 
schwer zu definierenden Bedrohung im Inneren der Gesellschaft – „Sympathi-
santen“ konnten theoretisch jederzeit zu Terroristen werden – von Staats wegen 
umzugehen? Wie konnte das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ auf diese 
Gruppen, die gegebenenfalls Gewalt und Terror lancierten, zur Anwendung kom-
men? Wann galt man überhaupt als „Sympathisant“ der RAF? Konnte schon das 
öffentliche Ablehnen der Todesstrafe speziell für Terroristen, eine Diskussion, 
die Anfang 1977 über Umfragen in der Bevölkerung aufkam (hierzu: Allensba-
cher Jahrbuch 1977), zum Nachteil gereichen?

Jene Schwierigkeiten hinsichtlich des Umgangs mit „Sympathisanten“ der 
RAF kamen auch in der Debatte um den „Radikalenerlass“ zur Sprache – un-
geachtet der Tatsache, dass die Diskurse um Terrorismus und „Extremisten-
beschluss“ in der Praxis und gleichermaßen innerhalb der Verfassungsschutz-
ämter eigentlich getrennt abgehandelt wurden (hierzu: Jaeger, Auf der Suche, 
397). Sympathiebekundungen jedweder Art für die Terrororganisation konnten 
in Baden-Württemberg durchaus dazu führen, dass „Zweifel an der Verfassungs-
treue“ eines Bewerbers oder Beamten im öffentlichen Dienst aufkamen. In man-
chen Fällen blieb dabei der Vorwurf von Verbindungen zum terroristischen Um-
feld recht vage: Über Roland A. hieß es beispielsweise 1979 anlässlich eines 
Überprüfungsantrags der Fachhochschule für Sozialwesen Mannheim, dass er 
ein Jahr zuvor für einen Artikel im Mannheimer Stadtstreicher, dessen Redakteu-
re angeblich Verbindungen zum Terrorismus aufwiesen, verantwortlich gewesen 
war (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 2). Helga G., so der Verfassungsschutz, 
ließ 1986 in einem Kaufhaus Publikationen kopieren, die dem „terroristischen 
Bereich“ zuzuordnen waren. Diese „Erkenntnis“ leitete das Innenministerium 
an die Universität Tübingen während ihres Einstellungsverfahrens im gleichen 
Jahr weiter (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 16). Bei anderen Beamten(be-
werbern) schienen sich die Verfassungsschützer allerdings sicherer. Gabriela H.       
z. B., die auf Antrag der Universität Stuttgart 1985 im Zuge des „Radikalenerlas-
ses“ überprüft wurde, hatte laut Angaben des Landesamtes für Verfassungs-
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schutz vier Jahre zuvor nahe einer Autobahn Parolen für inhaftierte RAF-Mitglie-
der gesprüht und diese z. T. mit einer Abbildung des RAF-Sterns versehen. Diese 
von ihr verursachte Sachbeschädigung teilte das Innenministerium der Universi-
tät Stuttgart anlässlich der Übernahme in ein befristetes Anstellungsverhältnis 
mit (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 21). Über Holger H. wiederum lief 1979 
eine Anfrage des staatlichen Schulamts Heidelberg. In dieser wurde gegen ihn 
u. a. der Vorwurf erhoben, dass er einige Zeit zuvor und noch während seines 
Studiums in Heidelberg an einem Infostand in der Triplex-Mensa Broschüren mit 
dem Titel „Letzte Texte von Ulrike [Meinhof]“ verteilt habe (hierzu: HStA Stuttgart 
EA 2-180 Bü 23).

Ausschlaggebend für „Zweifel“ an einer Eignung für den öffentlichen Dienst 
konnten gleichermaßen Besuche von Veranstaltungen und Aktionen sein, die zu-
gunsten von RAF-Mitgliedern initiiert wurden. Bei der Studienrätin Hildegard H. 
etwa führte seitens des Verfassungsschutzes die Teilnahme an einer Demons-
tration in Heidelberg 1976 anlässlich des Selbstmordes von Ulrike Meinhof – 
Unterstützer der RAF bezweifelten ihren selbstgewählten Tod und spekulierten 
über Mord – zu einem generellen Terrorverdacht ihr gegenüber und zu Vorer-
mittlungen des Oberschulamts Karlsruhe 1977 für die Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens. Die Demonstration war vom AStA organisiert worden, zur Parti-
zipation hatte die Kommunistische Hochschulgruppe (KHG) aufgerufen (hierzu: 
HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 19). Auch im Verfahren gegen Gabriele B. 1983 in 
Heidelberg wurde vorgebracht, dass sie an einer Solidaritätsveranstaltung für 
die Gefangenen der RAF mitgewirkt hatte (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 
7). Weiterhin teilte der Verfassungsschutz in den Fällen von Wolfgang Z. 1974 
in Mannheim und Thomas Z. 1980 in Stuttgart deren Beteiligung an Protest-
kundgebungen 1974 in Mannheim und Tübingen zum Tod von RAF-Mitglied Hol-
ger Meins, der in der JVA Wittlich an den Folgen eines Hungerstreiks gegen die 
Haftbedingungen verstorben war, dem Innenministerium mit. Die einstellende 
Behörde wurde hiervon anschließend ebenfalls in Kenntnis gesetzt (hierzu: HStA 
Stuttgart EA 2-180 Bü 55).

Das Engagement für verschiedene „Komitees“, die sich zur Vertretung der 
Interessen von RAF-Gefangenen und ihres Umfelds gründeten, bedingte eben-
falls Verdächtigungen, nicht für ein Amt im Staatsdienst geeignet zu sein. An 
dieser Stelle sind insbesondere die sog. „Komitees gegen Isolationsfolter“ zu 
nennen, die sich angesichts des von RAF-Mitgliedern, ihrer Angehörigen und An-
wälte sowie von „Sympathisanten“ erhobenen Vorwurfs etablierten, die Justiz 
unterstelle die RAF-Häftlinge folterähnlichen und damit unmenschlichen Haft-
bedingungen. Die an diesen „Komitees“ Beteiligten positionierten sich gegen 
„Zwangsmaßnahmen“ gegenüber den RAF-Gefangenen wie etwa gegen ärztli-
che Untersuchungen, Zwangsernährung im Falle von Hungerstreikaktionen oder 
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isolierte Unterbringung. Sie prangerten außerdem die vermeintlichen „Morde“ 
des „Systems“ an den Mitgliedern der Organisation an, die sich in Haft befunden 
hatten und dort gestorben waren. Hiermit deuteten sie z. B. das bereits oben er-
wähnte Ableben Holger Meins‘ in ihrem Sinne als Tötungsdelikt um (siehe z. B. 
Kraushaar, Mythen).

Da die „Komitees“ der Sammlung von RAF-„Sympathisanten“ und sogar der 
Rekrutierung neuer Mitglieder der Terrorgruppe dienen konnten, beobachteten 
die staatlichen Behörden diese mit Misstrauen. Nur auf diese Weise konnte        
z. B. die Beteiligung von Ursula G. an einem Sitz- und Hungerstreik vor dem Ge-
fängnis Rastatt im Jahr 1973, der vom „Komitee gegen Isolationsfolter an politi-
schen Gefangenen“ organisiert worden war, in der Frage ihrer Anstellung bei den 
Johannes-Anstalten in Mosbach-Neckarelz 1978 zu „Zweifeln“ an ihrer „Gesin-
nung“ führen (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 19). Über Werner J. wiederum 
wurde 1975 anlässlich einer Überprüfungsanfrage der Fachhochschule Mann-
heim mitgeteilt, dass er zu den Mitbegründern des „Komitees gegen Isolations-
folter von politischen Gefangenen in Heidelberg“ zwei Jahre zuvor gehört habe 
(hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 24). Auch, dass Anna-Elisabeth H., Dieter J.
und Helga H. zwischen 1973 und 1975 offene Briefe und Flugblätter unterzeich-
net hatten, die sich etwa gegen „Zwangsuntersuchung“, „versuchten Mord“ und 
„Vernichtung“ von „politischen Gefangenen“ richteten, wurde den jeweiligen ein-
stellenden Behörden weitergegeben (hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 19, 23 
und 24). Über Heinrich D. wiederum teilte der Verfassungsschutz dem Innen-
ministerium auf Anfrage der Musikhochschule Stuttgart 1976 mit, dass dieser 
zwar nicht zu den „Komitees“ gehörte, die sich unmittelbar für RAF-Mitglieder 
in Haft einsetzten, er allerdings Gründungsmitglied des Anfang 1972 ins Leben 
gerufenen „Solidaritätskomitees für Rechtsanwalt Jörg Lang“ sei (hierzu: HStA 
Stuttgart EA 2-180 Bü 9). Lang hatte seinerzeit als junger Rechtsanwalt in Stutt-
gart Angehörige der RAF verteidigt und war dabei selbst unter den Verdacht der 
„Unterstützung einer kriminellen Vereinigung“ geraten, in Untersuchungshaft ge-
nommen worden und nach seiner Freilassung untergetaucht (siehe u. a. Lang, 
Beschränkte Einsichten; „Reise mit Kurven“, 78). Nicht nur die Beteiligung an 
„Komitees gegen Isolationsfolter“, also der Einsatz für RAF-Gefangene direkt, 
sondern auch Bezüge zum weiteren Umfeld der Organisation, bedingten somit 
folglich Hindernisse bei der Beschäftigung im öffentlichen Dienst.

Andere Tatsachen, die in Überprüfungsverfahren im Zuge des „Radikalen-
erlasses“ berichtet wurden, zeigten wiederum recht deutlich eine tatsächliche 
Nähe der Überprüften zum Linksterrorismus: Die bereits erwähnte Ursula G. 
etwa war 1973 auch mit „Sympathisanten“ der „Baader-Meinhof-Bande“ in das 
Dienstzimmer eines Ermittlungsrichters am Amtsgericht Kaiserslautern einge-
drungen, um die Besuchserlaubnis für drei in der JVA Saarbrücken inhaftierte 
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RAF-Mitglieder zur erzwingen. Sie beteiligte sich außerdem noch im gleichen 
Jahr an einer „Störaktion“ vor derselben Haftanstalt (hierzu erneut: HStA Stutt-
gart EA 2-180 Bü 19). Diese Protestaktion in Saarbrücken unterstützte auch 
Hans-Michael E. Er besuchte außerdem laut Angaben des Verfassungsschutzes 
„anarcho-terroristische Gewalttäter“ in Gefängnissen und stand zusätzlich unter 
Verdacht, für RAF-Mitglieder Ausweispapiere zur Verfügung gestellt zu haben 
(hierzu: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 12, auch: EA 1-117 Bü 127). Andere Fälle 
liefen in eine ähnliche Richtung. In diesen hatten Beamten(bewerber) z. T. nach-
weislich Unterlagen oder Zufluchten für RAF-Terroristen bereitgehalten. Bei Ing-
rid D. etwa wurde sechs Jahre vor ihrem Überprüfungsverfahren in Heidelberg in 
ihrer Wohnung das Gewehr von RAF-Mitglied Klaus Jünschke gefunden (hierzu: 
HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 8). Von Hans H. wurde 1974 im Zuge der Durchsu-
chung einer konspirativen Wohnung in Hamburg der Pass sowie die Fälschung 
seines Ersatzführerscheins gefunden. Daraufhin wurde gegen ihn wegen des 
Verdachts der „Unterstützung einer kriminellen Vereinigung“ ermittelt (hierzu: 
HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 23). Wiederum Hans-Michael E. traf die Polizei im 
Rahmen einer Fahndung nach Terrorverdächtigen 1973 in einer zur Durchsu-
chung freigegebenen Wohnung in Heidelberg an (hierzu erneut: HStA Stuttgart 
EA 2-180 Bü 12).

Wenige der im Zuge des „Radikalenerlasses“ überprüften Personen ließen 
sich letzten Endes zweifelsfrei der RAF oder ihrem weiteren Einflussbereich zu-
ordnen. Allerdings, und das machen die vorangegangenen Beispiele deutlich, 
mussten Beamten(bewerber), die offen Sympathie mit der RAF und ihren Ter-
roraktionen gezeigt hatten, mit diversen Hemmnissen in den Überprüfungs-
verfahren im Sinne des „Radikalenerlasses“ rechnen. Dabei blieb es zunächst 
nachranging, ob sie lediglich an einer Unterschriftenaktion oder Demonstration 
zugunsten von einzelnen RAF-Mitgliedern partizipiert hatten, oder sie den Ver-
fassungsschützern als Anhänger der RAF erscheinen mussten, weil sie direk-
te Verbindungslinien zu der Organisation aufzeigten. In der Mehrheit der Fälle 
teilte das Landesamt für Verfassungsschutz seine „Erkenntnisse“ über den je-
weiligen Beamten oder Bewerber in Bezug auf eine etwaige Nähe zur RAF dem 
Innenministerium mit. Das Innenministerium folgte ebenfalls überwiegend der 
Einschätzung des Verfassungsschutzes und meldete die „Erkenntnisse“ an die 
einstellenden Behörden.

Ob die beschäftigenden Dienststellen nach der Übermittlung der „Erkennt-
nisse“ des Verfassungsschutzes durch das Innenministerium dann den jewei-
ligen Kandidaten in den Dienst übernahmen bzw. im bestehenden Dienstver-
hältnis weiterbeschäftigten, hing wesentlich von der Art der Tätigkeit sowie der 
Haltung des Beamten(bewerbers) ab. Im Fall von Gabriela H. z. B., die Parolen 
für die RAF gesprüht hatte, stimmte die Universität Stuttgart ihrer befristeten Be-
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schäftigung zu, „unter Berücksichtigung der Rechtsprechung und des konkreten 
Inhalts der Tätigkeit“. Die Universitätsverwaltung sah folglich in der Ablehnung 
ihrer Bewerbung keine Möglichkeit, da die bisherige Rechtsprechung bereits in 
ähnlichen Fällen bei Klagen, die Bewerber erhoben hatten, letztlich zu deren 
Gunsten entschieden hatte und diese nach der Ablehnung trotzdem eingestellt 
werden mussten. Auch rechtfertigte ihr zukünftiges Beschäftigungsfeld vermut-
lich keinen negativen Bescheid, da sie ohnehin ausschließlich mit Hilfstätigkei-
ten betraut werden sollte (hierzu erneut: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 21). Auch 
Wolfgang Z., der an einer Demonstration für Holger Meins teilgenommen hatte, 
wurde im Anschluss an sein Überprüfungsverfahren von der Universität Mann-
heim eingestellt. Er hatte sich in der diesbezüglichen Anhörung von seinem eins-
tigen Engagement für die RAF deutlich distanziert (hierzu erneut: HStA Stuttgart 
EA 2-180 Bü 55). Bei anderen wiederum bewerteten die Einstellungsbehörden 
die „Erkenntnisse“ als nicht ausreichend und übernahmen die Kandidaten in ein 
Beschäftigungsverhältnis bzw. beließen sie darin. Gudula D. etwa, die, gemäß 
Verfassungsschutz, früher Kontakte zu Personen aus dem „terroristischen Um-
feld“ gehabt haben soll, wurde in Heidelberg von ihrem Arbeitgeber 1986 nicht 
entlassen – aus Gründen des Beweismangels. In einem späteren Überprüfungs-
verfahren von Gudula D. wurde außerdem festgehalten, dass die „Erkenntnis-
se“ nunmehr ohnehin zu lange zurücklägen und somit keinerlei Konsequenzen 
mehr für ihre etwaige Anstellung bedeuten könnten (hierzu: HStA Stuttgart EA 
2-180 Bü 10). Weitere Verfahren endeten letztlich ergebnislos, da die jeweiligen 
Kandidaten von ihren Bewerbungen zurücktraten oder die befristete Beschäfti-
gung schon wieder endete, bevor der „Blaue Bogen“ an die Einstellungsbehörde 
überhaupt zurückerstattet worden war.

Bei wieder anderen Beispielen allerdings führten die vom Landesamt für Ver-
fassungsschutz vorgebrachten Tatsachen, die im Zusammenhang mit der RAF 
standen, dazu, dass der Beamten(bewerber) tatsächlich nicht eingestellt oder 
fortbeschäftigt wurde: Der Antrag von Werner J. z. B. auf Einstellung als Lehr-
beauftragter an der Fachhochschule für Sozialwesen in Mannheim wurde 1975 
abgelehnt, weil er das Heidelberger „Komitee gegen Isolationsfolter“ mit initiiert 
hatte (hierzu erneut: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 24). Auch Thomas Z.’ Antrag 
auf Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 
beim Oberlandesgericht Stuttgart wurde 1980 durch diese Behörde – unter Hin-
zuziehung weitreichender „Erkenntnisse“ – wegen seiner Beteiligung an einer 
Demonstration anlässlich des Todes von Holger Meins abgelehnt. Das Oberlan-
desgericht übernahm ihn lediglich in ein nicht beamtenrechtliches Ausbildungs-
verhältnis (hierzu erneut: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 55). Auf eine „Berufsaus-
übung als Syndikus in der Privatwirtschaft oder als selbständiger Rechtsanwalt“ 
musste sich auch der „erfolgreich geprüfte Rechtskandidat“ Hans-Michael E. 
einstellen (Sdmeler, Berufsverbot, o. S.). Er hatte sich, wie bereits weiter oben 
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ausgeführt, u. a. bei Protesten vor der JVA Zweibrücken beteiligt, hielt Kontakte 
zu „terroristische[n] Gewalttäter[n]“ und geriet bei Terrorfahndungen in Heidel-
berg 1973 in das Visier der Polizei (hierzu erneut: HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 
12, auch: EA 1-117 Bü 127). Als Folge hiervon wurde ihm „mit Rücksicht auf 
seine politische Vergangenheit die Staatsanstellung“ (Sdmeler, Berufsverbot,          
o. S.) vehement verwehrt.

Solidarität und Verbindungen zur RAF und zu deren terroristischen Akten 
begründeten wie die vorangegangen Ausführungen gezeigt haben mithin also 
„Zweifel“ im Überprüfungsverfahren des „Radikalenerlasses“ und damit an der 
Verfassungstreue eines Beamten(bewerbers) im öffentlichen Dienst. Tatsächlich 
befanden sich unter den im Zuge des „Radikalenerlass“ Überprüften nur sehr 
wenige, die eindeutig enge Beziehungen zur Organisation der RAF pflegten. Ob 
die jeweiligen Kandidaten, denen nach der Regelanfrage etwaige Verknüpfungs-
punkte mit der RAF unterstellt wurden, schließlich in die Position gelangten, für 
die sie sich beworben hatten, oder ob ein Beamter in seiner Anstellung verblei-
ben durfte, richtete sich dann nach der Schwere der Vorwürfe beziehungsweise 
dem „Grad“ der Nähe zum terroristischen Umfeld. Der zeitliche Rahmen und die 
Inhalte der (späteren) Tätigkeit wurden bei der Einschätzung der Verfassungs-
treue ebenso berücksichtigt wie die Sichtweise des Beamten(bewerbers) auf 
sein etwaiges vorangegangenes Engagement für die RAF.
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Veröffentlichung in Presseorganen vom Sommer 1973. Landesarchiv Baden-
Württemberg, HStA Stuttgart EA 1-923 Bü 482.

• Foto eines Demonstrationszuges gegen Berufsverbote im Dezember 1976 
in Stuttgart. Aus dem Nachlass von Ellen Bailly. Stadtarchiv Stuttgart 2397-
1976-12-F10-21.

Von „politischen Verführern“ und „schwarze[r] Berufsverbots-Provinz“ (Schnorr):
• Das Kabinett Filbinger III (1972 bis 1976) vor der Villa Reitzenstein in Stutt-

gart, 1972. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 039150.
• Hans Filbinger (CDU), von 1966 bis 1978 Ministerpräsident Baden-Württem-

bergs, 1977. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 039187.
• Karl Schiess (CDU), von 1972 bis 1978 Innenminister Baden-Württembergs, 

1978. Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg F 167-6       
Nr. 367.

• Bekanntmachung des Innenministeriums über die Pflicht zur Verfassungs-
treue im öffentlichen Dienst vom 15. Oktober 1973 auf Basis des Beschlusses 
der Landesregierung Baden-Württemberg vom 2. Oktober 1973 („Schiess-   
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Erlass“). GABl. 21/34, 1973, S. 950-952. Ausgabe von VD-BW. Richard Boor-
berg Verlag.

• Anfrageformular zur Einleitung des Überprüfungsverfahrens auf Grundlage 
des „Schiess-Erlasses“ vom 2. Oktober 1973 („Blauer Bogen“), hier vom Kul-
tusministerium an das Innenministerium Baden-Württemberg am 6. Februar 
1974 eingereicht. Vorlage: Landesarchiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart 
EA 2-180 Bü 3.

• Erkenntnismitteilung des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Würt-
temberg im Fall einer Studienassessorin im Zuständigkeitsbereich des 
Oberschulamtes Freiburg vom 7. Juni 1977. Vorlage: Landesarchiv Baden-                    
Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 2.

• Verfügungsbogen des Innenministeriums zur Weitergabe oder Zurückhaltung 
der Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz an die beschäf-
tigende Behörde, hier im Fall eines Beamten auf Lebenszeit, mit der Unter-
schrift des Innenministers Guntram Palm in grüner Farbe, 1979. Vorlage:  
Landesarchiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 26.

• „Schiess-Erlass“ im Kultusbereich (Zeitraum: Oktober 1973-September 
1974). Die Angaben beruhen auf einem Aktenvermerk vom 26. September 
1974 betr. Beschluß der Landesregierung über die Pflicht zur Verfassungs-
treue, Landesarchiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-107 Bü 255. 
Eigene Grafik.

• Wilhelm Hahn (CDU), von 1964 bis 1978 Kultusminister Baden-Württem-
bergs, 1977. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 052859.

• Hans Filbinger und Lothar Späth (CDU) am 9. März 1977 im Gespräch bei 
einem Festakt im baden-württembergischen Landtag. Landesmedienzentrum 
Baden-Württemberg 039188.

• „Schiess-Erlass“ in Zahlen (Zeitraum: Oktober 1973-Dezember 1990). Die 
Angaben beruhen auf verschiedenen Fundstellen in den Archivunterlagen,          
u. a. einem Schreiben der Zentralstelle vom 27. Oktober 1992, Landesarchiv       
Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-110 Bü 30/6. Eigene Grafik.

• „Schiess-Erlass“ in Zahlen (Zeitraum: Oktober 1973-Dezember 1978). Die An-
gaben beruhen auf einem Schreiben des Innenministeriums an den Präsiden-
ten des Landtags von Baden-Württemberg vom 5. Januar 1979, Landesarchiv 
Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 1-924 Bü 847. Eigene Grafik.
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• Gesamtübersicht der Verfahren zur Prüfung der Verfassungstreue in Baden-
Württemberg. Die Angaben beruhen in der Hauptsache auf einer tabellari-
schen Übersicht aus dem Innenministerium Baden-Württemberg von Anfang 
der 1990er-Jahre (Landesarchiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 
2-110 Bü 30/5) sowie einer vom baden-württembergischen Wirtschaftsmi-
nisterium dem Forschungsprojekt im Januar 2020 zur Verfügung gestellten 
Verfahrensübersicht hinsichtlich der Pflicht zur Verfassungstreue von Anfang 
der 2000er-Jahre. Weitere Fundstellen kommen hinzu. Eigene Grafik.

• Bekanntmachung des Innenministeriums zur Verfassungstreue im öffentli-
chen Dienst vom 14. Februar 1991 über die Aufhebung der Regelanfrage in 
Baden-Württemberg seit 1. Januar 1991. GABl. 39/11, 1991, S.369. Ausgabe 
von VD-BW. Richard Boorberg Verlag.

„Weg mit dem Schiess-Erlass!“ (Hilges):
• Flugblatt „Arbeitsgemeinschaft gegen das Berufsverbot“, 1973. ASB Freiburg, 

Flugblattsammlung 5.3.15 III.
• Titelblatt Heidelberger Schülerzeitung Schulkampf zur Entlassung Ulrich 

Topps, 1972. Kommunistische Schülerzeitung Schulkampf Nr. 3, Heidelberg, 
Juli 1972, S. 1. Datenbankprojekt MAO, abrufbar unter: https://www.mao-
projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_REP_Berufsverbot_Ulli_Topp.shtml. 
[Zugriff: 17.9.2019].

• Titelblatt Zeitung „Kampf dem Berufsverbot“ Nr. 2, Heidelberg 1973. Daten-
bankprojekt MAO, abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/
KAR/HD_009/Heidelberg_REP_Kampf_dem_Berufsverbot_19730319.
shtml. [Zugriff: 27.5.2020].

• Dokumentation zum Fall Karin Henninger, Weinheim 1974. Datenbank-
projekt MAO, abrufbar unter: https://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/
Ladenburg_und_Schriesheim_REP_Berufsverbot_Karin_Henninger.shtml. 
[Zugriff: 22.10.2019].

• „Erklärung der hundert Professoren“ in der Konstanzer Uni-Info vom 3. Februar 
1975. UA Konstanz A 64.

• Anschreiben zur Petition der Eltern für Kurt Faller vom 29. Juni 1977. Vorlage: 
Landesarchiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart LA 2-102 Bü 339.
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• Plakat „Radikalenerlaß“ von Klaus Staeck, 1975. Aus der Serie „Radikale im 
öffentlichen Dienst“, 1975.

• Flugblatt Freiburger „Bürgerkomitee zur Verteidigung der Grundrechte“, 1978. 
ASB Freiburg 17.2.3 II.

Doppeltes „Berufsverbot“ mit zeitweiliger Bezüge-Rückforderung (Hilges):
• Renate und Horst Groos im Zeitzeugeninterview am 27. Februar 2020. Eige-

nes Foto.
• Aufnahme Horst Groos’ von einer KPD/ML-Demonstration in Reutlingen, April 

1975. Privatarchiv Ehepaar Groos.
• KPD/ML-Flugblatt für Renate und Horst Groos, 1975. Landesarchiv Baden-

Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 13 Bl. 19.
• Rückforderungsschreiben vom Landesamt für Besoldung vom 8. März 1978. 

Privatarchiv Ehepaar Groos.

Den „Schieß-Erlass unterschreiben, […] [d]as ist nichts als Erpessung“ (Schnorr):
• „Öffentliche Erklärung“ der PH-Prüflinge gegen den „Schiess-Erlass“ vom Mai 

1975. Abgedruckt in der Dokumentation der Kommunistischen Hochschul-
gruppe Heidelberg mit dem Titel „Weg mit Schiesserlass, Beamtenrecht und 
KPD-Verbot“, November 1975. UA Heidelberg FB 14#.

• Gedächtnisprotokoll von Martin Hornung zu seiner Anhörung vor dem Ober-
schulamt Stuttgart vom 13. August 1975. Abgedruckt in der Dokumentation 
der Kommunistischen Hochschulgruppe Heidelberg „Weg mit Schiesserlass, 
Beamtenrecht und KPD-Verbot“, November 1975. UA Heidelberg FB 14#.

• Schreiben des Landesamtes für Verfassungsschutz an das Innenministerium 
Baden-Württemberg im Fall Martin Hornung vom 6. November 1975. Landes-
archiv Baden-Württemberg, HStA Stuttgart EA 2-180 Bü 23.

• Martin Hornung im Zeitzeugeninterview am 14. Februar 2020. Eigenes Foto.
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Ankündigung

Im Forschungsprojekt Verfassungsfeinde im Land? Baden-Würt-
temberg, ‘68 und der „Radikalenerlass“ (1968-2018) wird aktuell 
eine Tagung mit dem Titel „Innere Sicherheit, Kulturkampf, Demo-
kratisierung? Der ‚Radikalenerlass‘ von 1972 und seine Folgen 
bis in die Gegenwart“ vorbereitet. Neben renommierten und im 
Forschungsfeld der Geschichte der 1960/70er-Jahre ausgewiese-
nen Historikern und Historikerinnen wird auch der wissenschaft-
liche Nachwuchs vertreten sein. Zeitzeugen sollen gemeinsam mit 
Forschenden und Vertreterinnen der politischen Aufarbeitung des 
„Radikalenerlasses“ bei einem Podiumsgespräch aufeinandertref-
fen. Die Tagung wird vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen auf-
grund der Corona-Pandemie am 28. und 29. September 2020 im 
Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH) stattfinden. 



Seit 2018 besteht am Lehrstuhl für Zeitgeschichte des Historischen      
Seminars an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg das Forschungs-
projekt Verfassungsfeinde im Land? Baden-Württemberg, ‘68 und der 
„Radikalenerlass“ (1968-2018). Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler untersuchen die Maßnahme des sog. „Radikalenerlasses“ von 
1972 und dessen Folgen für die Region Baden-Württemberg aus zeitge-
schichtlicher Perspektive. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg (MWK) fördert das Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Prof. Dr. Edgar Wolfrum und Dr. Birgit Hofmann. Die 
vorliegende Publikation bietet einen Einblick in die Projektarbeit, stellt 
dabei erste Ergebnisse der Forschung vor und zeichnet Einzelfälle u. a. 
mittels Zeitzeugeninterviews nach.


